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Im Mittelpunkt der europäischen Einigung der 

letzten Dekaden stand vor allem die wirtschaft-

liche Integration der Märkte. Angesichts schwa-

cher Wachstumsraten, hoher Arbeitslosigkeit 

und nicht ausreichender Innovationskraft steht 

Europa nun erneut vor großen Herausforderun-

gen.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet seit 

März 2004 an der Frage, wie nicht nur die wirt-

schaftliche Komponente der europäischen Eini-

gung, sondern auch die soziale Dimension ge-

stärkt werden kann. Wirtschaftliche und soziale 

Integration stehen in einem Spannungsverhält-

nis, sollten aber sich wechselseitig verstärkende 

Bestandteile des Europäischen Gesellschaftsmo-

dells sein. 

Wie  diese  Dimensionen  in  Zukunft  besser 

in Einklang gebracht werden können, war das 

The ma einer Tagung des Steuerungskreises „Eu-

ro päi sches Wirtschafts- und Sozialmodell“ der 

Friedrich-Ebert-Stiftung am 31. Oktober 2005 in 

Ber lin. Die Konferenz wurde gemeinsam von den 

Arbeitseinheiten Internationale Politik analyse 

und dem Gesprächskreis Sozialpolitik realisiert, 

um den nationalen und internationalen Aspekten 

dieses Themas gleichermaßen angemessen Rech-

nung zu tragen.

Der Steuerungskreis hat auf dieser Tagung 

die bisherigen Zwischenergebnisse zur Konsti-

tutionalisierung der europäischen Sozialpolitik, 

zum lebenslangen Lernen und zur Arbeitsmarkt-

politik in einen erweiterten Kontext gestellt und 

um  Themen  angereichert,  die  im  Zusammen-

hang mit der Osterweiterung der Europäischen 

Union stehen. Die gleichzeitige Vertiefung und 

Er weiterung der Union erschwert durch die gro-

ßen Einkommensunterschiede die Verbindung 

von wirtschaftlichen und sozialen Zielen. Neben 

Fragen zur Zukunft der Unternehmensbesteue-

rung in der EU und den Erfahrungen mit Min-

destlöhnen aus anderen Mitgliedsländern wurde 

auf der Tagung insbesondere die soziale Kohä-

sion in den neuen Mitgliedsstaaten thematisiert. 

Die Texte dieser Tagungsdokumentation haben 

die Autorin und Autoren in eigener wissenschaft-

licher Verantwortung formuliert. Für ihr konstruk-

tives Engagement möchten wir uns an dieser 

Stelle ausdrücklich bedanken. Wir bedanken uns 

auch ganz ausdrücklich bei unserem Kollegen 

Constantin Grund, der die Tagung des Steuerungs-

kreises mit uns organisiert hat und sich auch an 

allen kommenden Arbeitsschritten intensiv be-

teiligen wird.

In der weiteren Arbeit des Steuerungskrei-

ses werden die im Rahmen der letzten Tagungen 

behandelten Themen auf vier Kernbereiche fo-

kussiert:  Sozialpartnerschaftlicher  Dialog  auf 

europäischer  Ebene,  mögliche  Optionen  einer 

eu ropäischen Beschäftigungspolitik, die moder-

nisierende Gestaltung sozialer Sicherungssys-

teme sowie mögliche Neuorientierungen in der 

Fa milienpolitik. Die Herausforderung, Beschäf-

tigung für etwa 20 Millionen Arbeitslose in Eu ropa 

durch effi ziente Verzahnung nationaler und euro-

päischer Maßnahmen zu schaffen, wird dabei im 

Mittelpunkt stehen. Die Arbeitsergebnisse der 

Steuerungskreises werden im ersten Halbjahr 

2006 im Rahmen einer internationalen Konferenz 

in Berlin einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. 

Mit dieser Veröffentlichung folgen wir der 

Anregung, Entscheidungsträgern und der interes-

sierten Öffentlichkeit unsere derzeitigen Über-

legungen zu kommunizieren und ihnen bereits 

frühzeitig die Möglichkeit zu geben, Stellung zu 

nehmen. 

Wir  danken  der  Erich-Brost-Stiftung  für 

die fi nanzielle Förderung dieser Tagungsdoku-

mentation. 

Vorbemerkungen

Peter König
Leiter des Gesprächskreises 
Sozialpolitik
Abteilung Arbeit und Sozialpolitik

Dr. Michael Dauderstädt
Leiter des Referats

Internationale Politikanalyse
Abteilung Internationaler Dialog
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1. Das Europäische Sozialmodell

Der Europäische Rat von Barcelona vom März 

2002 hat das Europäische Sozialmodell wie folgt 

defi niert: „Das Europäische Sozialmodell stützt 

sich auf gute Wirtschaftsleistungen, ein hohes 

Niveau sozialer Sicherung, einen hohen Bildungs- 

und Ausbildungsstand und sozialen Dialog.“ 

Dieses Europäische Sozialmodell, welches man 

auch als dynamischen Prozess der Integration 

der unterschiedlichen, sich aber einander an-

nähernden Sozialordnungen und -Sozialstaats-

kulturen  der  europäischen  Länder  begreifen 

kann, beruht in den 15 „alten“ EU-Mitgliedsstaa-

ten auf zwei gro ßen Säulen: Einem umfassenden 

und leistungsfähigen System der sozialen Siche-

rung, das die Bürger gegenüber den typischen 

sozialen Risiken absichert, und dem Sozialen 

Dialog, d.h. zum einen dem Dialog der politi-

schen Instanzen mit den Sozialpartnern sowie 

zum anderen dem Dialog der Sozialpartner unter-

einander sowohl auf nationaler wie auf europäi-

scher Ebene. Von Drittstaaten aus betrachtet sind 

in der Vergangen heit allgemein zugängliche 

Bildungs- und Ge sundheitssysteme, vergleichs-

weise  geringe  Ein kommensunterschiede  bei 

einem gleichzeitigen Mehr an Umverteilung und 

ein hoher Grad an sozialem Frieden das Ergeb-

nis von Politiken ge wesen, die das Europäische 

Sozialmodell hervor gebracht haben. 

Für die Zukunft stellt sich die Aufgabe, die-

ses Europäische Sozialmodell für die aktuellen 

Herausforderungen – die Globalisierung, die Eu-

ropäische Integration, die demographische Ent-

wicklung, d.h. die Alterung der Bevölkerung, den 

Wandel von Wirtschaft und Arbeitswelt in Gestalt 

Bernd Schulte

Mehr Wachstum und Beschäftigung für Deutschland 
und Europa

Zusammenfassung der Sitzung des Steuerungskreises 
vom 13. Juni 2005

des Übergangs von der Industriegesellschaft zur 

Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft – 

tragfähig zu gestalten. Die gebotene Aktualisie-

rung und Fortschreibung des Europäischen So-

zialmodells hängt eng mit einer wachstumsorien-

tierten  Wirtschaftspolitik,  einer  erfolgreichen 

Be schäftigungspolitik, einer Anpassung der so-

zialen Sicherungssysteme an die aktuellen Her-

ausforderungen auf nationaler Ebene und mit 

der Modernisierungsstrategie auf Europäischer 

Ebene zusammen. 

Da die moderne Soziale Frage für die EU-

Staaten zugleich eine Europäische Soziale Frage 

ist, muss auch die Anpassung des Europäischen 

Sozialmodells an die veränderten Gegebenheiten 

als Mehrebenenpolitik betrieben werden, d.h. 

sowohl auf nationaler bzw. mitgliedstaatlicher 

als auch auf Europäischer Ebene erfolgen.

2. Die Globalisierung 

Auch wenn die Vorteile offener Volkswirtschaften 

als Quelle von Wirtschaftswachstum und Wohl-

standsmehrung heute kaum bestritten werden, 

ist die Globalisierung eine zentrale Herausforde-

rung für die Sozialstaaten in Europa. Es ist des-

halb  notwendig,  die  Europäische  Wachstums- 

und Beschäftigungspolitik nicht allein auf die 

Lissabon-Strategie hin zu orientieren und damit 

zugleich auf Europa zu beschränken. Vielmehr 

sind in die makroökonomischen Politiken auch 

andere Wirtschaftsräume, insbesondere die USA 

und  Asien, aber auch internationale Organisa-

tionen einzubeziehen. Entsprechendes gilt auch 

für die Politik der Europäischen Zentralbank, die 

sich bislang nicht als global player begriffen hat.
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Die Globalisierung erfordert eine intensivere 

internationale Kooperation auch im Bereich der 

Währungspolitik,  für  den  eine  transnationale 

Ko ordinierung zumindest in den letzten Jahren 

nicht für notwendig erachtet wurde. Der sich aus 

dem Fehlen einer derartigen Abstimmung erge-

bende Spielraum wird gegenwärtig von einigen 

Ländern dazu genutzt, eine verstärkt an rein na -

tionalen Wettbewerbsinteressen ausgerichtete 

Politik zu betreiben. Auch können einzelne  Länder 

plötzlich auftretenden Kapitalabfl üssen aus gesetzt 

sein, die dann im Extremfall zu einer Gefährdung 

der Stabilität der Währung, zu Störungen der 

Finanzmärkte und des Bankensystems sowie 

schließlich auch zu politischen und sozialen Pro-

blemen führen können. Auch können Aufwertungs-

tendenzen Länder in ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

einschränken. So dürfte durch die Aufwertung 

des Euro gegenüber dem Dollar seit Einführung 

der Gemeinschaftswährung ein gewisser Teil der 

durch die Politik der letzten Jahre bis hin zur 

Agenda 2010 erreichten Verbesserungen der 

Wettbewerbssituation für die deutsche Wirtschaft 

wieder verloren gegangen sein.

Eine Lösung für diese Probleme könnte da-

ran bestehen, gleichsam das Bretton Woods-

System zu reaktivieren, d.h. ein Regelwerk für 

die Wechselkurspolitik mit Rechten und Pfl ichten 

einzuführen, allerdings in fl exiblerer Gestalt als 

seinerzeit, indem etwa anstatt fester Wechsel-

kurse Kurspfade vorgegeben werden, die jeweils 

den nationalen Zinsdifferenzen entsprechen.

Auch auf Europäischer Ebene ist die makro-

ökonomische Politik insofern bislang nur schwach 

entwickelt, als die Fiskalpolitik in den Staaten 

der Eurozone passiv geblieben ist, zielte sie doch 

im Wesentlichen auf die Einhaltung der Vorgaben 

des Wachstums- und Stabilitätspaktes. Diese 

Orientierung hat insofern auch Rückwirkungen 

auf die Lohnpolitik gehabt, als die ausgeprägte 

Lohnzurückhaltung nicht zuletzt mit stabilitäts-

politischen Erwägungen gerechtfertigt worden 

ist. Dabei ist in Deutschland die Lohnzurückhal-

tung in den letzten Jahren größer gewesen als 

in allen anderen Mitgliedsstaaten der EU. 

Die Globalisierung ist grundsätzlich für die 

deutsche Volkswirtschaft insgesamt vorteilhaft, 

wie sich nicht zuletzt an der positiven Außen-

handelsbilanz ablesen lässt. Allerdings sind die 

Wohlstandsgewinne ungleich verteilt, sind unter 

den Bürgern tendenziell höher qualifi zierte Per-

sonen die Gewinner, geringer qualifi zierte die 

Verlierer dieser Entwicklung. 

Entgegen der seit dem Jahre 2000 zu regis-

trierenden  Minderung  der  Umverteilung  auf-

grund der seinerzeit vorgenommenen Steuersen-

kungen wäre im Interesse einer Verbesserung 

der Qualifi zierung und einer Erhöhung der Chan-

cen für den Zutritt zum Arbeitsmarkt und damit 

zugleich auch zur Ausweitung des Beschäftigungs-

 volumens und damit im gesamtgesellschaft li chen 

Interesse ein Mehr an Umverteilung zuguns ten  

von  Menschen  mit  geringer  Qualifi kation wün  -

schenswert. Dies entspricht der von der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation (ILO) aufgestellten 

Forderung, dass alle Menschen, die arbeiten 

wollen, die Möglichkeit zu menschenwürdiger 

Ar beit (‚decent work’) haben sollten.

3. Die Lissabon-Strategie

Die Lissabon-Strategie der Europäischen Union 

sucht eine gemeinsame Antwort der Mitglieds-

staaten auf die Herausforderungen von Globali-

sierung, EU-Erweiterung und die jüngste Vertie-

fung der Europäischen Integration zu geben. Zur 

Erreichung dieser Ziele wurde die Absicht bekun-

det, die Europäische Union bis zum Jahr 2010 

zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 

wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu 

machen. Basis sollte dabei ein dauerhaftes und 

hohes Wirtschaftswachstum, ein größeres Be-

schäftigungsvolumen, ein hohen Maß an sozia-

lem Zusammenhalt sowie fi nanzielle und soziale 

Nachhaltigkeit sein. Mit dem Element der Wis-

senbasierung wird Bildung und Forschung die 

unverzichtbare Voraussetzungen für gesamtwirt-

schaftliches Wachstum sowie die Teilhabe des 

Einzelnen  am  gesamtgesellschaftlichen  Wohl-

stand. 
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Während seit Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft die Sozialpolitik stets 

der Wirtschaftspolitik nachgeordnet gewesen ist, 

wird mit der Lissabon-Strategie der Versuch un-

ternommen, Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik 

einen  gleichen  Stellenwert  einzuräumen.  Der 

da mit einhergehende eigenständigere Charakter 

der Sozialpolitik wird nicht zuletzt mit der Über-

legung gerechtfertigt, dass das Soziale nicht le-

diglich als Kostenfaktor betrachtet werden darf, 

sondern – beispielsweise in Gestalt gesundheits- 

und beschäftigungspolitischer Maßnahmen – als 

Produktivfaktor betrachtet werden muss. 

„Konvergente“, d.h. gleichlaufende Entwick-

lungen im Sozialbereich aufgrund der Globali-

sierung der Märkte, der demographischen Ent-

wicklung, der europapolitischen und gemein-

schaftsrechtlichen Rahmenbedingungen werden 

durch die Offene Methode der Koordinierung als 

politischer Strategie in den Bereichen Beschäf-

tigung und seit 2000 auch im Bereich Sozial-

schutz verstärkt politisch gesteuert.

Nach  Maßgabe  des  Europäischen  Rates 

 Lis sabon sollen Wirtschafts-, Beschäftigungs- 

und Sozialpolitik in der Weise aufeinander ab-

gestimmt werden, dass sie auf die von den Mit-

gliedsstaaten gemeinsam festgelegten Ziele (Ver-

besserung der Wettbewerbsfähigkeit, Erreichung 

eines hohen Beschäftigungsgrades, Förderung 

der sozialen Integration) hin orientiert werden. 

Eine unionsweite Beschäftigungsquote von ins-

gesamt 70 v. H. (Frauen 60 v. H., Ältere 50 v. H.) 

ist in diesem Zusammenhang eine konkrete 

Zielvorgabe für das Jahr 2010, deren Erreichung 

spätestens seit der Halbzeitbilanz 2005 (Kok-

Bericht) allerdings sehr zweifelhaft ist.

Auch die Europäische Währungsunion ver-

langt nach einer intensiveren makroökonomi-

schen Zusammenarbeit sowohl bei der Fiskal- als 

auch bei der Lohnpolitik. Eine ex ante-Koordi-

nierung der nationalen Fiskalpolitik könnte dafür 

sorgen, dass eine prozyklische Politik vermieden 

und stattdessen eine antizyklische Fiskalpolitik 

im gesamten Europaraum etabliert wird. In der 

Währungsunion gibt es gegenwärtig keine Leit-

linien für die gemeinsame Lohnpolitik, obwohl 

die Lohnentwicklungen einen entscheidenden 

Einfl uss sowohl auf die nationalen Infl ationsra-

ten als auch auf die Infl ationsraten des Euro-

Raums insgesamt haben. Hierzulande sind die 

Reallöhne in den vergangenen zehn Jahren um 

etwa 0,9 v. H. gesunken mit Konsequenz, dass 

Deutschland im Hinblick auf die Entwicklung der 

Reallöhne im Vergleich der EU-15 an letzter 

Stelle rangiert (EU-Durchschnitt: + 7,4 v. H.).

Eine Koordinierung der Lohnpolitiken der 

Mitgliedsstaaten durch Europäische Leitlinien 

für die nationalen Lohnpolitiken und ein „Moni-

toring“ durch die Europäische Zentralbank oder 

die Europäische Kommission sind als Reaktion 

auf diese Entwicklung zur Diskussion gestellt 

worden. Ein an der nationalen Produktivitäts -

ent wicklung sowie den Stabilitätsvorgaben der 

Europäischen Zentralbank orientierter Nominal-

lohnanstieg könnte möglicherweise die schwache 

gesamtwirtschaftliche Nachfrageentwicklung sti-

mulieren, zumindest aber stabilisieren. Die Nach-

fragekomponente der Lohnpolitik wird hieran 

besonders deutlich. 

4. Die Wachstumspolitik

Der in der politischen Diskussion häufi g herge-

stellte Zusammenhang zwischen Wachstum und 

Staatsquote dergestalt, dass eine hohe Staats-

quote als wachstumshemmend dargestellt wird, 

lässt sich empirisch nicht belegen. Sowohl die 

skandinavischen Länder als auch Großbritannien 

weisen ein hohes Wirtschaftswachstum bei sehr 

unterschiedlich hoher Staatsquote auf, wäh rend 

in Japan und in der Schweiz eine geringe Staats-

quote jeweils mit geringem Wachstum ein her-

geht.

In der Europäischen Union arbeiten mittler-

weile im Durchschnitt etwa 70 v. H. der Erwerbs-

tätigen im Dienstleistungssektor. National gestal-

tet sich dies sehr unterschiedlich aus: Während 

in Dänemark mehr als 76 v. H. in diesem Sektor 

tätig sind, sind es in Deutschland etwa 10 v. H. 

weniger. Damit weist die Bundesrepublik sowohl 

im Vergleich zu den USA als auch in Europa ge-

genüber  den  skandinavischen  Staaten  einen 

deut lichen Rückstand auf.
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Die höhere Beschäftigungsquote im Dienstleis-

tungsbereich in den nordischen Staaten ist auf 

die dortige spezifi sche Haushaltsstruktur zurück-

zuführen.  Das  Zwei-Verdiener-Modell  schafft 

eine zusätzliche Nachfrage nach Dienstleistun-

gen, die in der klassischen „Ein-Verdiener-Fami-

lie“ häufi g informell im Hause und dort in der 

Re gel von Frauen erbracht werden. Je nachdem, 

ob und wie der Staat die Erbringung derarti ger 

Eigenleistungen der Haushalte unterstützt, wird 

der formelle Dienstleistungssektor kleiner oder 

aber größer ausfallen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-

weisen, dass die angestrebte Vergrößerung des 

Be schäftigungsvolumens  überhaupt  nur  durch 

eine Ausweitung von Dienstleistungstätigkeiten 

erreicht werden kann, da die Zahl der Erwerbstäti-

gen sowohl in der Landwirtschaft als auch in der 

Industrie seit Jahren rückläufi g ist und nur die 

Beschäftigung im Dienstleistungssektor insge-

samt zunimmt. Da die Produktivität dieses tertiä-

ren Sektors aber langsamer steigt als diejenige 

des industriellen Sektors, nimmt die Beschäfti-

gung in diesem tertiären Bereich sogar tenden-

ziell schneller zu mit der Folge, dass es zu einem 

starken Anstieg der Beschäftigung im Dienstleis-

tungssektor kommen kann, wenn die Volkswirt-

schaft insgesamt wächst.

Zugleich ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

die Wachstumsintensität des Dienstleistungssek-

tors sehr stark rationalisierbar ist. Dies hat zur 

Folge, dass die Zahl der dort Beschäftigten ten-

denziell kaum zunehmen wird. Hingegen kann 

bei solchen Dienstleistungen, die weitgehend „ra-

tionalisierungsresistent“ sind, etwa den für die 

Sozialstaatlichkeit besonders relevanten und für 

das Europäische Sozialmodell besonders typi-

schen personenbezogenen gesundheitlichen und 

sozialen Dienstleistungen, eine vergleichsweise 

geringe Produktivitätszunahme zu einer Verteue-

rung dieser Leistungen führen, die wiederum die 

Nachfrage dämpft und damit auch den Anstieg 

der Beschäftigungsquote verlangsamt.

Angesichts dieser Ausgangssituation ist auf 

der Tagung eine Einkommensdifferenzierung zur 

Diskussion gestellt worden, die durch niedrige 

Löhne und geringe sonstige Lohnkosten dazu 

führen soll, dass die Nachfrage nach Dienstleis-

tungen steigt. Dieses Argument wird nicht zuletzt 

im Zusammenhang mit den sehr personalintensi-

ven gesundheitlichen und sozialen Diensten vor-

gebracht und damit für einen Bereich zur Diskus-

sion gestellt, der für die sozialstaatliche Entwick-

lung von besonderer Bedeutung ist. Hier könnte 

die Einrichtung eines Niedriglohnsektors aller-

dings insofern kontraproduktiv sein, als er mögli-

cherweise einer aus gesundheits- und allgemein-

sozialpolitischen Gründen erwünschten Verbes-

serung der Qualifi zierung der in diesem Bereich 

Tätigen und der damit erstrebten Qualitätsstei-

gerung bei diesen Leistungen zuwiderliefe.

Zahlreiche weitere Vorschläge sind gemacht, 

um dieses Ziel einer Ausweitung des Dienstleis-

tungssektors zu erreichen. So liegt etwa dem von 

der Europäischen Kommission im Februar 2004 

vorgelegten Entwurf einer allgemeinen Dienstleis-

tungsrichtlinie, die den Binnenmarkt im Dienst-

leistungssektor verwirklichen soll, das Konzept 

einer weitgehenden Deregulierung zugrunde, die 

zu einer Ausweitung des  Beschäftigungsvolumens 

führen soll. Allerdings stoßen einzelne Elemente 

dieses Vorschlags, namentlich die Einführung 

des Herkunftslandprinzips, auf Bedenken, jeden-

falls in so einem sensiblen Bereich wie dem Ge-

sundheits- und Sozialwesen. Hier dürften sek-

torielle Regelungen ein angemessener Lösungs-

weg sein. 

5. Die Steuerpolitik

Mit der jüngsten Erweiterung der Europäischen 

Union um die mittel- und osteuropäischen Bei-

trittsstaaten haben die Fragen des Steuerwettbe-

werbs an Bedeutung zugenommen, da etliche 

dieser neuen Mitgliedsstaaten eine ausgeprägte 

wirtschaftsliberale Wirtschaftspolitik verfolgen 

und dabei niedrige Steuersätze bei der Unter-

nehmensbesteuerung als Instrumente des Stand-

ortwettbewerbs einsetzen.

Im Bereich der indirekten Besteuerung gibt 

es in der Europäischen Union zum Teil bereits 

eine Steuervereinheitlichung, zum Teil auch – in 
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Bezug auf die Mehrwertsteuer – ein gewisses Maß 

an Steuerharmonisierung im Sinne zwingender 

Mindestsätze (vgl. dazu den Beitrag von Margit 

Schratzenstaller in diesem Band). In Ansehung 

der Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt 

besteht hingegen voller Steuerwettbewerb.

Allerdings ist stets auch die Ausgestaltung 

der Steuerbemessungsgrundlage von Relevanz 

für die effektive Steuerbelastung, so dass die ef-

fektive Steuerbelastung häufi g geringer ist, als 

die Steuersätze nahe legen, auch in Deutschland. 

Was die allokative Wirkung von Steuerkonkur-

renz angeht, so kann es aus der Sicht der tradi-

tionellen Außenhandelstheorie bei freiem Kapi-

talverkehr und mobilem Kapital als Folge der 

Kapitalbesteuerung zu einem race to the bottom, 

d. h. letztlich zu einer Verlagerung der Steuerlast 

auf den vergleichsweise immobilen Faktor Arbeit 

kommen.  Aus  Sicht  der  Neuen  Ökonomischen 

Geo graphie  verfügen  wohlhabendere  Staaten 

über Wettbewerbsvorteile in Form einer besse-

ren Ausstattung mit öffentlichen Gütern – von 

der technischen Infrastruktur (z.B. Verkehrs- und 

Kommunikationswesen) bis hin zur Rechtsord-

nung und dem Finanzwesen –, die als Ausgleich 

gegenüber Steuerunterschieden wirken. Inner-

halb der Europäischen Union werden im Übri -

gen die Differenzen sowohl in Bezug auf ma-

terielle als auch in Hinblick auf die immaterielle 

Infrastrukturausstattung immer geringer, so dass 

der Steuerwettbewerb unter Umständen in der 

Tat eine verzerrende Wirkung haben kann. Der 

Sozialstaat als ein Teil des öffentlichen Sektors 

mit einem starken Ausmaß öffentlicher Leistun-

gen  mit  redistributiven  Effekten  erfordert  zu 

seiner langfristigen Finanzierung  vergleichsweise 

hohe Steuer- und Abgabenquoten, schafft zu-

gleich aber auch günstige Voraussetzungen für 

die Wirtschaft.

Es war deshalb vielleicht in der Vergangen-

heit ein Fehler, die Schaffung eines einheitlichen 

Europäischen Kapitalmarktes nicht mit einer stär-

keren Harmonisierung der Unternehmensbesteue-

rung verbunden zu haben. Dieses Versäumnis 

ist unter den gegebenen Mehrheitserfordernissen 

in den europäischen Institutionen nur sehr schwer 

korrigierbar. Ein erster Schritt der  Gegensteuerung 

mögen die Bemühungen der Europäischen Kom-

mission um eine Vereinheitlichung der Bemessungs-

grundlage für die Besteuerung von Un terneh mens-

gewinnen sein. Darüber hinaus bleibt die Mög-

lichkeit, Fragen einer Steuerharmonisierung mit 

anderen Fragen der ‚Europäischen Agen da’, etwa 

auch mit solchen der künftigen EU-Finanzierung 

zu verknüpfen. 

6. Die Beschäftigungspolitik

Aus dem von der Europäischen Kommission vor-

gelegten Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 

für 2004-2005 geht hervor, dass trotz der Refor-

men, die in mehreren Mitgliedsstaaten, auch in 

Deutsch land, durchgeführt worden sind, die Ge-

samtbeschäf tigungsquote in der Europäischen 

Union stag niert. Bei einer Beschäftigungsquote 

von 63 v. H. zwischen 2001 und 2003 müssten 

in der gesamten Union 23 Mio. neue Arbeitsplät-

ze ge schaffen werden, um das Lissabon-Ziel von 

70 v. H. im Jahre 2010 zu erreichen.

Auch auf dem Weg zur Verwirklichung der 

drei Zielvorgaben der Europäischen Beschäfti-

gungsstrategie – (I) Vollbeschäftigung, (II) Erhö-

hung der Arbeitsplatzqualität und Steigerung der 

Produktivität, sowie (III) Verstärkung des sozia-

len Zusammenhalts und der Verbesserung der 

sozialen Eingliederung – sind nur geringe Fort-

schritte erzielt worden. Das geschlechtsspezifi -

sche Lohngefälle liegt noch immer bei etwa 16 

v. H.  Der  Beschäftigungsbericht  der  Europäi-

schen Kommission bestätigt die Schlussfolgerun-

gen des Kok-Berichts, demzufolge  Anstrengungen 

künftig auf vier Gebieten entfaltet werden müs-

sen: (a) Erhöhung der Anpassungsfähigkeit von 

Arbeitnehmern und Unternehmen; (b) Schaffung 

von Anreizen für eine stärkere Arbeitsmarktbetei-

ligung und einen längeren Verbleib im Erwerbs-

leben; (c) umfassendere und effektivere Investitio-

nen in das Humankapital und lebenslanges Ler-

nen; sowie (d) eine effektivere Durchführung der 

in den Mitgliedsstaaten eingeleiteten Reformen 

pro mehr Beschäftigung. 
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In Deutschland hat die in den letzten Jahren 

erfolgte einseitige Begünstigung von Teilzeitbe-

schäftigungen zu der deutlichen Verringerung der 

Zahl von Vollzeitarbeitsplätzen beigetragen. Die-

se Politik wird für die Zunahme der Arbeitslosig-

keit mit verantwortlich gemacht. Gering qualifi -

zierte Personen sollten stattdessen bei Vollzeit-

beschäftigung und voller sozialer Absicherung 

gezielt gefördert werden. Die Aussichten, einen 

Arbeitsplatz zu bekommen, könnten für gering 

qualifi zierte und niedrig entlohnte Arbeitnehmer 

insbesondere auch dadurch verbessert werden, 

dass das Beitragssystem der Sozialversicherun-

gen dergestalt progressiv ausgestaltet wird, dass 

von niedrigen Einkommen oder von Einkommen 

bis zu einer gewissen Höhe – z. B. 1.000 Euro – 

 lediglich geringere Beträge gezahlt werden müs-

sen (wie dies im Vereinigten Königreich bereits 

seit Jahren praktiziert wird) oder ein Sockelfrei-

betrag eingeführt wird, der auch Arbeitsmarkt-

effekte erwarten ließe. Dies wäre auch ein Schritt 

zur  Senkung  der  Lohnzusatzkosten  sowie  zur 

Er höhung der Nachfrage nach Beschäftigung im 

Dienstleistungsbereich.

Zur Gegenfi nanzierung derartiger Maßnah-

men müssten Steuermittel herangezogen  werden. 

Zu denken wäre in diesem Zusammenhang nicht 

nur an eine bereits angedachte und vorgeschlage-

ne Anhebung der Mehrwertsteuer, sondern auch 

an die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, 

eine Anhebung der Grundsteuer und der Erb-

schaftssteuer, auch an eine stärkere Besteuerung 

hoher Einkommen sowie an eine Einschränkung 

von Steuervergünstigungen und das Schließen 

von „Steuerschlupfl öchern“.

Zu diskutieren wäre auch die Einführung 

gesetzlicher Mindestlöhne, die es in 9 der 15 „al-

ten“ EU-Mitgliedsstaaten (jüngst eingeführt in 

Großbritannien und Irland) gibt (vgl. dazu den 

Beitrag von Gerhard Bosch und Claudia  Weinkopf 

in diesem Band). Derartige Mindestlöhne können 

nicht nur die Bindungswirkung von Tarifverträ-

gen stabilisieren, sondern auch der Erosion des 

Beitragsaufkommens der Sozialversicherungs-

systeme entgegenwirken.

7. Die Politik der sozialen Sicherung 

Im Zusammenhang mit den Veränderungen auf 

dem Arbeitsmarkt sind ergänzende Maßnahmen 

im Bereich der sozialen Sicherung notwendig, 

die in Deutschland als klassischem Erwerbs-

personen- und Sozialversicherungsstaat an die 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit anknüpft mit 

der Folge, dass Lohnzusatzkosten entstehen und 

damit der Faktor Arbeit fi nanziell belastet wird. 

Die deutsche Sozialversicherung ist aus der 

Arbeiterversicherung des ausgehenden 19. Jahr-

hunderts hervorgegangen und bezieht trotz Aus-

weitung des Personenkreises auf alle Arbeitneh-

mer  und  einzelne  Gruppen  der  Selbständigen 

auch heute noch nicht jedermann in die Versiche-

rungspfl icht ein. Angesichts des Umstandes, dass 

im zunehmenden Maße neue Selbständige aus 

fi nanziellen Gründen davon absehen, sich freiwil-

lig zu versichern, und dadurch Lücken im Sozial-

schutz dieser Personengruppen und ihrer Ange-

hörigen entstehen, wäre an eine Ausweitung der 

Versicherungspfl icht zu denken bis hin zu einer 

allgemeinen Versicherungspfl icht für alle Einwoh-

ner entsprechend dem Konzept einer  Bürger- 

bzw. Einwohnerversicherung. Für einen solchen 

Schritt spräche auch, dass die klassische Abgren-

zung zwischen selbständiger und unselbständi-

ger Erwerbsarbeit immer mehr schwindet und 

eine  immer  größere  Grauzone  entsteht,  in  der 

eine eindeutige Zuordnung schwierig ist. Auch 

führen in jüngster Zeit vom Staat getroffene Maß-

nahmen auf dem Arbeitsmarkt wie Ich-AG’s, 

1-Euro-Jobs und Minijobs zu einem Ausstieg aus 

den Sozialversicherungssystemen, nicht zuletzt 

um den Preis einer Schmälerung ihrer Finan zie-

rungsgrundlagen. Hier wäre an die Einbeziehung 

weiterer Einkommensarten zur Finanzierung der 

Sozialen Si che rung  zu  denken.  Was  die  Diskus-

sion  um  die Dau er der Arbeitszeit von abhängig 

Beschäftigten angeht, so wird sie von Forderun-

gen nach Arbeits zeitverlängerung ohne Lohnaus-

gleich dominiert. Dabei wird allerdings häufi g 

die gegenwärtige Arbeitszeitwirklichkeit nicht  

hinreichend  zur  Kenn tnis  genommen,  fi nden 

we der die tatsächliche Dauer der Arbeitszeit noch 
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die Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung ange-

messene Berücksichtigung. Die durchschnittli-

chen  tatsächlichen  Arbeitszeiten  der  Vollzeit-

beschäftigten sind nämlich oft häufi g deutlich 

länger als die tarif- oder arbeitsvertraglich ver-

einbarten. Zu beachten sind im Übrigen auch die 

Konsequenzen langen und fl exiblen Arbeitens 

für die ansonsten angestrebte Vereinbarung von 

Beruf und Familie sowie für die Gesundheit der 

Beschäftigten.

An die Stelle der lange überholten Unter-

scheidung von Arbeitern und Angestellten und 

ihrer Ablösung durch einen einheitlichen Arbeit-

nehmerbegriff ist heute die Unterscheidung zwi-

schen Beschäftigten in normalen Arbeitsverhält-

nissen und solche in prekären Arbeitsverhältnis-

sen als neue Trennlinie getreten. Darüber hinaus 

erzeugen Umstrukturierungsprozesse in den 

Betrieben eine unterschiedliche Betroffenheit bei 

verschiedenen Beschäftigungsgruppen, wobei 

man zwischen Gewinnern und Verlierern, Bedroh-

ten und Mitgestaltern derartiger Modernisierungs-

prozesse unterscheiden kann.

Zwar wird die Globalisierung bei uns grund-

sätzlich positiv bewertet, jedoch können vor al lem 

Arbeitnehmer mit geringer berufl icher Qualifi ka-

tion als Verlierer der Globalisierung gelten, wäh-

rend qualifi zierte Arbeitnehmer eher zu den Ge-

winnern gehören. Aus diesem Umstand leitet sich 

auch die For derung ab, mehr für die Qualifi zie-

rung von Arbeit nehmern zu unternehmen, nicht 

nur um diese Härten der Globalisierung zu mil-

dern, sondern auch um den wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalt zu fördern.

Infolge der Globalisierung nimmt nämlich 

das Arbeitsplatzrisiko stark zu, während gleichzei-

tig die soziale Absicherung aufgrund der „beschäf-

tigungsfreundlicheren“ Ausgestaltung der  sozia len 

Sicherungssysteme tendenziell schwächer wird.

Der „Gemeinsame Bericht von Europäischer 

Kommission und Rat über Sozialschutz und sozia-

le Eingliederung“ ist ein wichtiges Instrument 

für die Koordinierung der Politiken der Mitglieds-

staaten in diesen beiden Bereichen. Er soll die 

Fortschritte bei der Realisierung der von den 

Mitgliedsstaaten auf EU-Ebene vereinbarten Zie-

le überprüfen, nämlich (I) bis 2010 die Beseitigung 

von Armut entscheidend voranzubringen und (II) 

die Mitgliedsstaaten vor allem bei ihren Alters-

sicherungsreformen zu unterstützen in dem 

Bestreben, auch künftig sowohl die soziale An-

gemessen heit der Renten als auch die  fi nanzielle 

Tragfähigkeit der Rentensysteme unter dem Blick-

winkel der Nachhaltigkeit und der Generationen-

gerech tigkeit sicher zu stellen – dies vor dem 

Hintergrund des Tatbestandes, dass die Alters-

sicherungssysteme über 40 v. H. der gesamten 

Aufwendungen für Soziales beanspruchen.

Die gegenwärtig EU-weit formulierten poli-

tischen Prioritäten im Bereich soziale Eingliede-

rung lauten: Erhöhung der Arbeitsmarkt beteili-

gung; Modernisierung der Sozialschutzsys teme; 

Abbau von Benachteiligungen in Bildung und 

Ausbildung; Beseitigung von Kinderarmut; Ge-

währleistung angemessenen Wohnraums; Ver bes-

serung des Zugangs zu Dienstleistungen ho her 

Qualität; Überwindung von Diskriminierun gen 

und Verbesserung der Integration von Ange hö-

rigen ethnischer Minderheiten und von Zuwan-

derern – letztere unter Europäischen Vorzeichen 

ein Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen 

Zu sammenhalt.

8. Zukunftsinvestitionen und Innovationen

Während  die  Investitionsquote  –  gemessen  in 

Vom hundertsätzen des Bruttonationalprodukts 

– in die Infrastruktur in der Europäischen Union 

im Durchschnitt bei 2,5 v. H. liegt, beträgt dieser 

Prozentsatz in Deutschland nur 1,3 v. H.; auch 

investiert Deutschland nur 4,3 v. H. in Bildung, 

während dieser Vomhundertsatz im OECD-Durch-

schnitt bei rd. 5 v. H. liegt. Diese Zahlen zeigen, 

dass Deutschland einen Rückstand bei Zukunfts-

investitionen aufweist, den es wettzumachen gilt. 

Zusätzliche Investitionen in Humankapital und 

Humanvermögen wären durch Umschichtungen 

im Finanzhaushalt nötig.

 Wie für den zukunftsgerechten Umbau der 

Sozialleistungssysteme ist auch für diese ange-
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strebten verstärkten Investitionen größeres Wachs-

tum erforderlich. Dabei besteht zwischen den 

beiden Zielen insofern eine Interdependenz, als 

einerseits die gebotenen Zukunftsinvestitionen 

und Innovationen ohne wirtschaftliches Wachs-

tum nicht erzielt werden können, andererseits 

wirt schaftliches Wachstum aber ohne entspre-

chende  Anpassungsprozesse  nicht  nachhaltig 

sein wird. Arbeitsmarktreformen, Bildungsin-

vestitionen, Veränderungen der sozialpolitischen 

Zielsetzungen und höhere Investitionen in For-

schung und Entwicklung sind deshalb notwendi-

ge Schritte auch auf dem Wege zu höherem und 

nachhaltigem Wachstum.

Der Blick über den nationalen Tellerrand 

mag dazu beitragen, mit optimistischen Erwar-

tungen eine derartige neue Politik anzugehen, 

sind doch die auf dem Arbeitsmarkt erfolgreichen 

Staaten im Norden Europas nicht zufällig auch 

big spender in Sachen Struktur- und Arbeitsmarkt-

politik. Dabei ist es wichtig, die Natur dieser 

Ausgaben zu analysieren. In Dänemark beispiels-

weise dominieren aktive Maßnahmen in Richtung 

auf Förderung von Mobilität, berufl iche Wei ter bil-

dung vor allem auch in Gestalt des lebenslangen 

Lernens, durch Lohnsubventionierung geför der-

te private Beschäftigung sowie eine hohe Be-

schäftigungsquote im öffentlichen Bereich. Pro-

aktive staatliche Politik einschließlich einer ge-

zielten Industriepolitik, ein entwickelter Sozial-

staat sowie ein umfassender sozialer Dialog zwi-

schen Regierung und gesellschaftlichen Organi-

sationen und ein breiter gesellschaftlicher Konsens 

zugunsten sozialer Erneuerung und Innovation 

kennzeichnet das nordische Sozialstaatsmodell. 

In Skandinavien herrscht überdies auch ein er-

werbszentriertes Familienmodell vor, in dem 

beide Partner berufl iche und familiäre Aufgaben 

stärker als hierzulande nicht nur gleichberech-

tigt, sondern auch tatsächlich zu glei chen Teilen 

ausführen. Ein solches Modell sollte auch hier-

zulande zur Wahl  stehen. 

Eine solche Politik verlangt zugleich eine 

Be rücksichtigung von Angebots- und Nachfrage-

seite der Wirtschaft – dies vor dem Hintergrund 

des Umstandes, dass in den letzten Jahren in 

Deutschland die Nachfrage spürbar rückläufi g 

ist, nicht zuletzt wegen einer wirtschaftlichen 

Verunsicherung der Bürger, die sich in erhöhten 

Sparaufwendungen und geringen Konsum nie-

derschlägt und auf diese Weise die Binnennach-

frage schwächt. 

Für ein gewisses Umschwenken auf eine 

stärker nachfrageorientierte Politik mag auch 

der Umstand sprechen, dass die in den letzten 

Jahren propagierte und auch von der Politik ver-

folgte Angebotsstrategie das Beschäftigungs-

problem nicht zu lösen vermocht hat.

Ausgangspunkt der Debatte über die anzu-

strebende Innovationspolitik sollte im Übrigen 

ein systemisch orientiertes Verständnis von Inno-

vationsprozessen sein, dass das gesamtgesell-

schaftliche Institutionengefl echt sowie das Han-

deln der relevanten Akteure umfasst. Dies schließt 

eine gesamtgesellschaftliche Dimension von Inno-

vation als Potenzial für eine demokratische und 

humane Gesellschaftsentwicklung ein. Eine Redu-

zierung des Innovationsbegriffs auf seine techno-

logisch-wissenschaftliche Seite greift nämlich 

auch deshalb zu kurz, weil auf der Ebene der Be-

 triebe und Unternehmen die Potenziale der Mit-

arbeiter/innen nicht hinreichend berücksichtigt 

werden. So eröffnet etwa die Mitbestimmung als 

Teil des deutschen Sozialmodells institutionelle 

Möglichkeiten für eine Einbeziehung und Beteili-

gung der Mitarbeiter/innen, die auch den Unter-

nehmen und der Wirtschaft insgesamt zugute 

kommen.

Die Offene Methode der Koordinierung, die 

für die Beschäftigungspolitik im Beschäftigungs-

titel des EG-Vertrages rechtlich geregelt worden 

ist und die seit Lissabon 2000 im Bereich des So-

zialschutzes in Hinblick auf Bekämpfung von Ar-

mut und sozialer Ausgrenzung, Alterssiche rung, 

Gesundheitswesen und Altenpfl ege prak tiziert 

wird, bietet sich auch als „weiches“ Instrument 

an für die sensiblen Bereiche der Jugend-,  Fami -

lien- und Seniorenpolitik mit dem Ziel, einen Pro-

zess des wechselseitigen Kennenlernens und Ler-

nens von good practices auf den Weg zu  bringen.
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  Vor diesem Hintergrund ist die viel geschol-

tene Europäisierung weniger ein Hindernis auf 

dem Weg zu mehr Wachstum und Beschäftigung 

als vielmehr ein erfolgversprechender Weg – und 

angesichts des Souveränitäts- und Autonomie-

verlustes des nationalen Sozialstaats vielleicht 

der einzige zur Verfügung stehende Weg –, dieses 

Ziel zu erreichen. Dennoch ist der Anpassungs-

bedarf unübersehbar, damit das Europäische 

Sozialmodell bleiben kann, was es in der Vergan-

genheit gewesen ist und auch heute noch ist: Der 

Garant nicht nur einer sozialen Wachstums- und 

Modernisierungspolitik, sondern vor allem einer 

humanen Gesellschaft in Europa. 
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Der Kern der europäischen Integration ist der 

ge meinsame Markt, der gleiche Bedingungen für 

einen  Wettbewerb  der  Anbieter  von  Gütern, 

Diens tleistungen, Arbeit und Kapital herstellen 

soll. Auch das Oberziel der Lissabonstrategie ist 

Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-

tigung in der Hoffnung, dass damit die Ressour-

cen für eine Politik des sozialen Zusammenhalts 

schon entstehen würden. Die Ziele des sozialen 

Zusammenhalts und der sozialen Inklusion  haben 

zwar Vertrags- und Verfassungsrang, aber das 

europäische Integrationsmodell in seiner gegen-

wärtigen Form produziert mehr soziale Probleme 

als sozialpolitisch zu bewältigen sind. 

Mit der Erweiterung ist es in der EU noch 

wich tiger und schwieriger geworden, einen ge-

meinsamen Markt mit sozialem Zusammenhalt 

zu verbinden. In der neuen europäischen Wirt-

schaft konkurrieren Menschen und  Unternehmen 

miteinander, deren Unterschiede im Vergleich 

zur  ebenfalls  keineswegs  homogenen  alten 

EU-15 noch viel stärker ausfallen, was Einkom-

men, Produktivität und gesellschaftlich-politische 

Einbettung betrifft. Diese wachsende Diversität 

verschärft den Wettbewerb und bedarf starker 

gemeinsamer Politiken, um die Chancen wahr-

zunehmen und die eher deutlicheren Risiken zu 

kontrollieren.

1. Wirtschaftlicher Wettbewerb und  
 sozialer Zusammenhalt

„Konkurrenz belebt das Geschäft“ lautet eine 

eu phemistische Devise, die schon aus der Sicht 

und dem Mund vieler Geschäftsleute unglaub-

würdig klingt, wenn man deren vielfältige An-

strengungen, den Wettbewerb zu verringern oder 

zu verzerren, bedenkt. Die Wirtschaftswissen-

schaft erhofft sich vom Wettbewerb ein Gleich-

gewicht, bei dem alle Marktteilnehmer ihre Ziele 

am besten erreichen können. Idealtypisch sorgt 

die Konkurrenz der Unternehmen dafür, dass 

dank vieler Anbieter die Konsumenten profi tie-

ren und dass die Produktionsfaktoren Arbeit und 

Kapital ihrer Produktivität entsprechend entlohnt 

werden. Umgekehrt treibt die Konkurrenz der 

Arbeitssuchenden und Investoren Löhne und 

Renditen (Zinsen) nach unten bis auf den Gleich-

gewichtspreis der Grenzproduktivität.

In der realen Welt funktionieren Märkte so 

nicht und ihre Ergebnisse stoßen bei den Markt-

teilnehmern oft auf Widerstand, der sich dann 

in einer politischen Korrektur ausdrückt, die un-

terschiedliche Formen wie Regulierung, politi-

sche Gestaltung von Marktkonstellationen oder 

nachträgliche Umverteilung annehmen kann 

(siehe Tabelle 1). Mit derartigen staatlichen Ein-

griffen reagiert die Gesellschaft auf vielfältige 

Formen von Marktversagen. Diese Marktversa-

gen reichen von volkswirtschaftlichen Ungleich-

gewichten wie Konjunkturkrisen und hoher Ar-

beitslosigkeit über die Unfähigkeit von Märkten, 

bestimmte, daher eben in der Regel öffentliche 

Güter und Dienstleistungen (z.B. nationale Sicher-

heit)  anzubieten  bis  zur  Neigung  bestimmter 

Märkte, wegen hoher Transaktions- und Infor-

mationskosten systematisch Fehlleistungen zu 

produzieren (z.B. die Benachteiligung risiko-

reicher Kunden bei Versicherungen, das Verdrän-

gen guter Produkte durch schlechte wegen assy-

metrischer Information) (North 1988; Scherrer 

2003).

Die Gesamtheit dieser politischen Marktein-

griffe bildet mit der durch sie gestalteten Wirt-

schaft ein Wohlfahrts- und Produktionsregime, 

das sich auch als eine bestimmte Kapitalismus-

Michael Dauderstädt

Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt im erweiterten 
Europa
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Tabelle 1:  Beispiele für politische Eingriffe in Märkte und Wettbewerb

Märkte für Regulierung Gestaltung Umverteilung

Güter Verbraucherschutz Staatliche Nachfrage, komple-

mentäre öffentliche Güter

Unterschiedliche Mehrwert-

steuersätze, Sondersteuern 

(Benzin, Alkohol, Tabak)

Dienst-

leistungen

Niederlassungsrecht Handwerksrolle, Standesord-

nungen für Ärzte, Apotheker, 

Anwälte, Notare etc.

Staatliche Dienstleistungen 

(Bildung, Gesundheit, 

soziale Dienste)

Arbeit Tarifautonomie,

Arbeitsschutz,

Mindestlohn

Arbeitslosenversicherung, 

Mitbestimmung

Progressive Besteuerung 

von Löhnen

Kapital Bankenaufsicht Geldpolitik, 

Kapitalverkehrskontrollen

Zinsbesteuerung; 

Steuerabzugsfähigkeit 

von Hypothekenzinsen

variante („varieties of capitalism“) begreifen lässt 

(Esping-Andersen 1990, Albert 1992, Hall/Sos-

kice 2001). Alle Kapitalismusvarianten müssen 

das Problem lösen, dass der Wettbewerb der 

Unternehmen einerseits ständig die Produktivität 

und damit den Wohlstand durch Innovationen 

in Produkte und Prozesse erhöht, andererseits 

dadurch die Kosten der Unternehmen reduziert, 

insbesondere auch Arbeit frei setzt und somit 

die Einkommen mindert. Im Ergebnis sind kapi-

talistische Wirtschaften zwar die besten Wohl-

standsmaschinen, tendieren aber dazu, diesen 

Wohlstand ungleich zu verteilen sowie Arbeitslo-

sigkeit und Armut zu produzieren, wenn nicht 

durch öffentliche Politik gegengesteuert wird 

(Palley 1998). Einseitiges Produktivitätswachs-

tum erhöht erst mal nur die Gewinne oder senkt 

die Preise, verschlechtert somit die Einkommens-

verteilung und birgt Defl ationsrisiken. Nur wenn 

gleichzeitig Produktivität und Nachfrage steigen, 

kommt es zu Wachstum und Vollbeschäftigung.

In den 1950er und 1960er ist es den keyne-

sianischen Wohlfahrtsstaaten (wozu damals auch 

die USA und Großbritannien zu zählen waren) 

gelungen, eine soziale Regulierung zu institutio-

nalisieren, die diesen Effekt erzielte. Dazu trugen 

eine Reihe weiterer Faktoren wie ein fordisti-

sches Produktionsregime und eine weniger libe-

rale Weltwirtschaftsordnung bei. Auch die An-

fangsphase der europäischen Integration war 

noch von hohem Wachstum und Vollbeschäfti-

gung begleitet. Spätestens seit den 1980er Jahren 

sinken und entkoppeln sich Wachstum und Be-

schäftigung trotz gleichzeitig eher niedrigerem 

Produktivitätswachstum. Der Verdacht liegt na-

he, dass neben spezifi schen Schocks (Ölpreisstei-

gerungen) vor allem die Kombination von stei-

gender Wettbewerbsintensität und sinkender 

Regulierung im Zuge der Liberalisierung und 

Öffnung der Weltwirtschaft für diese negative 

Entwicklung verantwortlich ist (Schulmeister 

1998, Stockhammer 2005).

Die europäische Integration in ihrer Verbin-

dung von Vertiefung (d.h. vor allem Liberalisie-

rung, „negative Integration“) und Erweiterung 

ist Teil dieses größeren Globalisierungsprozesses 

und gleichzeitig eine noch radikalere Form der 

Globalisierung. Um die Wirkungen des europäi-

schen und globalen Wettbewerbs auf den sozia-

len  Zusammenhalt  abzuschätzen,  sind  beide 

Prozesse näher zu betrachten. Wir beginnen mit 

dem verschärften und schief regulierten Wettbe-

werb in der EU (Abschnitt 2) und wenden uns 

dann den spezifi schen Fragen der Integration 

von Wirtschaften mit ungleichen Einkommens-

niveaus zu (Abschnitt 3). 
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2. Der intensivierte Wettbewerb der  
 Unternehmen in Europa

In der Vergangenheit hatten die Mitgliedsstaaten 

der EU eine weitreichende Kontrolle über die 

Bedingungen in ihren nationalen Märkten. Sie 

konnten die Fülle der oben (Tabelle 1) dargestell-

ten politischen Eingriffe in den Wettbewerb mit 

Kontrollen über die grenzüberschreitenden Wirt-

schaftsbeziehungen ergänzen und absichern. Mit 

dem Integrationsfortschritt mussten sie auf zahl-

reiche Instrumente verzichten, da die EU eine 

Angleichung der Wettbewerbsbedingungen an-

strebte. Vorher schützte der Staat seinen natio-

nalen Binnenmarkt durch Zölle und andere Han-

delshemmnisse (spezielle Steuern; technische 

Vorschriften, die die eigenen Unternehmen leich-

ter erfüllen können), legte Mindestpreise fest, 

kaufte vorzugsweise bei einheimischen Anbie-

tern und förderte den Export – eventuell durch 

Unterbewertung der eigenen Währung. Markt-

öffnung und eine starke Währung verbilligten 

importierte Inputs, während Zölle und/oder eine 

unterbewertete Währung sie verteuerten. Ein 

äquivalenter Ersatz für eine derartige Manipula-

tion der Input- und Outputmärkte war die Zah-

lung von Subventionen, die in der EU ebenfalls 

inzwischen von Brüssel zu genehmigen ist. Spä-

testens mit dem Binnenmarktprojekt und der 

Währungsunion verloren die Mitgliedsstaaten die 

letzten Möglichkeiten einer eigenen Handels- und 

Wechselkurspolitik. 

All diese Maßnahmen waren geeignet, die 

Wertschöpfung der Unternehmen zu erhöhen, 

indem sie ihre Kosten senkten oder ihre Absatz-

preise über den Preis erhöhten, der sich bei un-

gehinderter Konkurrenz durch andere, vor allem 

ausländische Anbieter einstellen würde. Auch 

auf ungeschützten Märkten waren die Unterneh-

men damit dank niedriger Kosten wettbewerbs-

fähig. Wo sie höhere Preise erzielen konnten, 

stieg ihre Wertschöpfung, die sie entweder zum 

upgrading ihrer Produkte und Prozesse investie-

ren oder zwischen Arbeit und Kapital verteilen 

konnten.  Erfolgreiche  Aufholer  (z.B.  in  Asien) 

nutzten diese Politiken, um ihre Unternehmen zu 

Spitzenpositionen auf dem Weltmarkt zu füh ren. 

Asiatische Entwicklungsstaaten verschafften ih-

ren  Unternehmen  Extragewinne  (Renten)  als 

Ge genleistung für die Verpfl ichtung, den nationa-

len Entwicklungserfolg mitzutragen. Die EU er-

laubt ihren ärmeren Standorten diese bewährte 

Variante des Aufholens nicht, sondern versucht, 

sie durch eine Regional-, Struktur- und Kohäsions-

politik zu ersetzen, deren Erfolge aber beschei-

den waren (vgl. Abschnitt 4). Abgesehen von die-

sen schwachen Versuchen, den Markt zu gunsten 

der Bauern, armer Regionen und Mitgliedsstaaten 

zu gestalten, herrschte das Interesse an einem 

„frei en“ Wettbewerb im gemeinsamen Markt vor.

Dabei konnte die EU sich aber nicht darauf 

beschränken, ein level playing fi eld herzustellen, 

indem sie nationalstaatliche Markteingriffe zu-

gunsten von Unternehmen unterband. Staaten 

regulierten „ihre“ Unternehmen ja auch, um so-

ziale Stabilität und andere gesamtgesellschaft-

liche Ziele zu erreichen, die ein strikt betriebs-

wirtschaftliches und marktorientiertes Verhalten 

der Unternehmen nie oder nur eingeschränkt und 

zu langsam hervorbringen würde. Dabei nimmt 

die staatliche Regulierung in Kauf, even tuell auch 

auf Kosten der Wettbewerbsfähig keit vorzuge-

hen. So können staatliche Mindestlöhne den In-

put Arbeit verteuern. Politische Re ge lungen der 

industriellen Beziehungen (z.B. Streikrecht) be-

einfl ussen die Löhne ebenfalls. Nationalstaaten 

und EU regulieren auch das Produktionsverhal-

ten der Unternehmen. Denn Unternehmen kön-

nen nämlich nicht nur durch bessere Produk-

tionstechnologien und mehr Kapitaleinsatz pro-

duktiver werden, sondern auch durch verschärf-

te Ausnutzung der Beschäftigten (höhere Arbeits-

intensität, geringerer Arbeitsschutz, längere Ar-

beitszeiten)  oder  Externalisierung  von  Kosten 

(z.B. Umweltverschmutzung). Der Staat (bzgl. 

Ar beitsschutz, Umwelt) und auch von Gewerk-

schaften durchgesetzte Regelungen (z.B. Arbeits-

zeit) schränken einige dieser Möglichkeiten ein. 

Regelungen wie die Mitbestimmung oder Kün-

digungsschutz haben ambivalente Auswirkungen 

auf die Produktivität, da sie einerseits erhöhten 

Abstimmungsaufwand verursachen, anderer-

seits aber Anpassungen konfl iktärmer ge stal-

ten.
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Um zu vermeiden, dass diese – zunächst na-

tionalstaatlichen – Regelungen dem Wettbewerbs-

druck zum Opfer fallen, hat die EU die „negative“ 

Integration schon von Beginn an mit – allerdings 

deutlich schwächeren – Elementen positiver 

Integration gekoppelt, die problematische Markt-

wirkungen auf europäischer Ebene korrigieren 

sollten. Schon in den Römischen Verträgen wa-

ren Bestimmungen zur Arbeitszeit u.ä. enthalten. 

Vor allem seit dem Vertrag von Amsterdam sind 

auch die Kompetenzen der Union in der Beschäf-

tigungs- und Sozialpolitik gewachsen (z.B. sozia-

ler Dialog). Heute umfasst der acquis commun-

autaire der EU eine lange Reihe von Vorschriften, 

um die Externalisierung von Kosten zu Lasten 

der Beschäftigten, der Umwelt und der Konsu-

menten zu beschränken. So ist die wöchentliche 

Arbeitszeit etwa auf 48 Stunden begrenzt (Ar-

beitszeitrichtlinie v. 23.11.1993). Wie bei der 

Arbeitszeit, so defi nieren die meisten EU-Nor-

men Mindeststandards, die national meist über-

troffen werden, gelegentlich aber Nachbesse-

rungen erfordern, weswegen etwa Großbritan-

nien die Sozialcharta lange nicht unterzeichnete. 

Aber für die meisten reicheren Mitgliedsstaaten 

würde ein Wettbewerbsdruck (z.B. über die mit 

der Dienstleistungsrichtlinie bewirkte Liberali-

sierung wichtiger europäischer Arbeitsmärkte) 

bis runter auf die gemeinschaftlichen Mindest-

standards auf Sozialabbau hinauslaufen. 

Insgesamt übt die negative Integration eine 

größere Wirkung auf den sozialen Zusammenhalt 

in der Union aus als die bescheidenen Ansätze 

gemeinsamer Regeln und Politiken. Der einzelne 

Nationalstaat hat kaum noch Instrumente (wie 

z.B. Subventionen oder Schranken gegen Import-

konkurrenz), um sozial problematische Anpas-

sungsprozesse im Unternehmenssektor abzufe-

dern, hinauszuzögern oder zu vermeiden. Das 

betrifft auch immer mehr Sektoren, die in den 

Gründerjahren der EU noch staatlich und damit 

geschützt waren, wie Energie, Telekommunika-

tion, Transport, Rundfunk und Fernsehen. Sie 

ha ben immer weniger exklusive Marktnischen, 

die ihnen überdurchschnittliche Erträge erlau-

ben. Zwar können auch diese wie alle Unterneh-

men versuchen, sich durch besondere Produkte 

oder Produktionsprozesse Vorteile zu sichern. 

Aber wo dies schwer möglich ist, müssen sie sich 

im Markt auch durch niedrige (Lohnstück)Kosten 

behaupten. Privatisierung und Deregulierung 

führen dann zum Abbau von geschützten Hoch-

lohnarbeitsplätzen, die durch prekäre Beschäf-

tigungsverhältnisse oder gar informelle Zuliefer-

strukturen (z.B. mit Betrieben der Schattenwirt-

schaft) ersetzt werden. Umgekehrt führt die Libe-

ralisierung im Idealfall zu niedrigeren Preisen, 

erhöhter Nachfrage und der Expansion neuer 

Wirt schaftsbranchen (z.B. Billig-Fluglinien).

Im Idealfall würden die Unternehmen über 

die Effi zienz ihrer Prozesse und die daraus resul-

tierende Qualität und den Preis ihrer Produkte 

konkurrieren, wobei die Mindeststandards im 

Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz dafür 

sorgen, dass die Unternehmen hier keine Schein-

erfolge zu Lasten der Natur und der Sicherheit 

und Gesundheit von Beschäftigten und Konsu-

menten erzielen. In Wirklichkeit versuchen die 

Unternehmen – oft mit Unterstützung staatlicher 

Politik – Kostenvorteile dort zu erzielen, wo ihnen 

keine EU-weiten Mindeststandards Grenzen 

setzen, z.B. bei den Löhnen und Steuern. Hier 

können Mitgliedsstaaten de facto subventionie-

ren, indem der Staat selbst öffentliche Güter und 

Dienstleistungen (Sicherheit, Recht, unterneh-

mensnahe Infrastruktur, Bildung, Forschung) zur 

Verfügung stellt und dafür wenig oder gar keine 

Steuern verlangt. Oder der Staat subventioniert 

Löhne (z.B. bei Langzeitarbeitslosen) oder federt 

personelle Veränderungen ab (z.B. Frühverren-

tung). Der Wettlauf zwischen Unternehmen und 

Staaten, sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaf-

fen, funktioniert vor allem zugunsten kleiner 

Mitgliedsstaaten. Diese Länder können die Ausfäl-

le bei der Binnennachfrage und der von ihr ab-

hängigen Beschäftigung sowie Einnahmedefi zite 

wegen geringerer Steuerquoten leichter durch 

Exportnachfrage- und entsprechende Beschäfti-

gungsgewin ne oder breitere Steuerbasen kom-

pensieren (Dullien 2003; Genschel 2005). 

Politische Regulierungen der Wirtschaft, die 

Strukturen des Wohlfahrtsstaates und der indus-

triellen Beziehungen sowie die davon geprägten 

historisch gewachsenen Spezialisierungsmuster 
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der nationalen Wirtschaften bilden ineinander 

verwobene Produktions- und Wohlfahrtsregime 

(Hall/Soskice 2001). Einige dieser traditionellen 

Arrangements sind in der EU aber kaum durch-

zuhalten. Der zentrale Effekt der vorwiegend 

negativen Integration, die immer mehr Bereiche 

einem Wettbewerbsdruck unterwirft, ist die Sen-

kung der Stückkosten. Der Wettbewerbsdruck 

verdrängt weniger produktive Arbeitskräfte aus 

der Beschäftigung. Nur noch in – immer weniger 

werdenden – geschützten Unternehmen lässt der 

Kostendruck Schonarbeitsplätze zu, auf denen 

Be schäftigte  über  ihrer  Produktivität  entlohnt 

wer  den. Die Unternehmen externalisieren die 

sozialen Kosten, indem sie diese Arbeitskräfte in 

die sozialen Sicherungssysteme für Arbeitslose, 

Behinderte oder Frührentner entlassen und sich 

aus der Finanzierung der öffentlichen Güter zu-

rückziehen. 

Diese gesellschaftliche Subventionierung der 

Unternehmen  hat die Gewinne  erhöht und dazu 

beigetragen, den Anteil der Löhne am Volksein-

kommen zu drücken. Das könnte an sich zu einer 

wünschenswerten Erhöhung der Investitionen 

und einem upgrading der europäischen Unter-

nehmen führen. Aber die meisten Staaten haben 

die Unternehmen entlastet, ohne eine derartige 

volkswirtschaftlich wertvolle Verwendung der 

Extragewinne (Renten) zu fordern. Denn im Ge-

gensatz zu staatlichen Subventionen oder den 

günstigen Krediten aus einem „verbündeten“ Ban-

kensektor („rheinischer Kapitalismus“) erlauben 

allgemeine Liberalisierungsschritte wenig Ein-

fl uss auf die Unternehmensstrategie. 

Im Ergebnis hat die europäische Integration 

den Druck auf die Unternehmen erhöht, ihre Pro-

duktivität zu steigern und die Kosten zu senken. 

Flankierende Politiken der positiven Integration 

zur Sicherung der Nachfrage, des Wachstums 

und der Beschäftigung fi elen dagegen schwach 

aus. War somit schon der Wettbewerb in einer 

relativ homogenen Union problematisch für den 

sozialen Zusammenhalt, so verschärfen sich die 

Probleme deutlich mit der Integration armer Län-

der entweder durch Beitritt zur EU oder durch 

Liberalisierung von Handel, Investitionen und 

Migration zwischen diesen Ländern und der EU. 

3. Die Integration von Wirtschaften  
  unterschiedlichen Einkommensniveaus

Der internationale Handel verkörpert par excel-

lence das Dilemma von Produktivitätssteigerung 

und kreativer Zerstörung einerseits und unge si-

cherter Nachfrage und Beschäftigung anderer-

seits. Denn wirtschaftliche Integration im Sinne 

von Handelsliberalisierung verspricht allen Betei-

ligten Wohlfahrtsgewinne, die aus der Sp e zia li-

sie rung auf die jeweils produktiveren Tätigkeiten 

(komparative Vorteile) entspringen. Aber der not-

wendige Strukturwandel ist in der Regel weder 

leicht noch kostenlos. Obendrein führt die ge stie-

gene Gesamtproduktivität zu geringerer Beschäf-

tigung, wenn die Gesamtnachfrage nicht entspre-

chend wächst. Schon dieses Grunddilemma könn  te 

dazu beitragen, die empirische Realität der Un ter-

be schäftigung in Europa zu erklären. Wohlstands-

ge winne und Beschäftigung verteilen sich spie-

gelbildlich zwischen und innerhalb der beteiligten 

Länder in Abhängigkeit von den sich nach der 

Spezialisierung einstellenden neuen Austausch-

verhältnissen. Das Land bzw. der Sek tor, der das 

schlechtere Austauschverhältnis ak zep tiert (oder 

durchsetzt, indem es abwertet), muss mehr Arbeit 

aufwenden, um die gewünschte Importmenge ein-

zutauschen. Es weist daher eine höhere Beschäf ti-

gung auf, während das andere den höheren  Wohl-

standsgewinn  hat. Selbst die Wohl standsge winne, 

die sich dank günstiger Aus tauschverhältnisse 

ergeben und mit Unterbeschäf tigung erkauft wer-

den, können später wieder ver loren gehen, wenn 

sich durch Produktivitätsfortschritte im anderen 

Land die Austauschrelationen wieder verschlech-

tern. Zwi schen reicheren und ärmeren Handels-

partnern ist dieser Prozess im Zuge der wirtschaft-

lichen Entwicklung sogar wahrschein lich, wie 

Samuelson (2004) gezeigt hat.

Zu diesen Risiken für Wachstum und Be-

schäftigung, die sich auch schon bei Berücksichti-

gung nur eines Produktionsfaktors ergeben, tre  ten 

weitere für die Einkommensverteilung zwi  schen 

Arbeit und Kapital oder verschiedenen Qualifi ka-

tionssegmenten der Arbeitnehmer hinzu. Die se 

Umverteilungswirkungen der ökonomischen In-

tegration ergeben sich durch die unterschied-
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lichen Faktorausstattungen. Die Spezialisierung 

erfolgt nämlich so, dass sich jedes Land auf die 

Produktion der Güter konzentriert, die den im 

Überfl uss vorhandenen Produktionsfaktor am 

meisten nutzt. Reiche Länder verfügen über mehr 

Kapital und qualifi zierte Arbeit, während ärmere 

Länder reichlich wenig qualifi zierte Arbeit auf-

weisen.  Entsprechend  spezialisieren  sich  die 

ers teren auf kapital- und skill-intensive (high-

tech)Produktion, die letzteren auf arbeitsinten-

sive (low-tech) Niedriglohntätigkeiten. Damit 

verlieren in den reichen Ländern tendenziell die 

weniger Qualifi zierten Marktchancen, Arbeits-

möglichkeiten und damit Einkommen. In den 

ärmeren Ländern trifft dies die höher Qualifi -

zierten. In den reichen Ländern würde demnach 

die Lohnspreizung zunehmen, in den ärmeren 

abnehmen (Deardorff 2001). 

Mit der Globalisierung und der Herstellung 

des Gemeinsamen Marktes innerhalb der EU 

geht es immer weniger um Handel zwischen 

Ländern mit gegebener Faktorausstattung, son-

dern um transnationale Verteilung von Produk-

tion mit mobilen Produktionsfaktoren. Ange-

sichts der großen Konkurrenz unter den Niedrig-

lohnstandorten und der geringen Standortbin-

dung der low-tech Produktion bleibt aber nur ein 

geringer Teil der Wertschöpfung in globalen bzw. 

europaweiten Produktionsketten in den ärmeren 

Ländern. Damit und angesichts hoher Arbeits-

losigkeit nimmt auch dort die Lohnspreizung zu 

(Milberg 2004: 56ff., 68ff.). Obendrein erhöht die 

einfache Ersetzung teurer durch billige Arbeit 

nicht die reale Arbeitsproduktivität – im Gegen-

satz zur klassischen Spezialisierung. Sie senkt 

nur die Kosten, während der Output pro Stunde 

sogar sinken kann.

Die  hohen  Kostenunterschiede  zwischen 

Standorten spiegeln einerseits nominale Preis-

unterschiede für vergleichbare Inputs (z.B. Land) 

Tabelle 2:  Pro-Kopf-Einkommen in Kohäsionsländern* und Beitrittsländern (2003)

Land BIP/Kopf zu Wechselkursen BIP/Kopf zu KKP Quotient = ERDI

Rumänien 9,3 27,3 2,94

Bulgarien 9,4 27,5 2,93

Türkei 12,7 23,1 1,82

Lettland 15,5 37,1 2,39

Litauen 18,5 42,8 2,31

Polen 19,6 41,2 2,10

Slowakei 22,0 50,9 2,31

Estland 22,5 43,8 1,97

Ungarn 29,9 56,2 1,88

Tschechien 30,0 61,6 2,05

Malta 43,5  53,1  1,22

Slowenien 50,7 74,0 1,46

Portugal 52,4 67,3 1,28

Griechenland 57,5 68,9 1,20

Zypern 68,8 74,3 1,08

Spanien 74,9 85,8 1,14

EU –15 100 100 1,00

Irland 139,1 119,8 0,86

* Griechenland, Portugal, Spanien und das – inzwischen reiche – Irland

Quelle: Eurostat; eigene Berechnungen
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sowie andererseits reale Qualitätsunterschiede 

(z.B. schlechtere Infrastruktur, niedrigere Produk-

tivität der Arbeitnehmer) wider. Die Diskrepanz 

zwischen beiden wird außerhalb der Währungs-

union in der Abweichung von Kaufkraft und 

Wechselkursparität sichtbar (siehe Tabelle 2). Sie 

erlaubt Investoren die Beschäftigung von Arbeit-

nehmern zu Löhnen, die im internationalen Ver-

gleich (zu Wechselkursen) sehr niedrig sind, na-

tional  jedoch  eine  deutlich  höhere  Kaufkraft 

ha ben, wodurch eine bessere Reproduktion der 

Arbeitskraft und damit auch eine höhere Pro-

duktivität möglich wird. Trotzdem bleibt die in-

ternationale Kaufkraft und damit die Nachfrage 

nach den Angeboten der Hochlohnländer syste-

matisch dahinter zurück. 

Wie lange hält diese Ungleichheit von Kauf-

kraft und Wechselkurs den Marktkräften und den 

regionalpolitischen Anstrengungen der EU, die 

dem Ziel der Angleichung der Lebensverhältnisse 

verpfl ichtet ist, stand? Langfristig pegelt sich ein 

neues Gleichgewicht ein, bei dem Preise und Löh-

ne in den ärmeren Ländern steigen. In der langen 

Übergangsperiode kann eine wohlfeile Ausbeu-

tung der Ressourcen des ärmeren Landes statt-

fi nden, die zwar dort Einkommen schafft und 

auch den Wohlstand im reicheren Land erhöht, 

meist aber bei ungleicher Verteilung.

4. Die Angleichung der Lebensverhältnisse  
 in der erweiterten EU

Der meist schwierige Aufholprozess ärmerer 

Länder oder Regionen reduziert die Abweichung 

zwischen  Wechselkurs-  und  Kaufkraftparität 

(siehe Tabelle 2). Aber eine Anpassung der Ein-

kommen und Preise ohne reale Steigerung der 

Produktivität führt im Fall eines Landes rasch zu 

einem Anstieg der Importe, einem Leistungs-

bilanzdefi zit und einer korrigierenden Abwer-

tung. Innerhalb eines Landes – wie etwa bei der 

deutschen Vereinigung – kann eine Einkommens- 

und Preis anpassung ohne gleich wer tige Produk-

tivitätssteigerung durch hohe Transferzahlungen 

in die vorher ärmere Region erreicht werden. 

Für die EU als Ganzes ist dies nicht vorstellbar. 

Sie muss auf die tatsächliche Entwicklung der 

ärmeren Mitgliedsstaaten setzen. Aber wie rasch 

ist der reale Aufholprozess?

Ärmere Regionen können sich aus ihrer Ar-

mutsfalle in der Regel nicht einfach durch ihre 

niedrigen Kosten befreien, sondern bedürfen der 

gleichzeitigen Verbesserung der Standortqualität. 

Nur wenige, vor allem asiatische Länder haben 

das erfolgreich geschafft, indem sie in einer ent-

wicklungsorientierten Partnerschaft von Staat 

und Privatwirtschaft einerseits den Unterneh -

men durch Markteingriffe Renteneinkommen 

zukommen ließen und andererseits durchsetzten, 

dass sie diese Ressourcen für ein kontinuierliches 

upgrading ihrer Produkte und Prozesse einset-

zen. 

Die EU-Regionalpolitik, die die Angebotska-

pazität von Standorten stärken will, sieht das 

Problem, hält sich aber aus der Beeinfl ussung 

der Unternehmen weitgehend heraus. Sie kofi -

nanziert nationale Programme, die die Bedin-

gungen für Unternehmen durch ein gezieltes 

Angebot staatlicher Leistungen verbessern wol-

len. Damit akzeptiert die EU bewusst eine Ver-

zerrung der „vollkommenen“ Konkurrenz, deren 

Hüter die EU-Wettbewerbspolitik sonst ist, um 

zumindest in einer Startphase die Agglomerations-

vorteile zu ersetzen. Allerdings gab es nur we-

nige Erfolgsstories. Tatsächlich hielten sich die 

realen Produktivitätssteigerungen an schwachen 

Standorten in der EU trotz aller Regional- und 

Kohäsionspolitik in bescheidenen Grenzen, wie 

die einschlägigen Berichte zeigen (EU-Kommis-

sion 2001, 2004; Tarschys 2003; Sapir 2004). 

Unter den alten Mitgliedsstaaten ist Irland 

die einzig wirklich bemerkenswerte Erfolgsstory, 

ein Wirtschaftswunderland, dessen Modell unter 

den  neuen  Mitgliedsstaaten  vor  allem  Ungarn 

folgt. Beide Länder haben durch niedrige Steuern 

und Löhne bei sonst relativ guten Standortbe-

dingungen ausländische Investitionen angezo-

gen. Für die Modernisierung ihrer Industrie und 

die damit verbundenen Wachstums- und Beschäf-

tigungsgewinne bezahlen sie mit erheblichen 

Einkommensübertragungen an die ausländi-

schen Investoren (Irland ca. 20%, Ungarn ca. 6% 
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des Bruttoinlandsproduktes, womit das National-

einkommen entsprechend niedriger aus fällt).

Den größten Fortschritt in der Einkommens-

konvergenz konnte die EU im Umfeld der Wäh-

rungsunion verzeichnen, als in den Kohäsions-

ländern die Zinsen sanken, was dort einen Boom 

auslöste. Gleichzeitig litten in der Währungsuni-

on die reicheren Kernökonomien unter höheren 

Realzinsen, da bei inzwischen einheitlichem 

Euronominalzins ihre Infl ationsraten niedriger 

waren (Bofi nger 2003). So kam es zu anhalten-

den Wachstumsunterschieden. Diese makroöko-

nomischen Bremswirkungen für die Kern-EU 

werden durch das Verlagerungsrisiko verstärkt. 

Produktionsverlagerung an billigere Standorte 

ist in der erweiterten EU eine größere Sorge der 

Hochlohnstandorte geworden. Auch wenn sich 

die statistisch erfassten und nachweisbaren Ar-

beitsplatzverluste in den reicheren Mitgliedsstaa-

ten in einem bescheidenen Rahmen bewegen, so 

wirkt doch die Drohung mit der Verlagerung ef-

fektiv, um Lohnzurückhaltung oder Lohnsenkun-

gen in der einen oder anderen Form durchzu-

setzen. Damit sinkt die Infl ationsrate und steigt 

der Realzins. Die jüngsten deutschen Exporter-

folge spiegeln diese competitive disinfl ation wi-

der. Ihnen stehen spiegelbildlich die hohen Defi -

zite der meisten Peripherieländer (Ausnahme: 

Irland) gegenüber. Wie in den 1980er Jahren 

Frankreich, so werden heute die relativ infl atio-

nären Peripherieländer durch wachsende Defi -

zite zu Anpassungen gezwungen, die ihren Auf-

holprozess wieder bremsen könnten.

Der Wettbewerbsdruck seitens defl ationärer, 

hoch  produktiver  Kernökonomien  (vor  allem 

Deutschland) drängt bzw. hält die ärmeren neu-

en Mitgliedsstaaten auf ihrem gegenwärtigen 

Entwicklungspfad, der stark auf Produktionssub-

ventionierung in Form von niedrigen Steuern 

und Löhnen setzt. Aber die Steuer- und Lohnent-

lastung der Unternehmen verschärft deren Ab-

satzprobleme, da sowohl Staat wie Arbeitnehmer-

haushalte nun weniger nachfragen können. Nur 

im Fall einer kontinuierlichen Produktionsaus-

weitung mit steigender Beschäftigung würde 

lang fristig der Kosten- und Lohndruck (dank nied-

rigerer Arbeitslosigkeit) wieder einen Aufholpro-

zess der Einkommen auslösen. 

5. Systemkonkurrenz und Reformwettlauf  
 oder Europäisches Sozialmodell? 

Die unzureichende und schlecht koordinierte 

makroökonomische Steuerung verschärft die 

Konkurrenz der Produktions- und Wohlfahrtsre-

gime innerhalb der EU. So unterbleibt im Euro-

land der Ausgleich der Einkommen aufgrund 

seines Stabilitätsbias und der massiven Gewinn-

transfers aus einigen ärmeren Standorten (Ir-

land, Ungarn) ins Ausland oder er verläuft stark 

verlangsamt und ungleichmäßig. In den ärmeren 

Mitgliedsstaaten steigt zwar die Nachfrage nach 

Arbeit und die Produktivität, aber wegen der 

hohen Arbeitslosigkeit führt das nur langsam zu 

höheren Löhnen (in Ungarn etwa stieg die Pro-

duktivität 1992-2000 um 259%, die Löhne da-

gegen nur um 106%; in Irland sank Lohnquote 

seit 1980 von 77% auf 53% des Volkseinkom-

mens). Allerdings stiegen in Ungarn die Lohn-

stückkosten in Euro ab 2000 bis 2004 wieder 

stark an. In anderen neuen Mitgliedsstaaten ent-

wi ckelten sich die Lohnstückkosten in Euro wech-

selhaft mit Phasen starker Ab- und Zunahmen 

(Brück 2004, vgl. Tabelle 3). In den reicheren 

Ländern führt der Lohn- und Kostendruck zur 

com pe titive disinfl ation, also dem Versuch, über 

reale Abwertung preisliche Wettbewerbsfähig-

keit und Beschäftigung zu sichern, so auch in 

Deutschland.

Echte Produktivitätssteigerungen und reine 

Kostensenkungen durch Lohn- und  Steuerkürzung 

setzen sich in Europa sozial und politisch unak-

zeptabel langsam in Wachstum und neue Be schäf-

tigung um. Deswegen fordern neoklassi sche Öko -

nomen und liberale Wirtschaftspolitiker immer 

mehr Flexibilität. Aber woher soll die zu sätzliche 

Nachfrage und damit die neuen Jobs kommen? 

Die Lohnsumme stagniert oder schrumpft. Die 

Gewinne der Reichen werden weniger konsu-

miert, sondern gespart. Aber dieses Sparkapital 

wird in einem defl atorischen Umfeld kaum für 

produktive Investitionen nachgefragt. Die Unter-
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nehmen sehen kaum Absatzchancen und kon-

kurrieren um den magern Nachfragekuchen mit 

weiteren Kostensenkungen, die oft nur weitere 

Einkommen und damit potenzielle Nachfrage 

vernichten. Dauernde Preissenkungen und Job-

risiken veranlassen die Haushalte der Lohnemp-

fänger zu mehr Sparen, was diesen Trend noch 

verstärkt. Und der Staat, der hier antizyklisch 

gegensteuern sollte, wird vom Stabilitätspakt der 

EU ebenfalls zum Sparen angehalten. Stattdessen 

senken die Arbeitsmarktreformen und der Lohn-

druck das Produktivitätswachstum, womit sich 

die Verteilungsspielräume und die Grundlagen 

für reales Wachstum weiter verringern.

Die EU steuert wenig gegen diesen Trend, 

sondern verstärkt ihn eher. Zwar stehen die 

sozialen Oberziele in Verträgen und Strategien, 

aber die konkrete politische Umsetzung enthüllt 

oft eine einseitige Interpretation. Die Beschäfti-

gungsstrategie der EU setzt nur auf die Ange-

botsseite, um Zahl und Qualität der dem Arbeits-

markt zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte zu 

erhöhen. Angesichts ohnehin hoher Arbeitslo-

sigkeit dürfte dieses erstrebte zusätzliche Ange-

bot noch mehr Druck auf die Löhne entfalten. In 

der Sozialpolitik, ins besondere bei den Renten, 

wird ebenfalls ein Sparkurs zum Ausbau privater 

Vorsorge gepredigt, der die Nachfrage zunächst 

schwächt.

Die makroökonomische Schwäche verschärft 

die Systemkonkurrenz innerhalb des Gemeinsa-

men Marktes. Die vertragliche Entwaffnung der 

nationalen Wirtschaftspolitik setzt sich in Form 

von Marktdruck bis tief in die Sozialpolitik fort, 

vor allem wenn die Liberalisierung über die Gü-

termärkte hinaus in die Märkte für Dienstleis-

tungen, Arbeit und Kapital reicht. Lohn- und 

Steuerkonkurrenz werden von Regulierungskon-

kurrenz in Bereichen wie Staatsquote, Arbeits-

beziehungen, Sozialhilfe oder Umwelt begleitet 

(Palley 1998, Sinn 2003). Dabei haben die un-

terschiedlichen europäischen Produktions- und 

Wohlfahrtsregime unterschiedliche Anpassungs-

probleme oder Überlebenschancen. Während die 

angelsächsischen Modelle sich dem Marktdruck 

weitgehend gebeugt und vor allem eine hohe Ein-

kommensun gleichheit akzeptiert haben, konnten 

sich die skandinavischen Modelle erfolgreich mo-

dernisieren und schützen, indem sie etwa auch 

der Währungsunion fernblieben. Die Hauptver-

lierer waren die großen kontinentalen Wohlfahrts-

staaten (Sapir 2005). Offen bleibt noch, wie sich 

die postkommunistischen Transformationsmodel-

le mit ihrem Mix aus oft radikalen liberalen Refor-

men und Traditionen, in denen sich sozialistische 

Egalitätserwartungen und Bismarcksche Wohl-

fahrtsstaatsmodelle verbinden, behaupten wer-

den (Ehrke 2004). 

Die EU weist einen unterschiedlichen Inte-

grationsfortschritt in verschiedenen Politikfel-

dern auf, vor allem innerhalb der Eurozone. 

Wäh rend die Regulierung der Produkt- und (zu-

nehmend) der Kapitalmärkte vergemeinschaftet 

ist, bleibt die Regulierung des Arbeitsmarktes 

und die Fiskalpolitik national (Sapir 2005). Dort 

können aber die oben dargestellten Prozesse der 

Systemkonkurrenz, insbesondere der Lohn- und 

Steuerkonkurrenz, ungehemmt, nur durch  einige 

Mindeststandards gebremst, ihre Wirkung ent-

falten. 

Angesichts dieser Lage bieten sich einige 

grundsätzliche Optionen:

l Fortgesetzte Systemkonkurrenz: Sie ist das 

derzeit wahrscheinlichste Szenario. Es  dürfte 

zwar mittelfristig ökonomisch tragfähig blei-

ben, aber könnte die ohnehin sinkende poli-

tische Unterstützung für die EU, vor allem in 

den großen Kontinentalökonomien, weiter 

untergraben.

l Renationalisierung und Integrationsrücknah-

me: Sie droht vor allem seitens der am tiefs-

ten integrierten kontinentalen Mitgliedsstaa-

ten. Im Extremfall liefe es auf einen Austritt 

aus der Währungsunion hinaus (wie in Italien 

jüngst schon öfter gefordert). Wahrschein-

licher ist eine Zunahme von Ausnahmerege-

lungen, wie sie im Zuge der letzten Erweite-

rung für den Arbeitsmarkt ohnehin vereinbart 

wurden. Bei der Währungsunion blieben die 

alten Außenseiter (UK, DK, S) draußen und 

die neuen würden ihren Beitritt weiter ver-

zögern. Hinzu kämen wahrscheinlich zuneh-
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mende Vertragsverletzungen, die weniger 

offi ziell als in der Verwaltungs- und Recht-

sprechungswirklichkeit der Mitgliedsstaaten 

vollzogen würden. 

l Tendenzielle Vergemeinschaftung der Steu -

er-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik: Sie wür-

de langfristig zu einem wirklichen europäi-

schen Sozialmodell führen, womit sich aller-

dings sofort die Frage verbindet, ob dies eher 

angelsächsischen oder skandinavischen Cha-

rakter trüge (das kontinentale, mediterrane 

oder postkommunistische Modell sind nicht 

mehr oder noch nicht attraktive Optionen). 

Dazu gehörte eine koordinierte europäische 

makroökonomische  Politik  (Priewe  2005, 

 Dul lien/Schwarzer 2005).

Im Interesse des sozialen Zusammenhalts bei 

gleichzeitigem Wachstum der Produktivität und 

der Nachfrage wäre die letzte Option am meisten 

zu wünschen. Ihre Durchsetzungswahrschein-

lichkeit hängt angesichts massiver, zumindest 

kurzfristiger und kurzsichtiger gegenteiliger 

Verteilungsinteressen auf Seiten der Kapitaleig-

ner vom politischen Druck ab, den ein breites 

transnationales Modernisierungsbündnis entfal-

ten müsste, das im Kern mindestens die sozial-

demokrati schen Parteien und Gewerkschaften 

umfassen sollte. 
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1. Einleitung

In diesem Beitrag werden Zwischenergebnisse 

einer Expertise dargestellt, die wir derzeit im 

Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung erstellen. 

Im Mittelpunkt stehen dabei das Ausmaß und 

die Entwicklung der Niedriglohnbeschäftigung 

in Deutschland, die Beschäftigungseffekte von 

Mindestlöhnen auf der Basis vorliegender Studi-

en und die Erfahrungen mit der Einführung eines 

gesetzlichen Mindestlohnes in Großbritannien. 

Auf dieser Basis werden zum Abschluss einige 

Eckpunkte für einen Mindestlohn in Deutschland 

formuliert. 

2. Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland

Internationale Vergleiche der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (OECD) zeigen, dass die Lohnspreizung in 

Deutschland bis Mitte der neunziger Jahre im 

Vergleich zu anderen Ländern relativ gering war. 

Hieraus wird nicht selten die Forderung abge-

leitet, man müsse einen Nied riglohnsektor in 

Deutschland erst noch „einführen“. Tatsächlich 

hat jedoch die Lohnspreizung seit Ende der neun-

ziger Jahre stark zugenommen und der Anteil der 

Beschäftigten mit Niedrig löhnen ist in Deutsch-

land gestiegen. Legt man die international ge-

bräuchliche Defi nition der OECD zugrunde, wel-

che die Niedriglohngrenze bei zwei Dritteln des 

nationalen Medianeinkommens zieht, so waren 

Ende 2002 nach unseren Berechnungen mit dem 

BA-Beschäftigtenpanel insgesamt 19% der Voll-

zeitbeschäftigten in Deutschland von Niedriglöh-

nen betroffen (14,9% in West- und 36% in Ost-

deutschland). Sie verdien ten weniger als 1.637 € 

brutto pro Monat (ca. 9,70 € pro Stunde) (vgl. 

Tabelle  1).  Um  die  unterschiedlichen  Arbeits-

markt verhältnisse in Ost und West besser zu 

Gerhard Bosch, Claudia Weinkopf

Mindestlöhne – 
eine Strategie gegen Lohn- und Sozialdumping?

Tabelle 1: Niedriglohnschwellen und Anteile von Niedriglohnbeschäftigten (Vollzeit) 2002.

Variante I: 

Einheitliche 

Niedriglohnschwelle

Variante II: 

Separate 

Ost-West-Berechnung

Niedriglohnschwelle 

(zwei Drittel des Medians)

(Vollzeit brutto)

1.637 €
Ostdeutschland: 1.296 €

Westdeutschland: 1.709 €

N
ie

d
ri

g
lo

h
n

 -

 an
te

il

Westdeutschland 14,9% 16,6%

Ostdeutschland 36,0% 19,0%

Deutschland gesamt 19,0% 17,1%

Quelle: BA-Beschäftigtenpanel, IAT-Berechnungen (Thorsten Kalina)
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berücksichtigen, kann man alternativ auch für 

Ost- und Westdeutschland zwei getrennte Nied-

riglohngrenzen berechnen: Diese liegen in West-

deutschland bei 1.709 € (10,11 € pro Stunde) 

und in Ostdeutschland bei 1.296 € pro Monat 

(7,67 € pro Stunde). In den weiteren Auswer-

tungen wird diese zweite Berechnungsvariante 

zugrunde gelegt. 

Eine Analyse der Entwicklung im Zeitablauf 

zeigt, dass die Anteile von Niedriglohnbeschäfti-

gung unter Vollzeit beschäftigten in den vergan-

genen Jahren sowohl in Ost- als auch in West-

deutschland gestiegen sind (vgl. Abbildung 1).1 

Unsere Analyse der strukturellen Merkmale 

der betroffenen Vollzeitbeschäftigten zeigt beson-

ders hohe Anteile von Niedriglohnbezieher/innen 

unter Personen ohne Berufsausbildung (29,5%), 

Frauen (30,2%), Jüngeren (39,8%) und Auslän-

der/innen (26,4%). In diesen Gruppen liegen die 

Anteile von Niedriglohnbeschäftigung deutlich 

über ihren Anteilen an der Beschäftigung in der 

Gesamtwirtschaft. Dennoch sind nicht nur die 

genannten Gruppen von Niedriglohnbeschäfti-

gung betroffen. Vielmehr haben 77,4% der Nied-

riglohnbeschäftigten eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung oder sogar einen akademischen Ab-

schluss, 34,5% sind Männer, fast drei Viertel sind 

im mittleren Alter (25-54 Jahre) und gut 89% 

sind Deutsche (vgl. Tabelle 2). 

Eine Auswertung nach Wirtschaftszweigen 

zeigt, dass 14 Wirtschaftszweige überdurch-

schnittlich hohe Niedriglohnanteile aufweisen. 

Diese zählen überwiegend zum Dienstleistungs-

bereich – z.B. sonstige Dienstleistungen (76,1%), 

private Haushalte (75,2%), Hotels und Gaststät-

ten (70,1%), Einzelhandel (33%) sowie Gesund-

heit und Soziales (21,6%). Hinzu kommen die 

Landwirtschaft (40,5%), die Nahrungsmittel- und 

Tabakverarbeitung (35,4%) und das Textil- und 

Bekleidungsgewerbe (32,1%). Besonders nied-

rige Niedriglohnanteile fi nden sich demgegenü-

ber im Kohlebergbau (0,8%) und im Kraftfahr-

zeugbau (Niedriglohnanteil 1,1%).

Eine neuere Berechnung mit dem sozio-

oekonomischen Panel 2004, die auch die Einbe-

ziehung von Teilzeitbeschäftigten und geringfü-

Abbildung 1: Anteil der Niedriglohnbeschäftigten (zwei Drittel des jeweiligen
Medianlohnes) unter den Vollzeitbeschäftigten (in %) 1975-2002

Quelle: IAT-Berechnungen mit BA-Beschäftigtenpanel und IAB-Beschäftigtenstichprobe 1975-1995  (Thorsten Kalina)
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1 Die „Lücke“ in der Graphik resultiert daraus, dass die beiden verwendeten Datenquellen nur Angaben für 1975 bis 1995 (IAB-Beschäftigtenstich-
probe) und für 1998 bis 2002 (BA-Beschäftigtenpanel) liefern.
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gig Beschäftigten3 ermöglicht, hat ergeben, dass 

der Niedriglohnanteil in Deutschland bezogen 

auf alle abhängig Beschäftigten im Jahre 2004 

sogar bei 22,1% lag. Bei dieser Berechnungsart 

liegen die Niedriglohngrenzen bei 9,58 € pro 

Stunde in West- und bei 6,97 €  in Ostdeutsch-

land. Die Analyse zeigt, dass mehr als die Hälfte 

aller Niedriglohnbeziehenden geringfügig oder 

in Teilzeit beschäftigt sind. Fast vier Fünftel aller 

geringfügig Beschäftigten erhalten einen Stun-

denlohn unterhalb der Niedriglohnschwelle.

Wie steht Deutschland im internationalen 

Vergleich da? Um dies beurteilen zu können, sind 

Berechnungen auf der Basis einer einheitlichen 

Datenquelle erforderlich. Eine Studie der EU-Kom-

mission (European Commission 2004) kommt für 

das Jahr 2000 auf der Basis des Europäischen 

Haushaltspanels zu einem geringeren Wert für 

den  Anteil  der  Niedriglohnbeschäftigung  in 

Deutsch land (15,7%), als wir für 2002 bzw. 2004 

2 In 11,6% der Fälle ist keine Angabe zum Qualifikationsniveau verfügbar. Diese Missing-Fälle wurden proportional auf die 
Kategorien verteilt (vgl. auch Reinberg/Hummel 2002).  

3 Nicht berücksichtigt wurden Selbständige, Auszubildende, Praktikant/innen, Personen in Umschulung/Reha, Personen in 
ABM/SAM, Beschäftigte in Behindertenwerkstätten, mithelfende Familienangehörige, Beschäftigte in Altersteilzeit, Nicht-
Erwerbstätige, Arbeitslose sowie Wehrdienst- und Zivildienstleistende. Enthalten sind hingegen Schüler/innen, Studierende 
und Rentner/innen, sofern sie einer Beschäftigung nachgehen.

Tabelle 2: Strukturmerkmale von Niedriglohnbeschäftigten (Vollzeit, Deutschland gesamt) 
 für das Jahr 2002

Kategorie
Anteil

(in Kategorie)

Anteil an den 

Niedriglohn-

beschäftigten

Anteil in der 

Gesamt-

wirtschaft

Konzen-

tration

Quali  -

 fi  ka tion2

Ohne Berufs-

ausbildung
29,5% 22,6% 13,1% 1,7

Mit Berufs-

ausbildung
17,1% 75,4% 75,6% 1,0

(Fach-)Hoch schul-

abschluss
3,0% 2,0% 11,3% 0,2

Ge schlecht
Männer 9,4% 34,5% 62,7% 0,6

Frauen 30,2% 65,5% 37,3% 1,8

Alter

unter 25 Jahre 39,8% 18,0% 8,0% 2,3

25 – 34 Jahre 17,1% 25,4% 25,6% 1,0

35 – 44 Jahre 14,5% 27,8% 32,7% 0,9

45 – 54 Jahre 14,3% 20,6% 24,3% 0,8

55 Jahre und älter 14,6% 8,3% 9,5% 0,9

Natio nalität
Deutsche 16,4% 89,3% 93,0% 1,0

Ausländer/in nen 26,4% 10,7% 7,0% 1,5

Gesamtwirtschaft 17,1% 100% 100% 1,0

Quelle: BA-Beschäftigtenpanel, IAT-Berechnungen (Thorsten Kalina)
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Tabelle 3:  Strukturmerkmale von Niedriglohnbeschäftigten 
 (alle Beschäftigten, Deutschland gesamt) 2004

Kategorie
Anteil

(in Kategorie)

Anteil an 

Niedriglohn-

beschäftigten

Anteil in der 

Gesamt-

wirtschaft

Konzen-

tration

Arbeitszeit

Vollzeit 13,7% 43,2% 68,2% 0,63

Teilzeit 20,3% 20,6% 21,9% 0,94

geringfügig 

Beschäftigte
78,9% 36,2% 9,9% 3,65

Quali-

fi kation

mit Berufs-

ausbildung
21,9% 64,2% 64,9% 0,99

FH/Uni 9,6% 9,8% 22,8% 0,43

keine Berufs-

ausbildung
47,2% 26,0% 12,3% 2,12

Geschlecht
Männer 14,4% 33,0% 50,7% 0,65

Frauen 30,2% 67,0% 49,3% 1,36

Gesamtwirtschaft

(Beschäftigte: 31.051.818)
22,1% 100% 100% 1,0

Quelle: SOEP, IAT-Berechnungen (Thorsten Kalina)

ermittelt haben. Wichtiger als der absolute Wert 

ist jedoch, dass Deutschland damit – anders als 

noch 1995 (14,3%) – inzwischen über dem EU-

Durchschnitt (2000: 15,1%) liegt. Erheblich ge-

ringere Niedriglohnanteile im Jahr 2000 wurden 

für Dänemark (8,6%), Italien (9,7%), Finnland 

(10,8%) und Portugal (10,9%) ermittelt. Spitzen-

reiter war Großbritannien mit 19,4% Niedrig-

lohnbeschäftigten – gefolgt von Irland (18,7%) 

und den Niederlanden (16,6%). Bemerkenswert 

ist darüber hinaus, dass Deutschland neben den 

Niederlanden das einzige Land ist, in dem der 

Anteil der Niedriglohnbeschäftigten 2000 im 

Vergleich zu 1995 angestiegen ist, während in 

anderen Länder teils deutlich Rückgänge des 

Niedriglohnanteils zu verzeichnen sind (insbe-

sondere Spanien, Portugal, Irland und Großbri-

tannien).4

Die kurze Zusammenschau der Ergebnisse 

quantitativer Analysen zum Ausmaß der Niedrig-

lohnbeschäftigung hat gezeigt, dass der Anteil 

niedriger Löhne (defi niert nach international 

an erkannten Standards) in Deutschland in den 

vergangenen Jahren gestiegen ist und bereits 

2000 über dem Durchschnitt in der EU lag. Dies 

widerspricht der weit verbreiteten Einschätzung, 

dass in Deutschland Niedriglöhne eher die Aus-

nahme sind. Die Ursachen für die Zunahme von 

Niedriglöhnen in Deutschland sind vielfältig: Sie 

reichen von der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit 

und dem geringen Wachstum in den vergange-

nen Jahren über die Zunahme der Teilzeitarbeit, 

die Privatisierung zuvor öffentlich organisierter 

Bereiche bis hin zu den aktuellen Arbeitsmarkt-

reformen. Ein wesentlicher Faktor ist auch, dass 

die Tarifbindung in Deutschland seit Jahren rück-

4  Vergleichszahlen für 1995 liegen für Österreich und Finnland nicht vor.
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läufi g ist. 2004 waren nur noch 68% der west-

deutschen und 53% der ostdeutschen Beschäf-

tigten tarifgebunden (1998: 76% der west- und 

63% der ostdeutschen Beschäftigten). Darüber 

hinaus wird in der Debatte über Niedriglöhne in 

Deutschland häufi g ausgeblendet, dass es auch 

zahlreiche tarifl iche Stundenlöhne gibt, die deut-

lich unter den von uns berech neten Niedriglohn-

grenzen liegen. Nach einer Zusammenstellung 

des BMWA lag der niedrigste tarifl iche Stunden-

lohn in Ostdeutschland Ende 2003 bei 2,74 €, 

und auch in westdeutschen Tarifverträgen fi nden 

sich zahlreiche Lohngruppen mit Stundenlöhnen 

unter 6 € (Bundestagsdrucksache 15/2932). Zum 

Vergleich: Der gesetz liche Mindestlohn in Fran-

kreich liegt nach Umsetzung der Arbeitszeitver-

kürzung inzwischen bei knapp über 8 € und in 

Großbritannien seit Oktober 2005 bei umgerech-

net 7,42 € (vgl. Tabelle 5).

Deutschland ist eines der wenigen EU-Mit-

gliedsländer ohne einen gesetzlichen Mindest-

lohn. Neun der 15 alten EU-Mitgliedsländer und 

neun der zehn neuen EU-Mitgliedsländer haben 

einen gesetzlichen Mindestlohn. Ausnahmen 

unter den alten EU-Mitgliedsländern sind (neben 

Deutschland) Dänemark, Finnland, Italien, Ös-

terreich und Schweden. Allerdings weisen diese 

fünf Länder Besonderheiten auf, die im Ergebnis 

zu einer erheblich höheren Tarifbindung als in 

Deutschland führen (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Alte EU-Mitgliedsländer ohne gesetzlichen Mindestlohn (Schäfer 2005)

Länder Politische Besonderheiten Tarifbindung

Dänemark

Schweden

Finnland

hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad ( > 80%) 

bedingt durch das Gent-System
80 - 90%

Österreich Pfl ichtmitgliedschaft der Arbeitgeber in der Wirtschaftskammer 98%

Italien Verfassung führt zur de facto Allgemeinverbindlichkeit aller tarifl ichen Löhne 90%

Deutschland deutlicher Rückgang der Tarifbindung 68 / 53%

Tabelle 5: Nationaler Mindestlohn in Großbritannien 1999 bis 2006: Stundenlohn in £ und € 
 zum Wechselkurs von Mai 2005 (£ 1 = € 1,47) (Finn 2005: 9).

Wirksam ab Beschäftigte über 

22 Jahre

Beschäftigte zwischen 

18 und 21 Jahren und 

„Development Rate“ 

für Erwachsene

Beschäftigte zwischen 

16 und 17 Jahren

1. April 1999 £ 3,60     € 5,29 £ 3,00     € 4,41 –

1. Oktober 2000 £ 3,70     € 5,44 £ 3,20     € 4,70 –

1. Oktober 2001 £ 4,10     € 6,02 £ 3,50     € 5,15 –

1. Oktober 2002 £ 4,20     € 6,17 £ 3,60     € 5,29 –

1. Oktober 2003 £ 4,50     € 6,62 £ 3,80     € 5,59 –

1. Oktober 2004 £ 4,85     € 7,13 £ 4,10     € 6,02 £ 3,00     € 4,41

1. Oktober 2005 £ 5,05     € 7,42 £ 4,25     € 6,25 £ 3,00     € 4,41

1. Oktober 2006 £ 5,35     € 7,86 £ 4,45     € 6,54 £ 3,00     € 4,41
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3. Mindestlöhne und Beschäftigung

Die Standardargumentation über die Beschäfti-

gungswirkungen von Mindestlöhnen wurde von 

Stigler in einem berühmten Aufsatz von 1946 

entwickelt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass 

diese eindeutig negativ seien. Diese Argumenta-

tion wurde auch in vielen Lehrbüchern über-

nommen. Dem ist entgegen zu halten, dass sich 

die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen 

aufgrund der unterschiedlichen Modelle und 

Wirkungsketten nicht theoretisch ableiten lassen, 

sondern empirisch untersucht werden müssen. 

Hierzu liegen inzwischen zahlreiche Studien vor, 

deren Ergebnisse – wie Übersichten der OECD 

(1998) und von Ragacs (2003) zeigen – höchst 

widersprüchlich sind: Einige Studien zeigen ins-

ge samt negative Effekte auf, manche nur für be-

stimmte Gruppen wie Jugendliche, andere se hen 

keine Wirkungen und weitere schließlich positive 

Effekte. Die wohl einfl ussreichsten Studien in der 

jüngeren Zeit wurden von Card/Krüger (1994; 

1995; 2000) in den USA durchgeführt. Die Auto-

ren haben die Auswirkungen der Erhöhung des 

gesetzlichen Mindestlohns auf Fast Food Restau-

rants in New Jersey (im Vergleich zu entspre-

chenden Betrieben in Pennsylvania als Kontroll-

gruppe) untersucht. Obwohl Fast Food Restau-

rants als Prototyp von lohnintensiven Branchen 

gelten, die sehr elastisch auf Lohnerhöhungen 

reagieren, wurde festgestellt, dass die Beschäf-

tigung in New Jersey sogar etwas stärker anstieg 

als in Pennsylvania. 

4. Die Einführung gesetzlicher   
 Mindestlöhne in Großbritannien

Mindestlöhne haben eine lange Tradition im Ver-

einigten Königreich. Bereits 1909 wurden Trade 

Boards eingerichtet, die die Bezahlung in Nied-

riglohnbranchen regelten. Nach dem zweiten 

Weltkrieg wurden auf regionaler Ebene so ge-

nannte Wage Councils eingerichtet, die im Unter-

schied zu den Trade Boards alle Arbeitsbedin-

gungen – also auch Urlaub, Wochenarbeitszeiten, 

Zuschläge etc. – regelten. Die Thatcher-Regie-

rung schaffte die Wage Councils jedoch in meh-

reren Schritten ab. 

1997 wurde die neue Labour-Regierung mit 

ihrem Versprechen, einen gesetzlichen Mindest-

lohn (National Minimum Wage – NMW) einzufüh-

ren, gewählt. Der NMW sollte eine Mindestplatt-

form schaffen, die „Beschäftigte vor ausbeute-

rischen Löhnen und Unternehmer vor unfairem 

Wettbewerb schützt“ (LPC 2001: 1). Den größten 

Einfl uss auf die Programmdiskussion der Labour 

Party zum NMW hatte ein Bericht des Instituts 

für Public Policy, den die „Commission on Social 

Justice“ der Labour Partei in Auftrag gegeben 

hatte. Der Bericht umriss die Strategie eines „in-

telligenten  Wohlfahrtsstaat“,  der  so  reformiert 

wer den müsse, dass sich Arbeit lohne und einen 

Weg aus der Armut ebne (CSJ 1994: 223). Ein 

Mindestlohn  sei  ein  zentraler  Bestandteil  der 

Re  form der sozialen Sicherungssysteme, da er 

Basisstandards am unteren Ende des Arbeits-

marktes festlege. Der Bericht plä dierte für eine 

intelligente Arbeitsmarktregulierung, die Unter-

nehmer ermutige, in Beschäftigte zu investieren, 

und verhindere, dass ineffi ziente Produzenten 

und ausgediente Technologien durch niedrige 

Löhne subventioniert würden (CSJ 1994: 205). 

Die Unternehmerverbände und die konser-

vative Partei waren strikt gegen die Einführung 

eines Mindestlohnes. Sie argumentierten, dass 

dadurch zwei Millionen Arbeitsplätze verloren 

gehen würden. Die neu gewählte Labour-Regie-

rung ließ sich hierdurch jedoch nicht beirren und  

1998 verabschiedete das Parlament die „National 

Minimum Wage Bill“. Im Ge setzgebungsverfahren 

betonte die Regierung, dass ein NMW nicht alle 

Probleme, die mit niedrigem Lohn, geringer Pro-

duktivität und geringem Einkommen einherge-

hen, lösen könne. Ziel der Ge setzgebung sei es 

aber, die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeits-

markt zu verändern.

Etwa zeitgleich wurde eine Low Pay Commis-

sion (LPC) eingerichtet, die der Regierung Emp-

fehlungen zur Ausgestaltung des Mindestlohns 

unterbreiten und die Auswirkungen des NMW 

auf Beschäftigung, Preise, Produktivität – insbe-

sondere auch der Klein- und Mittelbetriebe – und 



32

auf den öffentlichen Haushalt untersuchen soll 

(LPC 1998: 13). Zu diesem Zweck können hea-

rings durchgeführt und Studien in Auftrag gege-

ben werden. Die LPC, die im Juli 1997 ihre Arbeit 

aufgenommen hat, besteht aus neun Mitgliedern 

(jeweils drei aus dem gewerkschaftlichen, unter-

nehmerischen und akademischen Bereich), die 

persönlich und nicht von Organisationen be-

nannt wurden. 

Die Regierung folgte den Empfehlungen der 

Kommission weitgehend und der NMW trat am 

1. April 1999 in Kraft. Das zunächst recht nied-

rige Niveau wurde mit langen Ankündigungsfris-

ten schrittweise erhöht (Tabelle 5). Für Beschäf-

tigte unter 22 Jahre gibt es einen niedrigeren 

Mindestlohn. Seit 2004 gibt es auch für 16- und 

17-Jährige einen speziellen Mindestlohn. Falls 

eine akkreditierte Weiterbildung statt fi ndet, kann 

auch für über 22-Jährige in den ersten sechs 

Monaten eine „Development Rate“ (Entwicklungs-

lohn) gezahlt werden, die unterhalb des Mindest-

lohns liegt. 

Der NWM gilt für alle Arbeitskräfte ein-

schließlich Heimarbeiter/innen, Leiharbeitskräf-

ten und Stücklöhner/innen, nicht aber für Selb-

ständige (Burgess/Usher 2003: 16f). Ausgenom-

men sind auch mithelfende Familienangehörige 

und Teilnehmer/innen an bestimmten öffentlich 

geförderten Weiterbildungsmaßnahmen. Der 

NMW ist ein Bruttolohn. Es wurde ein Maximal-

betrag für Abzüge und Höchstbeträge für die 

Abzüge für eine Unterkunft festgelegt. Die Unter-

nehmer sind verpfl ichtet, die Details der Entloh-

nung den Beschäftigten in Lohnbescheinigungen 

regelmäßig mitzuteilen und die Lohnunterlagen 

aufzuheben. Gleichzeitig müssen Arbeits stunden, 

Urlaubsanspruch etc. schriftlich vereinbart wer-

den. 

Die Einführung des NMW wurde durch eine 

intensive Pressekampagne begleitet, in die die 

Regierung £ 5 Millionen investierte. Befragungen 

zeigten, dass bereits in der Einführungsphase 

80% der Unternehmer und 70% der Beschäftig-

ten die Höhe des NMW kannten (LPC 2000: 3). 

Vor allem die Gewerkschaften und freiwillige 

Organisationen bereiteten die Umsetzung in den 

Branchen durch eigene Tagungen vor. Bemer-

kenswert ist, dass die Arbeitgeber sich jeder 

Kritik enthielten. Dies war auch in Irland bei der 

Einführung des Mindestlohnes im Jahre 2000 

der Fall (EFLWC 2005: 17). 

Die Kontrolle über nehmen die Finanzämter 

und die Beschäftigten können sich mit Beschwer-

den an die Employment Tribunals und die staat-

lichen Schlichtungseinrichtungen wenden. Die 

so genannten „Enforcement Offi cers“ haben je-

derzeit das Recht, Lohnunterlagen der Unterneh-

men einzusehen und bei Nichtbeachtung des 

NMW Geldbußen zu verhängen (bis zu £ 5.000 

pro Fall und bis zu sechs Fälle pro Unterneh-

men).  Zwischen  1990  und  2002/03  wurden 

25.000 Unternehmen untersucht und Lohnrück-

stände in Höhe von £ 13 Millionen (ca. 19 Milli-

onen €) eingetrieben. Bis auf einzelne Kontrollpro-

bleme bei Beschäftigten mit mangelnden Sprach- 

und Schreibkenntnissen und in bestimmten 

Bereichen wie Heimarbeit oder bei Beschäftigten 

mit Stücklöhnen geht die Kommission davon aus, 

dass der NMW in hohem Maße eingehalten wird 

und führt dies auf das duale Kontrollsystem über 

die Finanzämter einerseits und Möglichkeiten 

für den individuellen Rechtsweg andererseits 

zurück (LPC 2003: 168).

Die Kommission hat in den letzten Jahren 

die Auswirkungen der Einführung des NMW 

evaluiert und dazu auch mehrere externe Stu dien 

in Auftrag gegeben. Deren Ergebnissen zufolge 

haben rund 1,3 bis 1,5 Millionen Beschäftigte 

vom NMW profi tiert. Zwei Drittel davon sind 

Frauen und von diesen wiederum zwei Drittel 

Teilzeitbeschäftigte. Dies hat dazu geführt, dass 

der Lohnunterschied zwischen Männern und 

Frauen sich um einen Prozentpunkt verringert 

hat, was dem größten Anstieg seit mehr als einer 

Dekade entspricht (LPC 2000: 16). Weiterhin ist 

der Anteil der Personen aus ethnischen Minori-

täten sehr hoch. Zu den besonders begünstigten 

Berufsgruppen gehören Verkäufer/innen, Reini-

gungskräfte, Beschäftigte von Sicherheitsdiens-

ten, Frisör/innen, Hilfskräfte in der Pfl ege, in 

Kin dergärten und in anderen persönlichen Dienst-

leistungen. Profi tiert haben darüber hinaus offen-
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bar auch die Beschäftigten auf dem „Mezzanin-

Niveau“, die bereits zuvor Löhne erhalten hatten, 

die der Höhe des NMW entsprachen. Die Unter-

nehmer haben die Löhne dieser Beschäftigten 

erhöht, um das Image ihres Unternehmens zu 

verbessern und ein Ansteigen der Fluktuation zu 

verhindern (CBI 2002: 3).

Die Lohnsumme wurde durch den NMW um 

ungefähr 0,5% gesteigert – ohne spürbare Effekte 

auf die Beschäftigung (LPC 2000: XII). Eine öko-

nometrische Studie hat ergeben, dass der Effekt 

des NMW bei Kontrolle anderer Einfl ussgrößen 

(zum Beispiel Konjunktur) neutral war (LPC 

2001: XI). Auch die deutlichen Erhöhungen des 

NMW von 2003 (plus 7%) und 2004 (plus 8%) 

wurden ohne negative Wirkungen verkraftet. 

Die britischen Gewerkschaften waren lange 

gegen gesetzliche Mindestlöhne. Sie befürchte-

ten, dass dadurch die Tarifautonomie untergra-

ben und Anreize für die Beschäftigten, in eine 

Gewerkschaft einzutreten, verringert würden. 

Angesichts des star ken Rückgangs der Tarifbin-

dung in der Privatwirtschaft von über 50% in 

den achtziger Jahren auf 20% in den neunziger 

Jahren hatten diese Argumente jedoch an Über-

zeugungskraft verloren. Heute enthalten manche 

Tarifverträge (z.B. im Einzelhandel) keine Min-

destlohnvereinbarungen mehr, weil diese gesetz-

lich geregelt sind. In einigen Branchen richten 

sich die jährlichen Tariferhöhungen inzwischen 

nach dem Anstieg des NMW. Das wichtigste 

Ergebnis scheint zu sein, dass kein concession 

bargaining über Absenkungen der Löhne unter-

halb der NMW mehr stattfi ndet und Spielraum 

für Tarifverhandlungen zu Löhnen oberhalb des 

Niveaus des NMW geschaffen wurde (Burgess/

Usher 2003: 29f). 

5. Eckpunkte für einen Mindestlohn in  
 Deutschland

Aufgrund der hohen Tarifbindung konnten die 

Sozialpartner in der Vergangenheit auf Branchen-

ebene Mindestlöhne in Deutschland sichern. In 

Bereichen mit schwacher Tarifbindung wurden 

ergänzend Tarifverträge für allgemeinverbind-

lich erklärt (Friseurgewerbe, Einzelhandel etc.). 

Die günstige Beschäftigungssituation war zudem 

ein Garant, dass sich auch nicht tarifgebundene 

Unternehmen an den Tarifverträgen orientierten. 

Löhne waren damit in Deutschland weitgehend 

aus dem Wettbewerb genommen. Dies hat sich 

– wie in Abschnitt 2 deutlich geworden ist – in-

zwischen geändert. Niedriglohnbeschäftigung 

hat in Deutschland erheblich zugenommen, 

während die Tarifbindung in den vergangenen 

Jahren zurückgegangen ist. Die Tarifpartner 

alleine sind inzwischen offenbar überfordert, 

wirkungsvolle Mindestregelungen, die für alle 

Beschäftigten gelten, zu vereinbaren. Um Min-

deststandards bei der Entlohnung wieder mehr 

Geltung zu verschaffen, stehen außer der Ein-

führung eines gesetzlichen Mindestlohnes grund-

sätzlich auch zwei andere Instrumente zur Ver-

fügung: 

l Tarifverträge können für allgemeinverbind-

lich erklärt werden; 

l Mindeststandards können über eine Ausdeh-

nung des Entsendegesetzes wie im Bauhaupt-

gewerbe auch auf andere Branchen ausge-

weitet werden.

Diese Ansätze haben aber nur eine sehr begrenz-

te Reichweite. Wir plädieren daher für eine Misch-

strategie. In Branchen, in denen es gelingt, bun-

desweite  Tarifverträge  abzuschließen,  könnte 

eine Ausweitung des Entsendegesetzes Wirkung 

entfalten. Dies wird jedoch nur wenige Branchen 

betreffen. Die Allgemeinverbindlichkeitserklä-

rung von Tarifverträgen ist wünschenswert, aber 

nicht wahrscheinlich. Notwendig ist daher nach 

unserer Überzeugung als Basis für alle Bran -

chen initiativen ein gesetzlicher Mindestlohn. Die 

kur zen Ausführungen zur wissenschaftlichen 

Debatte über Auswirkungen eines gesetzlichen 

Mindestlohnes haben deutlich gemacht, dass 

Be schäftigungseffekte nicht zwingend negativ 

sind. Negative Beschäftigungseffekte können je-

doch auftreten, wenn Mindestlöhne zu hoch an-

gesetzt werden oder wenn die Umsetzungsstra-

tegie unzureichend ist – etwa, wenn den Betrie-
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ben zu wenig Vorbereitungszeit gelassen wird. 

Solche praktischen Gestaltungsfragen der Ein-

führung gesetzlicher Mindestlöhne sind bislang 

jedoch leider kaum untersucht worden. 

Die britischen Erfahrungen bieten für die 

Aus gestaltung eines solchen Prozesses jedoch eine 

Reihe wichtiger Anregungen. Obwohl Groß britan-

nien ein Land mit hohen Anteilen von Nie d  riglöh-

nen und einer starken Einkommensdifferenzie-

rung ist, hat es die Labour-Regierung geschafft, 

dieses höchst kontroverse Instrument so einzufüh-

ren, dass es im Prinzip heute nicht mehr um-

stritten ist. Aus den britischen Erfahrungen kann 

man nach unserer Ansicht u.a. folgendes ler-

nen: 

l Die konkrete Ausgestaltung eines gesetzlichen 

Mindestlohnes und dessen Umsetzung sollten 

(auch durch wissenschaftliche Gutachten) 

sorgfältig vorbereitet und breit kommuniziert 

werden.

l Ein Mindestlohn sollte schrittweise eingeführt 

werden, damit die Betriebe sich darauf vorbe-

reiten und ihre gesamte Organisation darauf 

einstellen können. Es empfi ehlt sich, mit 

einem relativ niedrigen Mindestlohn einzu -

ste igen und diesen dann in mehreren Schrit-

ten auf das gewünschte Mindestniveau anzu-

heben. 

l Ein Mindestlohn muss einfach und allgemein 

verständlich ausgestaltet werden. Dies be-

deutet, dass andere Unternehmensleistungen 

nicht oder nur sehr restriktiv angerechnet 

werden dürfen. Es muss sich um einen zu-

verlässigen Bruttolohn handeln. 

l Es muss sichergestellt werden, dass Quali-

fi zierungsanstrengungen der Unternehmen 

nicht beeinträchtigt werden. Insofern sollten 

Aus zubildende ausgenommen werden und für 

Qualifi zierungszeiten abgesenkte Mindestlöh-

ne möglich sein.

l Die Einhaltung des Mindestlohns muss wirk-

sam kontrolliert werden, da nur dann die Un-

ternehmer einen Vorteil sehen (Vermeidung 

unfairen Wettbewerbs).

l Die Erfahrungen bei der Einführung eines 

ge setzlichen Mindestlohns müssen sorgfältig 

und neutral evaluiert werden, um in einem 

em pirisch geleiteten Entscheidungsprozess 

die weiteren Erhöhungen des Mindestlohnes 

richtig zu dosieren und auf ggf. auftretende 

Umsetzungsprobleme reagieren zu kön nen. 

Dafür empfi ehlt es sich, eine eigene regierungs-

unabhängige Kommission einzurichten nach 

dem Vorbild der LPC in Groß britannien. 

Aus unserer Sicht sollte sich die deutsche Dis-

kussion statt auf das „ob“ endlich auf das „wie“ 

einer Einführung gesetzlicher Mindestlöhne kon-

zentrieren. Hierfür spricht nicht nur der beacht-

liche und steigende Anteil von Niedriglöhnen in 

Deutschland, sondern auch, dass der Staat nicht 

auf Dauer Niedrig(st)löhne ohne jede Untergren-

ze subventionieren kann. Diese Problematik 

besteht heute bereits beim Arbeitslosengeld II, 

dass zu einem nicht unerheblichen Teil ergän-

zend zu niedrigen Erwerbseinkommen gewährt 

wird. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung 

wird zudem angekündigt, die Einführung von 

Kombilöhnen zu prüfen. Würden Kombilöhne 

eingeführt, müsste dies durch die Einführung 

gesetzlicher Mindestlöhne fl ankiert werden, um 

den Subventionsaufwand zu begrenzen. 
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1. Aktuelle Entwicklungen im Bereich  
 der Kapitalbesteuerung in Europa

Das Hinzukommen der internationalen Dimen-

sion erhöht den ohnehin bereits beträchtlichen 

Komplexitätsgrad der Besteuerung von Kapital-

einkommen erheblich. In diesem Beitrag kann 

nicht auf sämtliche Problembereiche eingegan-

gen werden, die im Kontext der zunehmenden 

Integration der nationalen Märkte und des sich 

dadurch intensivierenden grenzüberschrei-

tenden Steuerwettbewerbs in der EU relevant 

sind. Vielmehr sollen im Folgenden zwei schon 

seit einiger Zeit beobachtbare Tendenzen näher 

behandelt werden, die durch die Erweiterung 

der EU akzentuiert werden: Zum einen der Trend 

zu einer Dualisierung der Einkommensteuersys-

teme, zum anderen der sich verschärfende Un-

ternehmenssteuerwettbewerb.

1.1 Aktuelle Entwicklungen in der Besteuerung  
 privater Kapitaleinkommen in Europa

Die wachsende Verfl echtung der Kapitalmärkte, 

zunehmend aber auch der Arbeitsmärkte und 

die damit verbundene steigende Mobilität von 

privaten Kapitalanlagen sowie hoch qualifi zierter 

Arbeitskräfte im Europäischen Binnenmarkt 

üben zunehmenden Druck auf die Höhe der Be-

steuerung von Spitzeneinkommen einerseits und 

auf die Struktur der Einkommensbesteuerung 

andererseits aus. 

Wie Übersicht 1 zeigt, ist zunächst ein ten-

denzieller Rückgang der Einkommensteuer-Spit-

zensätze in den europäischen Ländern festzu-

stellen. In der Mehrheit der EU-15 sinkt der Spit-

zensatz in der Einkommensteuer zwischen 1998 

und 2006; dementsprechend reduziert er sich 

im Durchschnitt von 51,8% auf 47,1% (-4,7 Pro-

zentpunkte). 1985 hatte er noch etwa 65% be-

tragen (vgl. Schratzenstaller 2002). Insgesamt 

ist also eine Abwärtsdynamik bei den Spitzen-

steuersätzen festzustellen, wenn auch nicht so 

ausgeprägt wie bei den nominalen Körperschaft-

steuersätzen (siehe dazu Abschnitt 1.2). Auch in 

den acht neuen mittel- und osteuropäischen EU-

Staaten (EU8), die Einkommen an der Spitze 

deutlich geringer besteuern als die etablierten 

EU-Mitgliedsstaaten (die Differenz zwischen den 

beiden Ländergruppen wird sich 2006 auf 15,3 

Prozentpunkte belaufen, zudem nimmt sie ten-

denziell zu), ist eine nach unten gerichtete Ten-

denz zu beobachten: Der Einkommensteuer-

Spitzensatz ging von durchschnittlich 35,5% 

2001 auf 31,8% 2006 zurück; die Hälfte dieser 

neuen EU-Staaten senkte in diesem Zeitraum 

den Spitzensteuersatz.

Der Steuerwettbewerb innerhalb der EU 

dürfte darüber hinaus eine der Ursachen dafür 

sein, weshalb inzwischen in vier der neuen Mit-

gliedsstaaten (in den baltischen Ländern sowie 

in der Slowakei) keine progressive, sondern eine 

proportionale Einheitssteuer (fl at tax) erhoben 

wird. Allerdings sollte der Einfl uss des Steuer-

wettbewerbs auf die Ausgestaltung der Einkom-

mensteuertarife in den betreffenden Ländern 

nicht überschätzt werden: Die treibende Motiva-

tion für die Einführung von fl at taxes in einer 

Rei he von Transformationsländern1 besteht dar-

in, dass in den ehemals staatssozialistischen 

Margit Schratzenstaller

Zur Zukunft der Kapitalbesteuerung in der erweiterten EU

1  Neben den erwähnten vier neuen EU-Staaten haben noch weitere Transformationsländer in den letzten Jahren vormals pro-
gressive Einkommensteuertarife durch eine f lat tax ersetzt (Rumänien, Russland, Serbien, Ukraine, Georgien) bzw. planen 
oder diskutieren zumindest deren Einführung (z.B. Bulgarien, Polen, Tschechien, Kroatien, Slowenien oder Ungarn). Dagegen 
ist in keinem entwickelten Industriestaat ein f lat-tax-System zu finden.
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Übersicht 1:  Einkommensteuer-Spitzensätze1) in Europa in %, 1998 bis 2006

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Veränd.2)

Belgien 60,8 60,8 60,8 59,7 56,4 54,0 54,0 54,0 – 6,8

Dänemark 58,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 1,0

Deutschland 55,9 53,8 51,2 51,2 51,2 47,5 44,3 44,3 – 11,6

Finnland 55,5 55,5 53,5 52,5 52,8 52,2 52,2 52,2 – 3,3

Frankreich 61,3 61,3 60,8 60,8 57,6 56,1 56,1 48,0 – 13,3

Griechenland 45,0 45,0 42,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 – 5,0

Großbritannien 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0

Irland 46,0 44,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 – 4,0

Italien 46,0 46,7 46,2 46,2 46,2 46,2 44,2 44,2 – 1,8

Luxemburg 47,2 47,2 43,1 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 – 8,2

Niederlande 60,0 60,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 – 8,0

Österreich 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

Portugal 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0

Schweden 56,0 56,0 56,0 56,0 57,0 56,5 56,5 56,5 0,5

Spanien 56,0 48,0 48,0 48,0 45,0 45,0 45,0 45,0 – 11

Ø EU15 51,8 51,2 49,7 49,1 48,5 48,0 47,6 47,1 – 4,7

Estland (fl at tax) k.A. k.A. 26,0 26,0 26,0 26,0 24,0 22,0 – 4,0

Lettland (fl at tax) k.A. k.A. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0

Litauen (fl at tax) k.A. k.A. 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 30,0 – 3,0

Polen k.A. k.A. 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0

Slowakei (fl at tax3)) k.A. k.A. 38,0 38,0 38,0 19,0 19,0 19,0 – 19,0

Slowenien k.A. k.A. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

Tschechien k.A. k.A. 32,0 32,0 35,0 32,0 32,0 32,0 0,0

Ungarn k.A. k.A. 40,0 40,0 40,0 38,0 38,0 36,0 – 4,0

Ø EU8 – – 35,5 35,5 35,9 32,9 32,6 31,8 – 3,7

Ø EU23 – – 44,8 44,4 44,1 42,7 42,4 41,8 – 3,0

Differenz EU15-EU8 – – 14,2 13,6 12,7 15,1 15,0 15,3 –

1) Einschließlich Zuschlagsteuern. 2) In Prozentpunkten. 3) Ab 2004.
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Ländern keine Tradition der Einkommensbe-

steuerung existiert, da der Großteil der direkten 

„Steu ern“ von den Unternehmen entrichtet wur-

de, und zum zweiten in Vollzugsdefi ziten auf-

grund einer nach wie vor zum Teil inadäquaten 

Steueradministration. Hinzu kommt das Erfor-

dernis, Anreize für eine Erhöhung der privaten 

Ersparnisse zu setzen, um das inländische Kapi-

talangebot auszudehnen. Vor diesem Hinter-

grund trägt der in der öffentlichen steuerpoli -

tischen Debatte oft geäußerte Verweis auf den 

Vor bildcharakter der Einkommensteuersysteme 

der neuen EU-Länder für die alten Mitgliedsstaa-

ten, in denen andere gesamtwirtschaftlichen und 

-gesellschaftliche sowie administrative Rahmen-

bedingungen bestehen, nur begrenzt. 

Ebenfalls mit auf den internationalen Steuer-

wettbewerb zurückzuführen ist die Entwicklung 

praktisch aller Einkommensteuersysteme der 

EU-Staaten hin zu dualisierten Systemen. Duale 

Einkommensteuersysteme in Reinform zeichnen 

sich dadurch aus, dass Arbeitseinkommen pro-

gressiv besteuert werden, während sämtliche 

Ka pitaleinkommen (Zinsen, Dividenden und Ver-

äußerungsgewinne) einem einheitlichen Steuer-

satz unterliegen, der deutlich niedriger ist als 

jener auf Arbeitseinkommen.

Übersicht 2 zeigt, dass lediglich Finnland 

ein in diesem Sinne konsequent dualisiertes Ein-

kommensteuersystem aufweist. In allen übrigen 

Ländern ist der durchschnittliche Einkommen-

steuersatz über alle Kapitaleinkommen hinweg 

geringer als der Spitzensteuersatz für Arbeits-

einkommen. Allerdings werden die unterschied-

lichen Kapitaleinkommensarten zumeist unter-

schiedlichen Steuersätzen unterworfen,   teilweise 

auch weiterhin progressiv besteuert. Genau ge-

nommen muss daher von schedulisierten Einkom-

mensteuersystemen gesprochen werden (vgl. 

Schratzenstaller 2003). Im Durchschnitt der alten 

EU-Mitgliedsländer werden Kapitaleinkommen 

durchschnittlich mit 31,5%, Arbeitseinkommen 

mit 48% (d.h. um 16,5 Prozentpunkte höher) 

be steuert; die neuen EU-Mitgliedsstaaten besteu-

ern Arbeitseinkommen durchschnittlich mit 

32,9%, Kapitaleinkommen dagegen mit 18,7% 

(d.h. um 14,2 Prozentpunkte geringer). 

Die steuerliche Privilegierung der Kapital-

einkommen, die seit den 1980er Jahren in den 

europäischen Ländern zu beobachten ist, fand 

ihre Begründung unter anderem darin, dass da-

durch der Anreiz für Kapitalfl ucht in Länder mit 

geringeren Steuersätzen (und nicht selten damit 

verbunden der Anreiz für die Hinterziehung nicht 

oder gering besteuerter ausländischer Kapital-

einkommen) gesenkt werde. Dies betraf insbe-

sondere im Ausland erzielte Zinseinkommen, die 

in vielen EU-Mitgliedsländern steuerfrei waren 

oder nur mit geringen Quellensteuern belegt 

wurden. Durch die Hinterziehung im Wohnsitz-

land des Zinsempfängers konnten somit teilwei-

se erhebliche Steuervorteile erzielt werden (vgl. 

Schratzenstaller/Wehner 2000). 

Seit dem Inkrafttreten der so genannten 

Zinssteuerrichtlinie in der EU zum 1. Juli 2005 

hat dieses Argument allerdings an Bedeutung 

verloren. 22 der 25 Mitgliedsländer der EU neh-

men an einem automatischen grenzüberschrei-

tenden Kontrollmitteilungssystem teil2, das die 

Information der heimischen Steuerbehörden des 

Zinsempfängers über die Existenz ausländischer 

Zinseinkommen vorsieht und so deren Hinter-

ziehung im Prinzip unmöglich macht. Die EU-

Mitgliedsländer können somit nicht mehr so wie 

vorher gegenseitig als Steueroasen fungieren. 

Selbst wenn die Effektivität der Zinssteuerricht-

linie umstritten ist und eine Reihe von Ausnah-

meregelungen bestehen, so dürfte sie doch die 

Steuerhinterziehung von Zinseinkommen erheb-

lich erschweren. Im Bereich der Dividendenein-

kommen ist aufgrund von deren Vorbelastung 

mit Körperschaftsteuer sowie der Existenz von 

Quellensteuern auch für Steuerausländer in den 

meisten EU-Ländern das Problem der Steuerhin-

2  Ausgenommen Belgien, Luxemburg und Österreich, die eine Quellensteuer für die Zinseinkommen Nichtgebietsansässiger 
erheben, die von 15% 2005 auf 35% 2011 angehoben wird; über die Teilnahme dieser Länder am Kontrollmitteilungssystem 
soll 2010 entschieden werden.
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Übersicht 2:  Maximale Steuersätze auf unterschiedliche Einkommensarten für Inländer in Europa in %, 2004

Arbeits-

einkommen

Zinsen Dividenden1) Veräuße-

rungs-

gewinne2)

Durchschnitt 

Kapitalein-

kommen

Differenz 

(2)-(1)

Belgien 54,0 15,03) 43,96) 20,5 26,5 – 27,5

Dänemark 59,0 59,04) 60,16) 43,0 54,0 – 5,0

Deutschland 47,5 47,5 42,76) 0,0 30,1 – 17,4

Finnland 52,2 29,03) 29,0 28,0 28,7 – 23,5

Frankreich 56,1 25,04) 57,3 27,0 36,4 – 19,7

Griechenland 40,0 15,03) 35,0 0,0 16,7 – 23,3

Großbritannien 40,0 40,05) 47,5 24,0 37,2 – 2,8

Irland 42,0 20,0 49,3 20,0 29,8 – 12,2

Italien 46,2 12,53) 45,46) 18,5 25,5 – 20,7

Luxemburg 39,0 39,0 44,06) 19,5 34,2 – 4,8

Niederlande 52,0 – 4) 5) 54,26) 25,0 26,4 – 25,6

Österreich 50,0 25,03) 50,56) 25,0 33,5 – 16,5

Portugal 40,0 20,0 42,06) 0,0 20,7 – 19,3

Schweden 56,5 30,03) 5) 49,66) 30,0 36,5 – 20,0

Spanien 45,0 45,05) 50,0 15,0 36,7 – 8,3

Ø EU15 48,0 28,1 46,7 19,7 31,5  –16,5

Estland 26,0 0,0 26,0 26,0 17,3 – 8,7

Lettland 25,0 0,0 15,0 0,0 5,0 – 20,0

Litauen 33,0 0,0 27,86) 15,0 14,3 – 18,7

Polen 40,0 19,03) 34,86) 19,0 24,3 – 15,7

Slowakei 19,0 19,03) 19,06) 19,0 19,0 0,0

Slowenien 50,0 0,0 50,06) 0,0 16,7 – 33,3

Tschechien 32,0 15,03) 38,86) 32,0 28,6 – 3,4

Ungarn 38,0 0,0 48,46) 25,0 24,5 – 13,5

Ø EU8 32,9 6,6 32,5 17,0 18,7 – 14,2

Ø EU23 42,7 20,6 41,8 18,8 27,0 – 15,7

Diff. EU15-EU8 15,1 21,5 14,2 2,7 12,8 – 2,3

1) Körperschaftsteuer + Einkom men steuer. 2) Ggf. bei substantieller Beteiligung und außerhalb der Spekulationsfrist. 3) Ageltungssteuer, sofern 
nicht Option zur Einkommensteuerveranlagung; ohne Option Italien (teilweise), Griechen land (teilweise), Finnland (teilweise) und Schweden. 
4) Kontrollmitteilungen. 5) Keine Einkommensteuer i.e.S., son dern Steuersatz 30%auf einen fi ktiven Ertrag des Reinvermögens; faktisch also 
1,2% auf Bestand des Reinvermögens (= Vermögensteuer statt Einkommensteuer). 6) Klassisches System mit Tarif ermäßigung beim Anteilseigner. 
7) Vollanrechnungssystem. 8) Teilanrechnungssystem. 9) Steuerbefreiungssystem (Anteilseigner). 10) Klassisches System ohne Tarifermäßigung 
beim Anteilseigner.
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terziehung ohnehin wesentlich weniger gravie-

rend, da sich mögliche Steuervorteile in Grenzen 

halten.

1.2 Aktuelle Entwicklungen in der   
 Unternehmensbesteuerung in Europa

Am intensivsten ausgeprägt ist der europäische 

Steuerwettbewerb sicherlich im Bereich der Un-

ternehmensbesteuerung. Er manifestiert sich am 

offensichtlichsten in der deutlichen langfristigen 

Senkung der nominalen Unternehmenssteuer-

sätze (Körperschaftsteuersätze plus Zuschlags-

steuern und kommunale Unternehmenssteuern). 

Eine Reihe aktueller empirischer Studien zeigt, 

dass Nationalstaaten unter anderem mit Hilfe 

der nominalen Unternehmenssteuersätze um die 

Ansiedlung von Unternehmen bzw. von auslän-

dischen Direktinvestitionen konkurrieren und 

Steuersatzsenkungen von Konkurrenzländern mit 

eigenen Steuersatzsenkungen begegnen (vgl. et-

wa Devereux/Lockwood/Redoano 2002; De-

vereux/Griffi th 2003).

Für die alten EU-Länder ist zwischen 1982 

und 2006 ein Rückgang des durchschnittlichen 

nominalen Unternehmenssteuersatzes von knapp 

50% auf knapp 30% (minus 20 Prozentpunkte) zu 

verzeichnen, in den neuen Mitgliedsländern der 

EU beläuft sich die Senkung im Zeitraum von 

1995 bis 2006 im Durchschnitt auf über 11 Pro-

zentpunkte. Die meisten Streuungsmaße  deuten 

zudem auf eine gewisse Angleichung der nomi-

nalen Unternehmenssteuersätze – und da mit auf 

eine Konvergenz nach unten – in beiden Länder-

gruppen hin. Der durchschnittliche Unterneh-

menssteuersatz ist in der EU-15 2006 mit 29,5% 

deutlich höher als in der EU-8 (19,4%).  

Bemerkenswert ist überdies, dass sich nach 

einer Phase zunehmender Angleichung seit An-

fang des Jahrtausends der Abstand zwischen 

beiden Ländergruppen wieder vergrößert: Im 

Zuge des EU-Beitritts haben die neuen Mitglieds-

länder ihre nominalen Steuersätze wesentlich 

stärker gesenkt als die etablierten EU-Staaten.

Nominale Unternehmenssteuersätze sind 

jedoch ein unzureichendes Maß für die effektive 

Unternehmenssteuerbelastung, da die Regelun-

gen zur Ermittlung der steuerlichen Bemessungs-

grundlage – die zweite Determinante der effek-

tiven Unternehmenssteuerlast – nicht berück-

sichtigt werden. Zwar haben im internationalen 

Steuerwettbewerb auch nominale Unterneh-

menssteuersätze eine gewisse Bedeutung. Ers-

tens kommt ihnen eine „psychologische“ Funk-

tion zu, da Nationalstaaten sie als Signal für die 

allgemeinen steuerlichen Rahmenbedingungen 

verwenden. Zudem bieten sie vor dem Hinter-

grund der nach wie vor großen internationalen 

Unterschiede in den unternehmenssteuerlichen 

Regelungen eine erste Orientierungshilfe zur 

Einschätzung der effektiven Unternehmenssteuer-

belastung. Zweitens sind nominale Unternehmens-

steuersätze die entscheidende Einfl ussgröße für 

die Verschiebung von Gewinnen aus Hochsteuer- 

in Niedrigsteuerländer (vgl. dazu auch Abschnitt 

2.2) (vgl. Devereux/Griffi th/Klemm 2002). 

Dennoch sind auch die effektiven Unterneh-

menssteuersätze zu betrachten, wenn der Frage 

nach der Existenz und den Auswirkungen des 

grenzüberschreitenden Unternehmenssteuer-

wettbewerbs nachgegangen werden soll. Denn 

die langfristige Senkung der nominalen Unterneh-

menssteuersätze muss nicht notwendiger Wei se 

auf eine Erosion der Unternehmensbesteuerung 

hinauslaufen, wenn die dadurch bedingten Steu-

erausfälle gleichzeitig durch eine entsprechende 

Verbreiterung der steuerlichen Bemessungs-

grundlage („tax-cuts-cum-base-broadening“) 

kompensiert werden.

In der Literatur ist die Frage nach dem „rich-

tigen“ Maß zur Erfassung der effektiven Unter-

nehmenssteuerbelastung hoch umstritten (vgl. 

Schratzenstaller/Truger 2004). Grundsätzlich 

können vergangenheitsorientierte und zukunfts-

orientierte Indikatoren für die effektive Unterneh-

menssteuerlast unterschieden werden. Während 

erstere die tatsächlichen Steuerzahlungen der 

Unternehmen zugrunde legen, stützen sich letz-

tere auf das geltende Unternehmenssteuerrecht 

und errechnen für fi ktive Investitionsprojekte 

(oder Modellunternehmen) so genannte mikro-

ökonomische effektive  Unternehmens steuersätze. 
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Übersicht 3:  Nominale Unternehmenssteuersätze1) in Europa in %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1995- 

20062)

1982- 

20062)

Belgien 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 34,0 34,0 34,0 34,0 – 6,2 – 11,0

Dänemark 34,0 34,0 34,0 34,0 32,0 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0 28,0 28,0 – 6,0 – 12,0

Finnland 25,0 28,0 28,0 28,0 28,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 26,0 26,0 1,0 – 34,0

Deutschl. 56,8 56,7 56,7 56,0 51,6 51,6 38,3 38,3 39,6 38,3 38,9 38,9 – 17,9 – 23,1

Frankreich 36,7 36,7 36,7 41,7 40,0 36,7 36,4 35,4 35,4 35,4 35,0 35,0 – 1,7 – 15,0

Griechenl. 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 37,5 35,0 35,0 35,0 32,0 29,0 – 11,0 – 14,0

Großbrit. 33,0 33,0 31,0 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 – 3,0 – 22,0

Irland 40,0 38,0 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,5 12,5 12,5 12,5 – 27,5 – 32,5

Italien 52,2 53,2 53,2 41,3 41,3 41,3 40,3 40,3 38,3 37,3 38,3 38,3 – 13,9 -0,7

Luxemburg 40,9 40,9 39,3 37,5 37,5 37,5 37,5 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 – 10,5 k.A.

Niederl. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 34,5 34,5 34,5 31,5 30,5 – 4,5 – 17,5

Österreich 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 25,0 25,0 – 9,0 – 36,0

Portugal 39,6 39,6 39,6 37,4 37,4 35,2 35,2 33,0 33,0 27,5 27,5 22,5 – 17,1 – 32,5

Schweden 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 0,0 – 32,0

Spanien 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 2,0

Ø EU15 38,0 38,2 37,8 36,7 35,9 35,3 33,8 32,6 31,9 31,4 30,1 29,5 – 8,5 – 20,0

Median 36,7 36,7 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0 34,0 34,0 34,0 30,4 30 – 6,7 – 19,0

St.abw. 7,9 7,6 7,7 6,7 6,2 6,4 5,3 5,8 6,1 6,0 6,2 6,4 – 1,4 – 2,5

VK 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

Spreizung 31,8 28,7 28,7 28,0 23,6 27,6 20,3 24,3 27,1 25,8 26,4 26,4 – 5,4 – 2,6

Estland 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 24,0 22,0 – 4,0 –

Lettland 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,0 19,0 15,0 15,0 15,0 – 10,0 –

Litauen 29 29,0 29,0 29,0 29,0 24,0 24,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 – 14,0 –

Polen 40,0 40,0 38,0 36,0 34,0 30,0 28,0 28,0 27,0 19,0 19,0 19,0 – 21,0 –

Slowakei 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 29,0 29,0 25,0 25,0 19,0 19,0 19,0 – 21,0 –

Slowenien 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 –

Tschechien 41,0 39,0 39,0 35,0 35,0 31,0 31,0 31,0 31,0 28,0 26,0 24,0 – 17,0 –

Ungarn 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 17,7 16,0 16,0 – 3,6 –

Ø EU8 30,7 30,5 30,2 29,5 29,2 26,2 26,0 24,0 23,5 20,6 19,9 19,4 – 11,3 –

Median 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 25,5 25,5 25,0 25,0 19,0 19,0 19,0 – 8,5 –

St.abw. 7,8 7,5 7,2 6,5 6,2 3,5 3,3 4,7 4,8 4,7 4,3 3,7 – 4,1 –

VK 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 – 0,1 –

Spreizung 21,4 20,4 20,4 20,4 20,4 11,4 11,4 16,0 16,0 13,0 11,0 10,0 – 11,4 –

Ø EU23 35,5 35,5 35,1 34,2 33,5 32,1 31,0 29,6 29,0 27,6 26,6 26,0 – 9,5 –

EU15/EU8 7,3 7,7 7,6 7,3 6,7 9,1 7,8 8,7 8,5 10,8 10,3 10,2 2,8 –

1) Einschließlich Zuschlagssteuern und kommunale Unternehmenssteuern. 2) Veränderung in Prozentpunkten. 
3) Vergleich 1982 ohne Luxemburg und 2006 mit Luxemburg.
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Auf die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser 

unterschiedlichen Maße kann hier nicht einge-

gangen werden. Hier wird lediglich ihre langfris-

tige Entwicklung betrachtet, um Hinweise auf 

einen etwaigen Bedeutungsverlust der Unterneh-

mensbesteuerung als Folge des interna tionalen 

Steuerwettbewerbs zu fi nden. Der fol gende Über-

blick muss sich auf Unternehmenssteuerquoten 

(Unternehmenssteuern im Verhältnis zum Brutto-

inlandsprodukt; dieser Indikator ist ein vergan-

genheitsorientiertes Maß, da er die tatsächlichen 

gesamten Steuerzahlungen der Un ternehmen be-

rücksichtigt  sowie  fi ktive  Grenz-  und  Durch-

schnittssteuersätze (zukunftsorientierte Maße 

der effektiven Unternehmenssteuerlast, die sich 

auf die Regelungen des geltenden Unterneh-

menssteuerrechtes stützen) be schränken, da für 

die übrigen Unternehmenssteuerlastindikatoren 

keine langfristigen Daten für sämtliche EU-Län-

der vorliegen.

Übersicht 4 enthält die effektiven Durch-

schnittssteuersätze (EATR) für 13 alte EU-Länder 

im Zeitraum von 1982 bis 2003. Diese Steuer-

sätze werden für ein gewinnbringendes Modell-

investitionsprojekt kalkuliert, für das bestimmte 

Annahmen bezüglich der Zusammensetzung der 

Finanzierung sowie der Struktur der getätigten 

Investitionen getroffen werden. Es zeigt sich, 

dass langfristig in beinahe allen betrachteten 

Län dern die EATR zum Teil deutlich zurückge-

gangen sind; dementsprechend hat sich der 

Durchschnitt von 40,5% 1982 auf 26,7% verrin-

gert. Zugleich hat – gemessen an den Streuungs-

maßen – eine gewisse Konvergenz der EATR 

stattgefunden. 

Die effektiven Grenzsteuersätze (EMTR), die 

für Modellinvestitionsprojekte berechnet werden, 

deren Durchführung gerade rentabel ist (die also 

eine Rendite von Null abwerfen), weisen einen 

ähnlichen langfristigen Verlauf auf (vgl. Übersicht 

5). Sie sind im Durchschnitt der einbezogenen 

13 alten EU-Länder um 9,1 Prozentpunkte (von 

28,6% 1982 auf 19,5% 2003) gesunken. Für die 

neuen EU-Länder liegen keine langfristigen Be-

rechnungen vor; Kalkulationen für die Jahre 

2003 bzw. 2004 zeigen jedoch, dass die EATR 

insgesamt niedriger sind als in der EU-15 (vgl. 

Jacobs 2004; Hirschler/Finkenzeller 2005), wenn 

auch aufgrund generell breiterer steuerlicher 

Bemessungsgrundlagen der Abstand zu den alten 

Mitgliedsländern geringer ist als bei den nomi-

nalen Unternehmenssteuersätzen.

Insgesamt kann diese Entwicklung der effek-

tiven Durchschnitts- und Grenzsteuersätze also 

– wenn auch vorsichtig – als erster Hinweis auf 

einen langfristigen Bedeutungsverlust der Unter-

nehmensbesteuerung sowie auf eine Angleichung 

der Unternehmenssteuersätze nach unten in den 

alten EU-Mitgliedsstaaten gewertet werden. Da-

bei sind allerdings die methodischen Eigenschaf-

ten dieser mikroökonomischen Effektivsteuer-

sätze zu berücksichtigen: Sie spiegeln nicht die 

gesamte  Belastung  des  Unternehmenssektors 

bzw. der gesamtwirtschaftlichen Gewinne wider, 

sondern nur diejenige auf ein Modellinvestitions-

projekt. Aufgrund von bestimmten Gewinnermitt-

lungsvorschriften, die in diesen hypothetischen 

effektiven Unternehmenssteuersätzen nicht be-

rücksichtigt werden können, sowie von Steuer-

vermeidungsaktivitäten der Un ternehmen kann 

die reale erheblich von der fi kti ven Steuerbelas-

tung abweichen. Aus diesem Grund ist ergänzend 

ein Blick auf vergangenheitsorientierte Steuer-

lastindikatoren sinnvoll, die auf den tatsäch-

lichen Steuerzahlungen der Unternehmen basie-

ren, etwa Unternehmenssteuerquo ten (gesamtes 

Unternehmenssteueraufkommen/BIP).

Mit dem Hinweis auf konstante oder sogar 

zunehmende Unternehmenssteuerquoten bestrei-

ten einige Autoren eine mögliche erodierende 

Wir  kung des internationalen Unternehmenssteu-

erwettbewerbs. Sie argumentieren mit der er-

wähn ten Strategie des „tax-cuts-cum-base-broa-

dening“ – die Steuerausfälle durch Steuersatz-

senkungen seien durch Maßnahmen zur Verbrei-

terung der Bemessungsgrundlage (über-)kom-

pensiert worden. 

In der Tat verzeichnen in den meisten alten 

EU-Ländern die Unternehmenssteuerquoten zwi-

schen 1980 und 2003 einen Anstieg (vgl. Über-

sicht 6). Allerdings ist hierbei zu beachten, dass 

Höhe und Entwicklung von Unternehmenssteuer-
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quoten nicht nur das Resultat der Steuergesetz-

gebung und damit der steuerlichen Belastung 

der Unternehmen sind. Unternehmenssteuer-

quoten sind erstens sehr konjunkturanfällig, da 

die Unternehmenssteuergewinne – und damit 

die Unternehmenssteuerzahlungen – wesentlich 

stärker schwanken als das BIP. Zweitens hängen 

ihre Höhe und Veränderung auch von der Struk-

tur des Unternehmenssektors ab, konkret vom 

Anteil der körperschaftsteuerpfl ichtigen Kapital-

gesellschaften an allen Unternehmen und des sen 

Übersicht 4:   Effektive Durchschnittssteuersätze (EATR) in der EU in %, 1982 bis 2003

Öster-

reich

Belgien Finnland Frank-

reich

Groß-

bri t.

Deutsch-

land

Grie-

chen-

land

Irland Italien Nieder-

lande

Portugal Spanien Schwe-

den

Durch-

schnitt

Median Sprei-

zung

St. abw. VK

1982 49,7 39,2 53,4 40,7 36,2 56,4 38,8 5,5 30,4 42,7 51,9 28,5 53,6 40,5 40,7 50,9 13,3 0,3

1983 49,7 39,2 53,4 40,8 34,4 55,2 38,8 5,5 37,4 42,7 51,9 28,5 53,6 40,9 40,8 49,7 13,0 0,3

1984 49,7 39,2 53,4 40,8 32,7 55,3 39,4 5,5 37,4 37,8 51,9 30,4 53,6 40,5 39,4 49,8 12,9 0,3

1985 49,7 39,2 53,4 40,8 30,7 55,3 39,4 5,5 37,4 37,8 51,9 29,5 53,6 40,3 39,4 49,8 13,1 0,3

1986 49,7 39,2 53,4 37,7 30,3 55,4 39,4 5,5 37,4 36,9 51,9 29,5 45,1 39,3 39,2 49,9 12,7 0,3

1987 49,7 37,3 43,3 37,7 30,3 55,4 39,4 5,5 37,4 36,9 42,7 29,5 45,1 37,7 37,7 49,9 11,5 0,3

1988 49,7 37,3 43,3 34,9 30,3 55,4 39,4 6,9 36,4 36,9 42,7 29,5 45,1 37,5 37,3 48,5 11,3 0,3

1989 30,0 37,3 43,3 32,1 30,3 55,4 35,6 8,2 36,4 30,3 33,4 30,9 50,1 34,9 33,4 47,2 10,9 0,3

1990 30,0 35,4 33,6 30,3 29,4 50,2 35,6 8,2 38,1 30,3 32,9 30,6 38,3 32,5 32,9 42,0 8,8 0,3

1991 30,0 33,5 33,6 27,6 28,4 51,8 35,6 9,5 39,5 30,3 32,9 30,6 24,5 31,4 30,6 42,4 9,1 0,3

1992 30,0 33,5 29,9 27,6 28,4 51,9 35,6 8,4 39,5 30,3 32,9 30,6 24,5 31,0 30,3 43,5 9,3 0,3

1993 30,0 33,5 20,2 27,0 27,0 50,3 35,6 8,4 43,8 30,3 32,9 27,5 24,5 30,1 30,0 41,8 9,9 0,3

1994 27,1 34,6 20,2 27,0 28,4 46,1 35,6 8,4 43,8 30,3 32,9 27,5 22,8 29,6 28,4 37,6 9,4 0,3

1995 27,1 34,6 20,2 30,0 28,4 49,0 35,6 8,4 43,8 30,3 32,9 27,5 22,8 30,0 30,0 40,6 9,8 0,3

1996 28,0 34,6 22,8 27,9 28,4 49,2 35,6 8,4 44,8 30,3 32,9 27,5 22,8 30,2 28,4 40,7 9,7 0,3

1997 28,0 34,6 22,8 34,6 26,6 49,2 35,6 8,4 41,3 30,3 32,9 27,5 22,8 30,3 30,3 40,8 9,5 0,3

1998 28,8 34,6 22,8 34,6 26,6 48,4 30,6 8,4 29,2 30,3 30,9 27,5 22,8 28,9 29,2 40,0 8,6 0,3

1999 28,8 34,6 23,9 33,0 25,7 44,0 30,6 8,4 29,2 30,3 30,9 27,5 22,8 28,4 29,2 35,6 7,7 0,3

2000 24,3 34,6 24,8 31,0 25,7 44,0 30,6 8,4 28,3 30,3 28,9 29,0 22,8 27,9 28,9 35,6 7,7 0,3

2001 24,3 34,6 24,8 30,4 25,7 34,0 28,4 7,7 26,7 30,3 28,9 29,0 22,8 26,7 28,4 26,9 6,5 0,2

2002 27,0 34,6 24,8 29,5 25,7 34,0 26,2 7,7 26,7 29,8 26,9 29,0 22,8 26,5 26,9 26,9 6,3 0,2

2003 27,0 28,8 24,8 29,5 25,7 35,3 26,2 11,2 30,6 29,8 26,9 29,0 22,8 26,7 27,0 24,1 5,4 0,2

1982-

20031)

-22,7 -10,4 -28,6 -11,2 -10,5 -21,1 -12,6 +5,7 +0,2 -12,9 -25,0 +0,5 -30,8 -13,8 -13,7 -26,8 -7,9 -0,1

Quelle: Devereux/Griffi th/Klemm (IFS); eigene Berechungen. – 1) Veränderung in Prozentpunkten.

Veränderung über die Zeit. Aus diesem Grunde 

eignen  sich  Unternehmenssteuerquoten  auch 

nicht für einen Ländervergleich der effektiven 

Unternehmenssteuerbelastung. Zudem hat sich 

der Trend steigender Unternehmenssteuerquo-

ten seit Beginn des Jahrtausends abgeschwächt, 

in einer Reihe von Ländern sogar umgedreht. 

Sicherlich spiegelt sich darin zum Teil die Kon-

junkturabschwächung der letzten Jahre wider; 

die Trendumkehr könnte aber auch als Anzei-

chen dafür interpretiert werden, dass die Mög-

De
ut

sc
hl

an
d
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Übersicht 5:  Effektive Grenzsteuersätze (EMTR) in der EU in %, 1982 bis 2003

Öster-

reich

Belgien Finnland Frank-

reich

Groß-

bri t.

Deutsch-

land

Grie-

chen-

land

Irland Italien Nieder-

lande

Portugal Spanien Schwe-

den

Durch-

schnitt

Median Sprei-

zung

St. abw. VK

1982 25,0 31,2 42,7 25,5 0,0 47,1 32,9 0,0 18,1 35,4 47,8 22,8 42,9 28,6 31,2 47,8 15,2 0,5

1983 25,0 31,2 42,7 25,8 0,0 42,9 32,9 0,0 23,2 35,4 47,8 22,8 42,9 28,7 31,2 47,8 14,6 0,5

1984 25,0 31,2 42,7 25,8 10,8 43,0 33,4 0,0 23,2 31,0 47,8 24,4 42,9 29,3 31,0 47,8 13,0 0,4

1985 25,0 31,2 42,7 25,8 16,5 43,0 33,4 0,0 23,2 31,0 47,8 22,3 42,9 29,6 31,0 47,8 12,6 0,4

1986 25,0 31,2 42,7 27,0 24,3 43,0 33,4 0,0 23,2 30,1 47,8 22,3 34,8 29,6 30,1 47,8 11,6 0,4

1987 25,0 29,4 33,2 27,0 24,3 43,0 33,4 0,0 23,2 30,1 38,8 22,3 34,8 28,0 29,4 43,0 10,1 0,4

1988 25,0 29,4 33,2 24,7 24,3 43,1 33,4 3,1 20,0 30,1 38,8 22,3 34,8 27,9 29,4 39,9 9,6 0,3

1989 16,3 29,4 33,2 22,5 24,3 43,1 29,9 6,1 20,0 24,3 24,0 25,8 39,5 26,0 24,3 37,0 9,2 0,4

1990 16,3 27,8 24,7 21,0 23,5 38,0 29,9 6,1 25,6 24,3 23,5 24,9 28,7 24,2 24,7 31,9 7,1 0,3

1991 16,3 26,1 24,7 18,9 22,7 39,6 29,9 8,9 26,7 24,3 23,5 24,9 17,4 23,4 24,3 30,7 7,0 0,3

1992 16,3 26,1 21,7 18,9 22,7 39,7 29,9 6,6 26,7 24,3 23,5 24,9 17,4 23,0 23,5 33,1 7,4 0,3

1993 16,3 26,1 14,1 18,4 19,0 38,1 29,9 6,6 30,2 24,3 23,5 17,0 17,4 21,6 19,0 31,5 7,9 0,4

1994 17,6 27,1 14,1 18,4 22,7 34,2 29,9 6,6 30,2 24,3 23,5 17,0 16,1 21,7 22,7 27,6 7,4 0,3

1995 17,6 27,1 14,1 20,8 22,7 36,9 29,9 6,6 30,2 24,3 23,5 17,0 16,1 22,1 22,7 30,3 7,7 0,3

1996 19,9 27,1 16,1 14,8 22,7 37,1 29,9 6,6 31,1 24,3 23,5 17,0 16,1 22,0 22,7 30,4 7,8 0,4

1997 19,9 27,1 16,1 24,5 21,1 37,1 29,9 6,6 18,4 24,3 23,5 17,0 16,1 21,7 21,1 30,5 7,2 0,3

1998 22,0 27,1 16,1 24,5 21,1 36,4 16,1 6,6 8,5 24,3 21,9 17,0 16,1 19,8 21,1 29,8 7,5 0,4

1999 22,0 27,1 18,8 23,2 20,3 32,4 16,1 6,6 8,5 24,3 21,9 17,0 16,1 19,6 20,3 25,8 6,7 0,3

2000 9,7 27,1 19,5 21,6 20,3 32,4 16,1 6,6 5,3 24,3 20,3 20,9 16,1 18,5 20,3 27,1 7,5 0,4

2001 9,7 27,1 19,5 22,3 20,3 28,6 14,7 5,1 2,5 24,3 20,3 20,9 16,1 17,8 20,3 26,1 7,7 0,4

2002 17,4 27,1 19,5 21,6 20,3 28,6 13,4 5,1 2,5 23,9 18,8 20,9 16,1 18,1 19,5 26,1 7,3 0,4

2003 17,4 22,2 19,5 21,6 20,3 29,7 13,4 9,7 19,7 23,9 18,8 20,9 16,1 19,5 19,7 20,1 4,7 0,2

1982-

2003

-7,6 -9,0 -23,2 -3,4 +20,3 -17,4 -19,5 +9,7 +1,6 -11,5 -29,0 -1,9 -26,8 -9,1 -11,5 -27,7 -10,5 -0,3

Quelle: Devereux/Griffi th/Klemm (IFS); eigene Berechungen. – 1) Veränderung in Prozentpunkten.

lichkeiten zur Verbreiterung der Bemessungs-

grundlage allmählich ausgereizt sind und damit 

die fortgesetzten Steuersatzsenkungen allmäh-

lich das Steueraufkommen auszuhöhlen begin-

nen. Auf jeden Fall müssen langfristig weitere 

Steuersatzsenkungen unweigerlich zu Steueraus-

fällen führen, da die Möglichkeiten, die Bemes-

sungsgrundlage auszudehnen, auf Dauer be-

grenzt sind.

Die hier im Überblick präsentierten Daten 

deuten insgesamt auf die Existenz eines recht 

intensiven – und zunehmenden – Unternehmens-

steuerwettbewerbs in der erweiterten EU hin; 

langfristig sind negative Konsequenzen für das 

Unternehmenssteueraufkommen der Mitglieds-

länder nicht auszuschließen. In diesem Zusam-

menhang ist auch darauf hinzuweisen, dass sich 

der Steuerwettbewerb in der EU in Zukunft 

wahrscheinlich weiter verstärken wird. So haben 

sich die neuen EU-Mitgliedsstaaten dazu ver-

pfl ichtet, von der EU-Kommission als „unfair“ 

ein gestufte spezielle Steuervergünstigungen für 
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Übersicht 6:  Unternehmenssteuerquoten (Unternehmenssteuerzahlungen/BIP) in Europa 
  in %, 1980 bis 2003

1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 Veränd.

in %

Österreich 1,4 1,4 1,5 2,0 3,1 2,3 2,0 +0,6

Belgien 2,2 2,4 2,8 3,6 3,6 3,5 3,4 +1,2

Dänemark 1,4 1,5 2,0 2,4 3,1 2,9 2,8 +1,4

Deutschland 2,0 1,7 1,1 1,8 0,6 1,0 1,3 -0,7

Finnland 1,2 2,0 2,3 6,0 4,3 4,3 3,5 +2,3

Frankreich 2,1 2,3 2,1 3,1 3,4 2,9 2,6 +0,5

Griechenland 0,9 1,6 2,0 4,6 3,8 3,8 k.A. +2,9

Großbritannien 2,9 3,6 2,8 3,6 3,5 2,9 2,8 -0,1

Irland 1,4 1,7 2,8 3,8 3,6 3,7 3,9 +2,5

Italien 2,4 3,9 3,6 2,9 3,6 3,2 2,8 +0,4

Luxemburg 6,6 6,5 7,5 7,2 7,5 8,6 7,9 +1,3

Niederlande 2,9 3,2 3,1 4,2 4,1 3,5 3,0 +0,1

Portugal k.A. 2,3 2,5 4,1 3,6 k.A. k.A. +1,3

Schweden 1,2 1,7 2,8 4,0 2,9 2,4 2,0 +0,8

Spanien 1,2 2,9 1,8 3,0 2,8 3,2 3,1 +1,9

Polen k.A. k.A. 2,8 2,5 1,9 2,0 k.A. -0,8

Slowakei k.A. k.A. k.A. 2,8 2,2 2,7 k.A. -0,1

Tschechien k.A. k.A. 4,9 3,8 4,4 4,6 4,8 -0,1

Ungarn k.A. k.A. 1,9 2,2 2,4 2,4 k.A. +0,5

Quelle: OECD; eigene Berechnungen.

ausländische Investoren (z.B. im Rahmen von 

Sonderwirtschaftszonen) mittelfristig abzubauen 

und somit den Verhaltenskodex zur Unterneh-

mensbesteuerung („Code of Conduct for Business 

Taxation“) einzuhalten, auf den sich die EU-Län-

der 1997 geeinigt haben. Den Verlust dieser 

Steuervorteile werden sie durch die Senkung der 

regulären Steuersätze wettzumachen versuchen. 

Zudem trägt die aktuelle Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu einer Ver-

schärfung des Unternehmenssteuerwettbewerbs 

bei: Das primäre Ziel des EuGH ist zunehmend 

der Abbau von steuerlich bedingten Mobilitäts-

hindernissen in der EU (z.B. die so genannte 

Wegzugsbesteuerung oder die fehlende Möglich-

keit zur grenzüberschreitenden Verlustverrech-

nung in den meisten EU-Mitgliedsländern). Die 

infolgedessen zunehmende Mobilität von Unter-

nehmen und deren Investitionen wird den Steuer-

wettbewerb in der EU weiter vorantreiben. Au-

ßerdem werden die Optionen der Nationalstaaten 

zunehmend eingeschränkt, durch spezielle steu-

erliche Regelungen ihre eigene Steuerbemes-

sungsgrundlage vor einer Erosion zu schützen.

2. Probleme der Kapitalbesteuerung 
 in der EU

Zunächst impliziert der sich andeutende abneh-

mende Stellenwert der Kapitalbesteuerung in 

den nationalen Steuersystemen, dass – wenn eine 

dauerhafte Defi zitfi nanzierung vermieden wer-
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den soll – entweder Ausgabenkürzungen erfor-

derlich sind oder – soll das bestehende Ausga-

benniveau bestehen bleiben – die Steuerstruktur 

verändert werden muss. Dies bedeutet konkret, 

dass Steuern auf immobile Faktoren (Arbeit 

und/oder privaten Konsum) entsprechend erhöht 

werden müssen. Wenn es sich dabei um Steuern 

und Abgaben auf den Faktor Arbeit handelt, ist 

dies nicht nur aus der Verteilungsperspektive, 

sondern auch beschäftigungspolitisch problema-

tisch. Steuern auf den privaten Konsum können 

– da sie prinzipiell regressiv wirken, also die 

effektive Belastung mit steigendem Einkommen 

sinkt – mit unerwünschten distributiven Effekten 

verbunden sein. Die gezeigten Entwicklungen in 

der Kapital besteuerung in der EU bringen darü-

ber hinaus einige weitere Probleme mit sich, die 

im Folgen den kurz skizziert werden sollen.

2.1 Besteuerung privater Kapitaleinkommen

Die zunehmende steuerliche Benachteiligung von 

Arbeits- gegenüber Kapitaleinkommen ist ers-

tens mit verteilungspolitischen Implikationen 

verbunden. Zwar sind die niedrigen Kapitalein-

kommensteuersätze in vielen Ländern mit einem 

weitgehenden Abbau von Möglichkeiten zur Re-

duktion der Bemessungsgrundlage verbunden 

(z.B. Freibeträge), so dass nominale und effektive 

Belastung weniger voneinander abweichen als 

bei den Arbeitseinkommen. Dennoch bedeuten 

beträchtlich geringere nominale Kapitaleinkom-

mensteuersätze, dass Kapitaleinkommen niedri-

ger besteuert werden als Arbeitseinkommen. 

Dieses Problem wiegt umso schwerer, als die 

meis ten Länder mittlerweile auf die Erhebung 

eigenständiger Vermögenssteuern verzichten. 

Innerhalb der EU haben nur mehr Finnland, 

Frankreich, Luxemburg, Schweden und Spanien 

eine eigenständige Vermögensteuer. Insgesamt 

sind die Verteilungswirkungen dualisierter Ein-

kommensteuersysteme, in denen Zinsen und/oder 

Dividenden geringer besteuert werden als Arbeits-

einkommen, danach zu beurteilen, ob er gänzend 

Veräußerungsgewinne („capital gains“) und Ver-

mögen der Besteuerung unterliegen. Die häufi g 

als Vorbild für künftige Reformen der noch syn-

thetisch-progressiven traditionellen Einkommen-

steuersysteme hervorgehobene „Nordic Dual In-

come Tax“ in Finnland und Schweden ist in ein 

Steuersystem eingebettet, das die Besteuerung 

von Veräußerungsgewinnen auch aus langfristi-

gen Beteiligungen sowie Vermögenssteuern um-

fasst.

Zweitens können die Besteuerungsunter-

schiede zwischen unterschiedlichen Kapitalein-

kommensarten – insbesondere zwischen Zins- 

und Dividendeneinkommen –, die in den meisten 

Ländern bestehen, zu Verzerrungen der privaten 

Sparentscheidungen und damit zu Verzerrungen 

der Finanzierungsstrukturen der Unternehmen 

führen. Da Dividendeneinkommen meist höher 

besteuert werden als Zinseinkommen, die Fremd-

kapitalfi nanzierung mithin gegenüber der Eigen-

kapitalfi nanzierung begünstigt wird, bestehen 

steuerliche Anreize für eine möglicher Weise zu 

extensive Kreditfi nanzierung der Unternehmen. 

Dieses Problem kann nur durch eine Gleichbe-

handlung sämtlicher Kapitaleinkommen vermie-

den werden: entweder durch eine konsequente 

Dualisierung der Einkommensteuersysteme (wie 

in Finnland) oder durch die volle Einbeziehung 

aller Kapitaleinkommen in die progressive Ein-

kommensbesteuerung.

2.2 Unternehmensbesteuerung

Die Unternehmensbesteuerung in der EU ist mit 

vielfältigen Problemen verknüpft, die auf unter-

schiedlichen Ebenen angesiedelt sind und nicht 

nur mit dem oben behandelten Phänomen eines 

sich verschärfenden Unternehmenssteuerwett-

bewerbs zusammenhängen. Diese Problemfelder 

werden im Folgenden kurz skizziert.

Zunächst verursachen die nach wie vor sehr 

unterschiedlichen nationalen Unternehmens-

steuersysteme hohe Transaktionskosten (Infor-

mations-, Verfolgungs- und Verwaltungskosten) 

für grenzüberschreitend tätige Unternehmen 

sowie nationale Steuerverwaltungen. Wie er-

wähnt, ist es methodisch schwierig, die effektive 

Unternehmenssteuerbelastung für Investitionen 
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in anderen EU-Ländern zu ermitteln; zudem 

erbringen die unterschiedlichen methodischen 

Ansätze nicht selten differierende Ergebnisse für 

ein gegebenes Land. Nicht zuletzt aus diesem 

Grund steht der nominale Unternehmenssteuer-

satz in der steuerpolitischen Debatte zumeist im 

Vordergrund und gerät daher zunehmend unter 

Druck. 

Des weiteren haben die Steuersatzdifferen-

tiale zwischen den EU-Ländern Einfl uss auf In-

vestitionsentscheidungen sowie die Verteilung 

des Steueraufkommens innerhalb der EU. Empi-

rische Studien zeigen, dass ausländische Direkt-

investitionen (FDI) auf Steuersatzunterschiede 

reagieren. Auch wenn das Ausmaß, das in unter-

schiedlichen Analysen bezüglich der Sensitivität 

von FDI bezüglich der Unternehmensbesteue-

rung ermittelt wird, eine große Bandbreite auf-

weist, so kann doch davon ausgegangen werden, 

dass die Höhe der Besteuerung FDI-Entschei-

dungen mit beeinfl usst. In dem Maße, in dem 

FDI nicht aufgrund von ökonomischen Kalkülen, 

sondern rein aufgrund von steuerlichen Erwägun-

gen unternommen werden, kann dies zu einer 

Fehlallokation von Kapital führen: Nämlich dann, 

wenn Unternehmen nicht dort investieren, wo 

die Vorsteuerrendite am höchsten ist, woraus 

insgesamt eine ineffi ziente Kapitalallokation re-

sultieren kann. 

Für die neuen EU-Staaten liegen erst weni-

ge Untersuchungen vor. Diese deuten jedoch 

da rauf hin, dass FDI in die neuen EU-Länder 

nicht von steuerlichen Überlegungen beeinfl usst 

werden. Während somit die bestehenden Steuer-

satzunterschiede zwischen alten und neuen EU-

Ländern als „Steuerrabatt“ aufgefasst werden 

kön nen, die Standortnachteile kompensieren sol-

len,3 kann erwartet werden, dass weitere Steu er-

satzsenkungen in den neuen Mitgliedsstaaten der 

EU keine zusätzlichen ausländischen Investiti-

onen, sondern lediglich Steuerausfälle bewirken, 

welche die Finanzierung dringender öffentlicher 

Aufgaben (nicht zuletzt die Verbesserung der 

Infrastruktur für Unternehmen) und damit den 

gesamten Aufholprozess dieser Länder gefähr-

den können. 

Schließlich bieten internationale Steuersatz-

differentiale einen Anreiz für die Unternehmen, 

ihre Gewinne nicht in Hochsteuer-, sondern in 

Niedrigsteuerländern anfallen zu lassen. Es fi n-

det somit nicht nur ein Steuerwettbewerb um 

Unternehmen und deren Investitionen, sondern 

auch um Gewinne statt. Durch die Gestaltung 

von konzerninternen Transferpreisen sowie kon-

zerninternen Finanzierungsbeziehungen („thin 

capitalization“) werden Gewinne in Niedrigsteu-

erländer verschoben, um die gesamte Konzern-

steuerlast zu verringern. Dies führt erstens zu 

einer Verringerung des gesamten Unternehmens-

steueraufkommens in der EU sowie zu dessen 

Verschiebung zulasten der Hochsteuerländer – 

damit also insgesamt eher zulasten der alten 

EU-Länder. Zweitens wird hierdurch das Äqui-

valenzprinzip verletzt: Grenzüberschreitend ak-

tive Unternehmen nehmen öffentliche Leistungen 

in Hochsteuerländern in Anspruch, entziehen 

sich der Steuerzahlung jedoch durch die Ver-

schiebung der unter Nutzung der öffentlichen 

Leistungen erwirtschafteten Gewinne.

3. Die Diskussion um die Harmonisierung  
 der Unternehmensbesteuerung in der EU

Im Bereich der direkten Steuern hat die EU nur 

geringe rechtliche Kompetenzen; eingegriffen 

werden darf im Prinzip nur, wenn eine Gefähr-

dung  des  Funktionierens  des  Binnenmarktes 

vor liegt (Art. 94 EU-Vertrag). Richtlinien zur 

Koordination/Harmonisierung von Steuern un-

terliegen dem Einstimmigkeitsprinzip, daher 

wurden bislang nur wenige EU-Richtlinien im 

Bereich der Unternehmensbesteuerung verab-

schiedet, die jedoch nur wenig umfassende Teil-

bereiche regeln. Ansonsten beruhen die bisheri-

gen Vereinbarungen im Bereich der Unterneh-

mensbesteuerung vor allem auf zwischenstaat-

lichen Vereinbarungen und freiwilliger Koope-

ration.

3  Aus dieser Perspektive ist der Vorwurf an die neuen EU-Staaten, sie betrieben „Steuerdumping“, nicht gerechtfertigt.
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Möglichkeiten zur Koordination bzw. Har-

monisierung der Unternehmenssteuersysteme 

der EU-Mitgliedsländer werden auf EU-Ebene 

seit über vier Jahrzehnten diskutiert. Seit Anfang 

der 1960er Jahre lancierte die EU-Kommission 

wiederholt entsprechende Initiativen, zunächst 

ausgehend von der Annahme, ein einheitlicher 

Binnenmarkt benötige eine einheitliche Unterneh-

mensbesteuerung, wenn ein ruinöser Steuerwett-

lauf vermieden werden solle (Schratzenstaller 

2004). Nachdem Anfang der 1990er Jahre der 

Vorschlag des so genannten Ruding-Komitees, 

eine harmonisierte Steuerbemessungsgrundlage 

kombiniert mit einer Bandbreite des Körper-

schaftsteuersatzes zwischen 30% und 40% in den 

Mitgliedsländern einzuführen, am Widerstand 

einer Reihe von Mitgliedsländern gescheitert war, 

verschob sich der Schwerpunkt in den Koordi-

nierungsbemühungen der EU-Kommission. Sie 

konzentrierte sich in den folgenden Jahren auf 

die Beseitigung „unfairer“ Steuervergünstigun-

gen für ausländische Investoren, und 1997 ge-

lang es, eine Einigung der Mitgliedsstaaten auf 

den erwähnten – wenn auch rechtlich unverbind-

lichen – Verhaltenskodex zur Unternehmensbe-

steuerung herbeizuführen. Dieser zielt auf den 

Abbau bestehender unfairer Steuervergünstigun-

gen und den Verzicht auf die Einführung neuer 

unfairer Regelungen ab. In den letzten Jahren 

konnten nicht unerhebliche Erfolge verzeichnet 

werden. 

Die Diskussion über die Koordination der 

regulären Unternehmenssteuersysteme wurde 

erst 2001 wieder aufgenommen, mit der Veröf-

fentlichung einer im Auftrag der EU- Kommission 

erstellten umfangreichen Expertenstudie (Euro-

pean Commission 2001). Sie bildet die Grund lage 

für die derzeit auf EU-Ebene diskutierten Optio-

nen zur Koordination bzw. Harmonisierung der 

nationalen  Un ternehmenssteuersysteme.  Die 

Priorität der EU-Kommission liegt dabei auf der 

Beseitigung von Kapitalmarkthindernissen, wäh-

rend erklärtes Nichtziel eine Harmonisierung des 

Körperschaftsteuersatzes ist. Da die zwischen 

den EU-Staaten differierenden Regelungen zur 

Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrund-

lage als eines der zentralen Hemmnisse für die 

Verwirklichung eines einheitlichen Binnenmark-

tes betrachtet werden, ist deren Harmonisierung 

das dringlichste Anliegen der EU-Kommission. 

In der er wähnten Expertenstudie werden drei 

Harmonisierungsoptionen in Bezug auf die steu-

erliche B e messungsgrundlage diskutiert, davon 

ein obligatorisches („compulsory harmonised tax 

base“) sowie zwei optionale Harmonisierungs-

konzepte. Das Konzept der Sitzlandbesteuerung 

(„home state taxation“) und das Konzept einer 

optionalen gemeinsamen Bemessungsgrundlage 

(„common consolidated tax base“). Aufgrund des 

expliziten Widerstandes einiger EU-Länder (z.B. 

Großbritannien, aber auch Irland, Estland, Litau-

en und die Slowakei), die in der Einführung einer 

einheitlichen Bemessungsgrundlage den Einstieg 

in eine vollständige Harmonisierung der Unter-

nehmensbesteuerung sehen und sie daher ableh-

nen, konzentriert sich die EU-Kommission der-

zeit auf die Prüfung der optionalen Harmonisie-

rungskonzepte, und hier insbesondere auf das 

Konzept der Sitzlandbesteuerung. 

Sämtliche Vorschläge zur Harmonisierung 

der Bemessungsgrundlage sehen eine Konsolidie-

rung vor, d.h. die grenzüberschreitende Verrech-

nung von Gewinnen und Verlusten. Der kon so-

lidierte Unternehmenserfolg wird auf der Grund-

lage einer Zerlegungsformel (die etwa die Fakto-

ren Betriebsvermögen, Umsatz oder Löhne be-

inhalten könnte) auf jene Länder verteilt, in denen 

die Gewinne erwirtschaftet werden, um dort dem 

nationalen Unternehmenssteuersatz unterwor-

fen zu werden. 

Wie sind diese Konzepte in Hinblick auf ihre 

Eignung zur Vermeidung der oben skizzierten 

Probleme der Unternehmensbesteuerung in der 

EU zu beurteilen? Grundsätzlich ist die Einfüh-

rung einer einheitlichen Bemessungsgrundlage 

für die Körperschaftsteuer positiv zu beurteilen. 

Sie hilft Transaktionskosten zu vermeiden und 

stellt die Vergleichbarkeit der europäischen Un-

ternehmenssteuersysteme her, erlaubt somit also 

die Ermittlung verlässlicher und vergleichbarer 

effektiver Unternehmenssteuersätze. Auch ist die 

Ergebniskonsolidierung – zumindest im Falle von 
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Konzernunternehmen, die tatsächlich eine wirt-

schaftliche und organisatorische Einheit bilden 

– gerechtfertigt. Die Formelzerlegung der Kon-

zerngewinne kann – wenn auch mit gewissen 

Einschränkungen – die Verschiebung von Gewin-

nen unterbinden und sicherstellen, dass Gewinne 

dort versteuert werden, wo sie auch mithilfe der 

öffentlich bereitgestellten Inputs für Unterneh-

men realisiert werden.

Das von der EU-Kommission favorisierte 

Konzept der Sitzlandbesteuerung ist allerdings 

am wenigsten geeignet, die drängendsten aktu-

ellen Probleme der Unternehmensbesteuerung 

in Europa zu lösen. Es beinhaltet die Option, die 

Bemessungsgrundlage für sämtliche EU-bezoge-

nen Aktivitäten auf der Grundlage der Gewinner-

mittlungsvorschriften des Sitzlandes des Mutter-

unternehmens zu ermitteln. Somit ist zwar aus 

Sicht eines in einem der teilnehmenden Staaten 

ansässigen Konzerns eine einheitliche Bemessungs-

grundlage gegeben, insgesamt jedoch existieren 

weiterhin 25 Unternehmenssteuersysteme mit 

ihren unterschiedlichen Gewinnermittlungsvor-

schriften. Dieses System bietet einen Anreiz für 

die einzelnen EU-Länder, mit Hilfe der Gewinner-

mittlungsvorschriften um die Ansiedelung von 

Konzernzentralen zu konkurrieren. Zu erwarten 

ist daher, dass die in den letzten beiden Jahr-

zehnten herrschende Tendenz zur Verbreiterung 

der Bemessungsgrundlage umgekehrt wird, dass 

also vermehrt Steuervergünstigungen gewährt 

werden, um die Attraktivität als Standort für 

Mutterunternehmen zu erhöhen. Hinzu kommen 

steuerliche Wettbewerbsverzerrungen innerhalb 

eines Landes, da die effektive Steuerbelastung 

von Tochterunternehmen vom Sitzland des Mut-

terunternehmens abhängig ist.

Auch ein einheitliches Set von Gewinner-

mittlungsvorschriften für alle EU-Mitgliedsstaa-

ten ist suboptimal, sofern es nicht verpfl ichtend 

angewendet werden muss, da in diesem Fall ein 

Nebeneinander von nationalen und harmonisier-

ten Gewinnermittlungsvorschriften zu erwarten 

ist, mithin die erhoffte Vereinfachung und Trans-

parenz der europäischen Unternehmensbesteu-

erung nicht erreicht werden kann.

Gemein ist allen Vorschlägen, die sich nur 

auf die Vereinheitlichung der Bemessungsgrund-

lage beziehen, dass sie den Wettbewerb über die 

nominalen Steuersätze verschärfen werden. Da 

die Konzerngewinne den einzelnen Ländern auf 

der Grundlage von Faktoren zugeteilt werden, die 

sich auf realwirtschaftliche Aktivitäten beziehen, 

werden sich die Mitgliedsstaaten mit Hilfe von 

niedrigen Steuersätzen um die Ansiedelung die-

ser  Aktivitäten  bemühen:  Umso mehr,  als  bei 

einer einheitlichen Bemessungsgrundlage die 

Unterschiede in den Effektivsteuersätzen offen-

sichtlich werden würden. Die Einführung einer 

einheitlichen Bemessungsgrundlage bedarf da-

her auch einer Diskussion über Optionen zur 

Koordination der nominalen Unternehmenssteu-

ersätze. 

Wenig zielführend wäre allerdings die Ein-

führung eines einheitlichen (Mindest-)Steuer-

satzes. Ein hoher Mindeststeuersatz würde die 

neuen EU-Länder der Möglichkeit berauben, 

einen Steuerrabatt für bestehende Standortnach-

teile zu gewähren. Er wäre zudem politisch nicht 

gegen die Niedrigsteuerländer durchsetzbar, die 

von ihrem Vetorecht Gebrauch machen und so 

eine Einigung verhindern würden. Ein sehr ge-

ringer, mehrheitsfähiger Mindeststeuersatz wür-

de dagegen zumindest für die alten EU-Länder, 

die derzeit noch relativ hohe Unternehmenssteu-

ersätze anwenden, keine effektive Untergrenze 

darstellen. Als Alternative wäre daher die zeitlich 

befristete Einführung eines zweistufi gen Min-

deststeuersatzes zu diskutieren: ein relativ hoher 

für die alten EU-Länder und ein geringer für die 

neuen EU-Länder – zumindest solange, wie die 

ökonomischen Divergenzen zwischen alten und 

neuen EU-Mitgliedsstaaten fortbestehen.
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In Deutschland wird die Osterweiterung der EU 

oft als Sonderfall der Globalisierung wahr   ge-

nommen. Die globale Integration der Kapital-, 

Güter- und in der Tendenz auch Ar beits märk te 

bedroht, so die Befürchtung, die heimischen 

Arbeitsplätze und Sozialstandards. Un ternehmen 

wandern aus den Hochlohn- in die Niedriglohn-

länder, und das heißt nicht nur: nach Ostasien, 

sondern auch in der West-Ost-Richtung inner-

halb Euro pas. Die neuen zen tral eu ropäischen 

Mit gliedsländer der EU scheinen sogar beson-

ders bedrohlich zu sein: Sie ver binden die Vor-

tei le typischer Niedriglohnländer (niedrige Löh-

ne, Steuern und Aufl agen) mit geographischer 

Nähe, einschließlich infrastruktureller Anbin-

dung, einer (vermuteten) ho hen Qualifi kation der 

Arbeitskräfte und einem dank EU-Mitgliedschaft 

niedri gem Transaktionsrisiko. Da diese Län der, 

wie es scheint, ihre Standortvorteile be wusst 

einsetzen, um aus ländisches Ka pital anzu ziehen, 

wird ihnen gegenüber der Vor wurf des „Dum-

ping“ erho ben, verbun den mit dem Vor wurf des 

Missbrauchs von EU-Mitteln. Sie setzen diese 

Mit  tel ein, so die Kla ge, um die Steu erausfälle 

auszugleichen, die sich aus den als Investitions-

anreiz gewährten Steuer vergünsti gun gen an 

Unternehmen ergeben.

Hierzu sind vorab zwei Anmerkungen zu 

machen. Erstens erfüllen niedrige Löhne oder 

Steu ern noch nicht den Tatbestand des Dum-

pings. Dumping liegt vor, wenn die Unternehmen 

ei nes Landes ihre Produkte in einem anderen 

Land zu einem Preis unterhalb der Pro   duktions-

ko sten verkaufen, um die Konkurrenz auszu-

schalten und neue Märkte zu erobern. Im Falle 

Zen traleuropas könnte man allenfalls in einem 

übertragenen Sinne von Dumping sprechen, 

dann nämlich, wenn die Löh ne unterhalb der 

Reproduktionskosten der Arbeitskraft oder die 

Steu ern unter halb der Ge ste hungskosten der 

staatlichen Leistungen liegen. Zweitens wird oft 

nicht gesehen, dass nicht die Mitgliedschaft der 

zentraleuropäischen Länder in der EU die be-

fürch te te Verlagerung von Ar beitsplätzen auslöst, 

sondern die Tatsache, dass Länder mit einem 

nie  dri  ge ren Einkommens ni veau mit Deutschland 

bzw. Westeuropa über Märkte mit einander ver-

bun den sind. Diese Markt beziehungen bestanden 

auch vor der Osterweiterung. Die Mit glied schaft 

bietet dagegen die Chance, unerwünschte Folge-

probleme  der  Marktintegration  ge mein schaft lich 

zu lösen. Sie ist nicht das Problem, sondern die 

Bedingung einer Lösung, einer Lösung, wie sie 

den Eu ro  päern gegenüber Ostasien und anderen 

Weltregionen nicht zur Ver fügung steht.

Wie stellen sich die skizzierten Perzeptionen 

einer Bedrohung bis hin zum Vorwurf des Dum-

pings aus der Sicht der neuen EU-Mitglieder 

selbst dar? Im Folgenden wird vom Beispiel Un-

garns die Rede ein, ein Beispiel, dass sich des-

halb besonders anbietet, weil Ungarn wie kein 

zweites neues Mitgliedsland von den internatio-

nalen Kapitalbewegungen profi tiert hat und da   her 

den Status eines Modells gewinnt, dessen Grund-

züge auch in den anderen Ländern wahr   ge nom-

men werden können, wenn auch nicht in der 

Deutlichkeit, die das Beispiel Ungarn bietet.

1. Exportorientiertes Wachstum 
 auf der Grundlage ausländischer   
 Direktinvestitionen 

Das Schaubild 1 zeigt die Zufl üsse an auslän-

dischen Direktinvestitionen in die neuen zentral-

eu ropäischen Mitgliedsländer zwischen 1993 

und 2003. Die Zunahme dieser Zufl üsse nach 

1993 ist beachtlich, ihr Höhepunkt liegt am Ende 

der neunziger Jahre, als die Perspektive der EU-

Michael Ehrke

Konkurrenzdruck aus dem Osten? Innenansichten aus Ungarn
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Mitgliedschaft greifbar wurde. Es wird deutlich, 

wie stark gerade Ungarn von diesen Zu fl üssen 

profi tiert, wenn sich auch die relative Position 

der anderen Länder in den ersten Jahren des 21. 

Jahrhunderts verbesserte. Der künftige Trend 

lässt sich aus dem Schaubild nicht er schlie  ßen. 

Es gibt einzelne Fälle, in denen Unternehmen 

nach einiger Zeit weiter gewandert sind, et  wa 

nach Rumänien – oder gleich nach Ostasien. Viele 

ausländische Unternehmen je doch re investieren 

ihre Gewinne in den Gastländern und zeigen 

damit, dass ihre Investitionen nicht auf kurz fri s-

tigen Gewinn hin ausgerichtet, sondern „strate-

gisch“ angelegt waren. Das Schaubild zeigt al-

lerdings auch, dass in das wirtschaftlich erfolg-

reichste neue Mit glieds land mit dem höch  sten 

Pro kopf einkommen, Slowenien, kaum ausländi-

sche Direktinvesti tio nen fl os sen. Man könnte den 

Schluss ziehen, das der wirtschaftliche Erfolg 

der Transforma tion nicht not wen dig am Vo lumen 

der ausländischen Direktinvestitionen abzulesen 

ist. Slo we nien folgte der Strategie einer sehr 

langsamen Privatisierung und Internationalisie-

rung, ohne sicht baren Schaden zu nehmen.

Die Dimension der Investitionsfl üsse muss 

allerdings auch in den angemessenen Relationen 

gesehen werden. Der Gesamt zu fl uss auslän-

discher Direktinvestitionen in die 25 Mitglieds-

län der der EU lag im Jahre 2003 bei 77,2 Mrd. 

Euro. Davon bezogen die 15 alten Mitglieder 74,9 

und die neuen nur 2,3 Mrd. Und die Investiti-

onsfl üsse innerhalb der EU-25 beliefen sich im 

sel ben Jahr auf 190, 1 Mrd. Eu ro. Die zehn  neuen 

Mitgliedsstaaten erhielten hiervon nur 6,9 Mrd. 

Doch auch diese in Re lation zu den Transaktio-

nen zwischen den weiter fortgeschrittenen west-

europäischen Indu strie  ländern eher bescheide-

nen Summen können für eine kleine Volks wirt-

schaft wie die Un garns von erheblicher Bedeu-

tung sein. Die Anteile ausländischer Unter neh-

men an der ungarischen Volkswirtschaft sind 

sehr hoch: Man kann diesen auf etwa 30 Pro   zent 

der Be schäf tigung, 50 Prozent der Wertschöp-

fung und 60 Prozent der Exporte anset zen. Aus-

län di sche Unternehmen sind, wie die Tabelle 1 

zeigt, in allen Wirtschaftssektoren ver treten, vor 

allem aber in der verarbeitenden Industrie. In-

nerhalb der verarbeitenden Indu strie weisen die 

ausländischen Unternehmen in allen Branchen 

eine hohe Präsenz auf, am stärk sten ist die se 

jedoch in der elektrischen/elektronischen Indus-

trie und im Automobilbau.

Schaubild 1: FDI-Zufluss in 5 Beitrittsländer 1993-2004 (in Mio Euro)
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Der auch im zentraleuropäischen Vergleich 

hohe Anteil ausländischer Unternehmen an der 

un  garischen Wirtschaft geht in erster Linie auf 

das spezifi sche Muster der Pri va tisierung zu rück. 

Ungarn trat in die Transformation mit hohen Aus-

landsschulden. Der schnel le Verkauf der staatli-

chen Aktiva an ausländische Investoren war ein 

von den inter na tionalen Fi nanz in stitutionen emp-

fohlenes Instrument zum Schuldenabbau. Man 

könnte sa gen, dass ein Teil der Privatisierung in 

der Form verdeckter debt-equity swaps verlief. 

Dies hat te im Ver gleich zu den Ländern, die die 

Privatisierung durch die breite Streuung von Cou-

  pons vornah men, einen entscheidenden Vorteil: 

Das Produktivvermögen des ungarischen Staa  tes 

ging in die Hände er fahrener und auf den inter-

nationalen Märkten eta blier ter Akteure über. Ein 

gro ßer  und  wach  sender  Teil  der  ungarischen 

Volks wirtschaft wurde in die globalen Produk-

tions- und Verm arktungsnetzwerke multinatio-

naler Großunternehmen ein gebunden. Das Er-

gebnis waren erstens relativ hohe Wachstums-

raten; in der ersten Hälfte 2005 führte Un garn 

mit 4,75% (neben Litauen) die Liste der europä-

ischen Länder an. Dieses Wachstum ist zweitens 

export ori entiert. Der Außenhandel als Anteil des 

ungarischen BSP liegt mittlerweile bei über 65%. 

Und der ungarische Außenhandel ist drittens, wie 

Ana lysen etwa des deutsch-unga rischen Han dels 

zeigen, vor allem intra-industry trade bzw. Intra-

Fir men-Han del. Das tech no logische Niveau der 

ungarischen Exporte (in erster Linie der Auto mo-

bil- und elektronischen In dustrie) ent spricht dem 

seiner Importe. Das Land treibt mit sein en  großen 

in ternationalen Partnern gleich gewich tigen Han-

del. Man kann also von einem Ent wick lungs er folg 

sprechen, von der erfolg reichen Inte gration Un-

garns in den europäischen bzw. globalen Markt. 

Die Beschreibung der ungarischen Wirt-

schaft als „verlängerter Werkbank“ der westeuro-

päi schen Industrie ist nicht ganz abwegig, inso-

fern jedenfalls nicht, als die Dynamik der unga-

ri schen Volkswirtschaft in der Tat von externen 

Akteuren ausgeht. Das heißt jedoch nicht, dass 

sich eine internationale Arbeitsteilung heraus-

gebildet hätte, in der Un garn der Part des Produ-

zenten technologisch anspruchsloser Güter und 

Dienstleistungen zu fi ele. Dies ist nicht der Fall. 

Auch die Grenzen zwischen technologisch an-

spruchsvoller Pro duktion sowie For schung und 

Entwicklung sind in Ungarn durchlässig.

Tabelle 1:  Anteil ausländischer Unternehmen an den Wirtschaftszweigen Ungarns 
 (2002 in Prozent)

Sektor Wertschöpfung Kapital Beschäftigung

Verarbeitende 

Industrie
64,9 67,6 45,1

Versorgung 52,5 40,5 35,3

Bau 14,9 25,6 8,3

Handel & 

Reparatur
41,9 46,9 22,5

Transport & 

Lagerung
35,7 59,2 13,0

Immobilien und 

Firmendienst-

leistungen

33,4 33,7 15,6

Quelle: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Central-East Europe Databasis 2003, Wien 2004.
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2. Probleme des exportorientierten   
 Wachstums

Das exportorientierte Wachstum nach ungari-

schem Muster weist zwei miteinander zusam-

menhängende Probleme auf. Zum einen ist es, 

obwohl exportorientiert, importintensiv. Die aus-

ländischen Unternehmen beziehen nur 10 bis 

20% ihrer Vorleistungen von lokalen Anbietern. 

Hier erweist sich der Vorteil der geographischen 

Nähe als Nachteil: Die Produk ti onsstätten der 

ausländischen Firmen sind in der Regel an der 

Westgrenze des Landes oder in unmittelbarer 

Nähe der Hauptstadt lokalisiert und damit direkt 

an die gesamteuropäischen Ver    kehrsnetze an-

gebunden. Sie importieren, anstatt – wie man 

er hofft hatte – ein Netz lokaler Zulieferer auf- und 

auszubauen. Damit entfällt auch ein Vorteil, der 

ausländischen Di rekt in ve stitionen in der Litera-

tur meist zugesprochen wird: Ihr Ausstrahlungs-

effekt auf die lo kalen Un    ternehmen. Gleichzeitig 

steht die Handelsbilanz unter einem kontinuierli-

chen Druck. Ein strukturelles Handels- und Leis-

tungsbilanzdefi zit könnte sich auf längere Sicht 

als Wachs tumsengpass erweisen.

Das zweite Problem des exportorientierten 

Wachstums ist die Herausbildung einer dualisti-

schen Wirtschaftsstruk tur. Da der spill-over-Ef-

fekt der ausländischen Investitionen wie er wähnt 

schwach ist, diese Investitionen aber keineswegs 

ausreichen, um ein Beschäftigungs niveau zu schaf-

fen, das dem der Zeit vor der Transformation 

ent spricht, ist die Mehrheit der Arbeitnehmer bei 

wenig  effi  zi enten  lokalen  Unternehmen  oder 

überhaupt nicht beschäftigt. Die lokalen Firmen 

können mit den multinationalen Unternehmen 

Tabelle 2:  Anteil ausländischer Unternehmen an der verarbeitenden Industrie Ungarns 
 (2002 in Prozent)

Branche Wertschöpfung Kapital Beschäftigung

Nahrungsmittel, 

Getränke, Tabak
62,1 73,3 39,7

Textilien 51,4 60,2 34,4

Leder und Schuhe 63,0 70,0 50,0

Holzprodukte 43,7 63,3 21,4

Papier, Druck, 

Verlag
43,3 47,5 25,9

Kohle- und 

Erdölverarbeitung
79,2 42,5 68,7

Gummi und 

Plastik  
61,1 71,1 48,6

Metallprodukte 39,4 52,6 29,5

Elektrische 

Apparate und 

Instrumente

77,0 86,1 69,8

Automobilbau 86,2 98,4 62,2

Quelle: Phillip Fink, Der ungarische Musterknabe? Wachsende Polarisierungen in Ungarn, in: Comparativ, 

Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung, 14 (2), 2004
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nicht mithalten, sie stehen unter Lohndruck, der 

von den mul tinationalen Unternehmen ausgeht, 

und sie kommen meist nicht in den Genuss steuer-

li cher und anderer staatlicher Vergünstigungen. 

Dem transnationa len Sektor der Wirtschaft steht 

so ein Konglomerat aus kleineren lokalen Indus-

trieunter neh men, Einzelhandel, Kleinhand werk, 

Bau wirtschaft, unterausgestattetem öffentlichem 

Dienst, Restbeständen der alten staat li chen In-

dustrie, Sub sistenzlandwirtschaft und Schatten-

wirtschaft gegenüber. Der sektoralen entspricht 

eine regionale Polarisierung, ein steiles West-

Ost-Ent wicklungsgefälle, sowie eine Heterogeni-

sierung der Arbeit neh mer schaft, deren Löhne 

und Ar beitsbedingungen davon abhängen, ob 

sie im trans natio na len Sektor oder in der pre-

kären Rest-Ökonomie beschäftigt sind (im Durch-

schnitt liegen die Löh ne in den ausländischen 

Un ternehmen um 60 Prozent über denen der 

lo kalen Firmen).

Die für die Zukunft Ungarns wichtige Frage 

ist, ob das exportorientierte Wachstum auf der 

Grundlage ausländischer Direktinvestitionen – 

unabhängig, ob man seine Schattenseiten oder 

seine Vor teile hervorhebt – fortgesetzt werden 

kann. Beim Zufl uss ausländischer Direktin ve-

stitionen scheint der Höhepunkt überschritten 

zu sein. Die Reinvestition der Gewinne dagegen 

wird nicht mehr in erster Linie von den Konditio-

nen eines Niedriglohnstandorts abhängen, son -

dern von der Qualität der Standortbedingungen. 

Hier sind aber Engpässe zu befürchten, die zum 

Teil die sel ben sind wie die einstigen Standort-

vorteile: Das Ausbildungssystem ent spricht nicht 

mehr dem Bedarf der in ternationalen Unterneh-

men; es herrscht Fachar beiter man gel. Die Infra-

struk tur ist an der West grenze und um Budapest 

gut entwickelt, sie endet jedoch östlich oder süd-

östlich der Hauptstadt. Die öffentlichen Dienst-

leistungen sind unzu rei chend, die Ad ministra tion 

gilt als wenig effi zient; die Rechtssicherheit, auf 

die vor allem klei nere aus län di sche Fir men ange-

wie   sen sind, wird – trotz geltendem EU-Recht 

– oft als man gel haft bezeichnet. Hinzu kommt 

die Irrationalität eines extrem po lari sier ten und 

immer we niger berechenbaren politischen Sys-

tems, das mitt lerweile als Stand ort nach teil be-

sonderer Art ein gestuft wird. 

3. Die Lohnentwicklung: 
 Wem kommt das Wachstum zugute?

Das Schaubild 2 zeigt die Reallohnentwicklung 

in der EU in den Jahren 2000 bis 2003. In die ser 

Zeit stiegen die Löhne in Ungarn um 32% (zum 

Vergleich: in Deutsch land stiegen sie um nur 

0,8%). Ungarn wies damit die höchste Steige-

rungsrate in der ge samten EU auf. Gleichzeitig 

war die Arbeitslosigkeit mit 5,6% im Jahre 2004 

im eu ro päischen Ver gleich niedrig. Es scheint 

also, dass das exportorientierte Wachstum auf 

der Grund lage aus län  discher Direktinvestitionen 

auch den Ar beitnehmern zugute kommt. 

Die Daten zur Arbeitslosigkeit müssen je-

doch mit Vorsicht gelesen werden. Die offi zielle 

Ar beitslosenrate gibt den realen Stand der Be-

schäftigung nicht wider. Es gibt in Un garn keinen 

An  reiz, sich arbeitslos zu melden, da die entspre-

chenden Leistungen nur für eine kurze Über gangs-

zeit vergeben werden. Daher ist – auf den ersten 

Blick paradoxerweise – in Un garn so wohl die 

Ar    beitslo sen- als auch die Beschäftigungsquote 

niedrig. Hinter der nie drigen und seit 1990 deut-

lich ge   sunkenen Beschäftigungsquote verbergen 

sich die so genann ten „ökono misch Inak ti ven“, 

die weder arbeitslos, noch beschäftigt sind, son-

dern aus den Statistiken her aus fal len. Ihre Zahl 

lässt sich nur grob kalkulieren: Mit der Zahl der 

1990 Be schäftigten ab züg lich der heute Be schäf-

tigten oder als arbeitslos Gemeldeten. Das Ergeb-

nis liegt bei einer bis einein halb Mil lio nen „In-

aktiven“, von denen nur vermutet werden kann, 

wie sie ihren Le bens un ter halt be strei ten: Durch 

Schwarzarbeit, Subsistenz-Landwirtschaft, ver-

schie de ne For men staat li cher Unter stüt zung (wie 

Kindergeld) oder Klein kriminalität. Ein be son-

deres Pro blem in diesem Zusam menhang ist die 

Minderheit der Roma (deren Anteil an der Bevöl-

ke rung kaum zu ermitteln ist. Schätzungen 

schwanken zwischen 400.000 und einer Million). 

Siebzig bis acht zig Prozent der Roma stehen in 

keinem formellen Beschäftigungs ver hältnis.



56

Die Beschäftigung und die insgesamt dyna-

mische Lohnentwicklung verteilen sich also sehr 

un gleich über das Land und seine Bevölkerung. 

Hier ist noch einmal das West-Ost-Ge fäl  le her-

vorzuheben. Während im Westen Facharbeiter-

mangel herrscht und Unterneh men Ar beits kräfte 

aus der Slowakei importieren, liegt die Beschäf-

tigung von Män nern im er werbsfähigen Alter in 

einigen nordöstlichen Regionen unter 50%. Die 

Mobi li tät der Er werbsfähigen ist niedrig, unter 

anderem weil das Wohnen in der eigenen Im-

mobilie und – auf dem Lande – auf dem eigenen 

Grund und Boden die Regel ist. Offensichtlich 

schwä  chen Miet frei heit im ei genen Haus und die 

Verfügung über (wenn auch nicht rentabel zu 

bewirt schaftenden) Grund und Bo den den An-

reiz, den höhere Löhne außerhalb der Hei-

matregion bieten.

4.  Betreibt Ungarn 
 Lohn- und Steuerdumping?

Angesichts der Lohnentwicklung vor allem in den 

Bereichen, in denen ausländisches Kapital beson-

ders aktiv ist – in den Bereichen also, in denen 

man auf die At trak  tion weiteren Aus lands  kapitals 

setzen würde – ist es unsinnig, von „Lohndum-

ping“ zu sprechen. Zwar versucht die Regierung, 

über tritpartite Institutionen eine moderate Lohn-

ent wicklung zu betreiben, sie kann diese aber 

gegen den Markt nicht durchsetzen. Der Ar beits-

markt hielt sich nicht an die Vorgaben und ermög-

lichte höhere Lohnsteigerungen als die emp foh le-

nen. Dies muss in er ster Linie auf die Knapp heit 

von Facharbeitern in den dyna mischen Zonen und 

Branchen des Lan des zurückgeführt werden. 

Darüber hinaus konterkariert die Regierung 

ihre korporativen Regulierungsversuche durch 

ih re eigene Minimallohnpolitik. Ende 2000 wur-

den die Minimallöhne von der FIDESZ-Re gie rung 

von 28.000 auf 40.000 Forint und 2001 auf 

50.000 Forint heraufgesetzt. Die sozia li sti sche 

Regierung unter Péter Medgyessy erhöhte 2002 

die Löhne im öffentlichen Sektor um 50% – was 

zwar nicht ausreichte, um das Missverhältnis 

zwischen den Einkommen im öf fentlichen und 

im privaten Sektor auszugleichen, wohl aber die 

Makrodaten zur Lohnent wick lung in die Höhe 

trieb. 2003 wurden die Minimallöhne steuerfrei 

gestellt und 2004 auf 53.000 Forint angehoben. 

Schaubild 2: Reallohnentwicklung 2000-2003. Wachstum in Prozent
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Quelle: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Central-East Europe Databasis 2003, Wien 2004.
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Natürlich bleibt deren absolutes Niveau (etwas 

über 200 Euro) nie drig. Mi nimallohnsteigerungen 

setzen sich aber fast automatisch in generelle 

Lohn stei gerun gen um, weil viele (vor allem aus-

ländische) Unternehmen Differenzierungen in 

ihrer Lohn- und damit inneren Anreizstruktur 

erhalten wollen. Vor allem kleinere ungarische 

Un ter neh men dagegen zahlen oft offi ziell nur 

den Minimallohn und schlagen hierauf inoffi ziell 

einen Aufschlag, der steuer- und abgabenfrei ist. 

Eine Erhöhung des Minimallohns erhöht da mit 

für sie den mit Steu ern und Abgaben belasteten 

Anteil der Lohnkosten. Wenn die Ar beit nehmer 

auf Betriebs ebene durchsetzen können, dass der 

„inoffi zielle“ Anteil des Lohns gleich bleibt, steigt 

auch das generelle Lohnniveau.

Wenn von Lohndumping nicht die Rede sein 

kann: Betreibt Ungarn „Steuerdumping“? Bietet 

der Staat seine Leistungen – insbesonde re seine 

Leistungen für Unternehmen – zu Prei   sen (Steu-

ern) an, die unterhalb ihrer „Kosten“, also unter-

halb seiner Steuereinnahmen lie gen, um auslän-

dische Investitionen anzuziehen? Auf der Ein-

nahmenseite ist zu betonen, dass die Ver brauchs- 

und Einkommenssteuern auch im euro päischen 

Ver gleich hoch sind. Die Un ternehmens steuern 

dagegen lagen 2003 bei 18% und wurden 2005 

auf 16% ge senkt. Sie liegen damit wie in ganz  

Zen t raleuropa unter dem westeuro päi  schen Durch-

   schnitt (Deutschland: 26,4%), dieser Durchschnitts-

satz weist aber in ganz Europa eine sinken de 

Tendenz auf (vgl. dazu den Beitrag von Margit 

Schratzenstaller in diesem Band). Zudem wird 

aus dem Steuersatz nicht ersichtlich, wie viel 

Steuern die Un ter neh men, gemessen als Anteil 

des  Sozialprodukts,  tatsächlich  zahlen.  Ein 

 nie dri ger Un ter neh mens steuersatz allein erfüllt 

daher noch nicht den Tatbestand des Dumpings. 

Als  eine  Art  Dum  ping  könnten  allenfalls  die 

Steuerver gün sti gungen bzw. -befreiungen für 

Neuin ve sti tio nen sein, die Ungarn vor dem EU-

Beitritt  ein setz te,  um  Direktinvestitionen  ins 

Land zu zie hen.  Diese Vergünstigungen musste 

und muss das Land aber auf Druck der EU ab-

bauen. Auf der Aus gabenseite kann nicht (mehr) 

von einem besonders attraktiven staatlichen 

Angebot an die Un terneh men gesprochen wer-

den.  Die  Infrastruktur  droht  wie  erwähnt  zu 

einem Wachs tumsengpass zu werden, und auch 

das Ausbildungssystem ist ein Engpass, insbe-

sondere in dem für die Unter neh men wichtigen 

„mittleren“ Bereich. Ähnli ches gilt für die staat-

liche Verwaltung und die öffentlichen Dienst-

leistungen. 

Die Problematik des ungarischen Staats-

haushalts liegt nicht in der relativen Höhe der 

Steu er sätze, sondern in dem Widerspruch zwi-

schen einem hohen Bedarf an öffentlichen Inves-

 ti  tio nen/Ausgaben auf der einen und der Enge 

der Maastricht-Kriterien, auf die Ungarn sich hin-

 be wegen muss, auf der anderen Seite. Theoretisch 

könnte das Land diese Diskrepanz auf he ben, 

wenn es die Steuerquote deutlich anhöbe. Ein 

„skandinavisches“ Steuermodell ist in Un garn 

aber aus politisch-ideologischen Gründen kaum 

durchzusetzen. Die Alternative wäre ei ne höhere 

Steuereffi zienz, das heißt der Abbau der mas-

siven Steuerumgehung. Die Praxis vie ler Unter-

nehmen, die vorgeschriebenen Minimallöhne zu 

zahlen und mit einem steuer- und ab gabenfreien 

Auf schlag zu versehen, wurde erwähnt, ebenso 

der hohe Anteil der „öko no misch Inakti ven“, der 

wiederum auf die Bedeutung der informellen 

Wirtschaft ver weist. Den Lö wen anteil der Steu-

ern tragen die regulär Beschäftigten, denen die 

Steuern direkt vom Ein kom men abge zogen wer-

den, während Selbständige und in Kleinunter-

nehmen Be schäftigte sich oft der Be steuerung 

entziehen. Grundlage dieses Missverhältnisses 

sind nicht die Steu er sätze, son dern ist die Praxis 

der staatlichen Finanzverwaltung. 

Missbraucht Ungarn die ihm von der EU 

zu gewiesenen Strukturfonds, um seine Steuer-

aus fäl le auszugleichen? In der Realität sind die 

Strukturfonds  eine  Chance,  den  Widerspruch 

zwi  schen öffentlichem Investitionsbedarf und 

den Maastrichter Stabilitäts kri terien zu über   -

brü cken. Die Verteilung der Strukturmittel erfolgt 

nach Regeln, die von der EU bestimmt und über-

wacht werden. Sie sollen dazu beitragen, dass 

rückständige Regionen dem Gemeinsamen Markt 

integriert werden können – ein Ziel, das auch 

und gerade im Interesse der Handelspart ner 

Ungarns liegt. 
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5. Betreibt Ungarn „Sozialdumping“?

Inwieweit hilft der ungarische Sozialstaat, die 

erwähnten Differenzen in Reallohnentwicklung 

und Beschäftigung zu überbrücken? Der Ökonom 

János Kornai hatte den ungarischen Staat im 

Kommunismus als premature welfare state qua-

lifi ziert, als Wohlfahrtsstaat, der noch der wirt-

schaftlichen Grundlage wohlfahrtsstaatlicher 

Segnungen entbehre. In gewisser Hinsicht gilt 

dies auch heute noch: Das System der staatlichen 

Leistungen ist äußerst komplex, eine zum Teil 

widersprüchliche Mischung aus Restbeständen 

des Kommunismus und einem kon ti nen taleu ro-

päischen Sozialstaat Bismarckscher Prägung, die 

von der Klammer eines schlecht verarbeiteten 

Neoliberalismus weniger zusammengehalten als 

konterkariert wird. Viele Grup pen hängen an 

den Na bel schnüren des Staates, der aber – und 

insofern ist die Rede vom pre mature welfare 

state auch wieder unangemessen – nur noch kar-

ge Leistungen zu bieten hat. Dies zeigt sich an den 

bei den größ ten Sy  stemen der sozialen Sicherung, 

der Rentenver siche rung und der Krankenver-

siche rung. Die Rentenversicherung, deren Struk-

tur der Deutschlands entspricht (und die eine 

ganze Rei he zu sätzlicher Schutzklauseln enthält), 

bringt es für über 90 Prozent der Rentner auf 

eine Rente von maximal 200 Euro im Monat – 

deutlich unterhalb der Lebenshaltungs ko sten. 

Al lein das mietfreie Wohnen, die Unterstützung 

durch die nach folgende Gene ration und in for mel-

le Tä tigkeiten ermög li chen das Über leben. Daher 

müs sen die Rentner den beiden großen und sich 

zum Teil über lappenden Problemgruppen der 

Ro ma und der „ökono misch Inaktiven“ hinzu 

addiert werden. Die Krankenversicherung bzw. 

das Ge sundheitssystem insgesamt befi ndet sich 

in einem skan dalösen Zustand. Trotz hoher Bei-

trags  zahlungen kommt in den Genuss öffentli-

cher ärzt licher Leistungen nur, wer infor mel le 

(und illegale) Zuzahlungen leistet. Die Kranken-

häuser sind Infektionsherde, die Vernach lässi-

gung der Patienten trägt schon methodische Züge. 

Ein Resultat dieses Systems (wenn auch anderer, 

in die gleiche Richtung wirkender Faktoren) ist 

eine durchschnittliche Lebens er war tung unter 

der sehr viel ärmerer Länder wie Mexiko oder 

Albanien. 

Der Zustand der sozialen Sicherungssyste-

me, der gleichzeitig überkomplexe,  überbesetzte 

und unterausge stattete Sozialstaat, erfüllt aber 

ebenfalls nicht den Tatbestand des Dumpings. 

Der öffentlichen Unterversorgung liegt keine Wett-

bewerbsstrategie zugrunde, sie ist vielmehr das 

Ergebnis eines von niemandem gesteuerten und 

von schweren sozialen Brüchen begleite ten Trans-

formationsprozesses. Dieser fand in einem ideo-

logischen Kli ma statt, das in ganz Europa vom 

Neoliberalismus bestimmt war – mit dem für 

Ungarn wichtigen Unterschied, dass die neolibe-

rale Kritik am Sozialstaat geübt wurde, bevor er 

die in Westeuropa zu Recht oder zu Unrecht be-

klagten Auswüchse ausbilden konnte, das heißt 

bevor die Reste des Kommunismus in ein moder-

nes soziales Sicherungssystem um gebildet wer-

den konnten. Der Vorwurf, der gegen die unga-

rischen Regierungen erhoben wer den könn te – 

und zwar in erster Linie von den ungarischen 

Bürgern selbst –, ist nicht der, dass sie die so-

zialen Sicherungssysteme zerfallen lassen, um 

Ungarns Po sition im internationa len Wett bewerb 

zu stärken. Der Vorwurf wäre vielmehr, dass die 

Regierungen nicht versucht haben, die zugege-

benermaßen engen Spielräume zu nutzen, um 

die bedürftigsten Gruppen der Be völ kerung zu 

unterstützen. 

Insbesondere von Deutschland aus wirkt der 

Dumpingvorwurf nicht überzeugend. In keinem 

EU-Land wuchsen die Löhne zwischen 2000 und 

2003 langsamer als in Deutschland. Darüber 

hinaus zielen die deutschen So zialreformen auf 

eine Senkung der Lohnnebenkosten und zur Stei-

ge rung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

– in einem wirtschaftlichen Umfeld, das be reits 

durch hohe und kon tinu ier liche Überschüsse der 

deutschen Handelsbilanz bestimmt ist. Dies ist 

eine Politik, die man früher beggar my neighbour 

nannte, der Versuch, sich auf Ko  sten der Han-

dels partner aus der Krise „herauszuexportie-

ren“. Eine solche Politik innerhalb der EU könnte 

auf lange Sicht schädlicher sein als das vermeintli-

che „Dumping“, das den neu  en Mitgliedern an-

gelastet wird.
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1. Kurzer historischer Rückblick

Der soziale Dialog war im industrialisierten Eu-

ropa bis zu den sozialen Umwälzungen am Ende 

des Ersten Weltkriegs keine historisch bekannte 

Kommunikationsform, außer bei sozialreforme-

rischen Kapitalisten wie Robert Owen oder viel-

leicht in den Textilfabriken der Familie Engels 

in Barmen und Manchester. Auch in den Ländern 

des sowjetisch dominierten „Rates für gegensei-

tige Wirtschaftshilfe“ (RGW/COMECON) gab es 

zwischen Januar 1949 und November 1989 kei-

nen  Platz  für  „Sozialpartnerschaft“,  denn  die 

Werk tätigen waren schließlich gleichzeitig Mit-

eigentümer der „Volkseigenen Betriebe“. Mit der 

scheinbaren Aufhebung der Widersprüche zwi-

schen Kapital und Arbeit entfi el angeblich die 

Notwendigkeit von Dialog und Partnerschaft. Die 

wirtschaftlichen und politischen Folgen von 40 

Jahren dieses Systems sind bekannt.

Ganz anders verlief die Entwicklung in  Teilen 

West- und Mitteleuropas seit etwa 1919. Gerade 

der Prozess der westeuropäischen Einigung seit 

Churchills  Züricher  Rede  zu  den  „Vereinigten 

Staa  ten von Europa“ 1946 enthielt schon in der 

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

(1953) über die Europäi sche Wirtschaftsgemein-

schaft (1958) und die Europäischen Gemeinschaf-

ten  (1967)  bis  zur  Europäi schen  Union  (1993) 

im mer wieder Hinweise auf Mitbestimmung und 

Sozial dialog. Von der auch von den westlichen 

al li  ierten Siegermächten geforderten paritäti-

schen Mon  tanmitbestimmung in der Bundesre-

publik Deutschland bis zu den Initiativen von 

Jacques Delors, Präsident der EG- und EU-Kom-

mission von 1985 bis 1995, in Richtung auf das 

Clemens Rode

Die Rolle des Sozialen Dialogs in den neuen 
EU-Mitgliedsstaaten

Konsequenzen für Lohnpolitik und soziale Sicherung

Europäi sche Wirtschafts- und Sozialmodell zieht 

sich ein roter Faden von dialog- und konsenso-

rientierten Initiativen zur Lösung von Struktur-

problemen in der europäischen Wirtschafts- und 

Arbeitswelt.

Bereits in den Römischen Verträgen von 

1957 werden die Sozialpartnerschaft, die Wahr-

nehmung der Arbeitnehmerinteressen, die Mit-

bestimmung und das Tarifwesen im Titel XI, 

Kapitel 1 Sozialvorschriften explizit  angesprochen. 

1985 regte Jacques Delors den von der EG-Kom-

mission unterstützten zweiseitigen Sozialdialog 

an, der entsprechend dem Ort, an dem das  erste 

Treffen stattfand, als „Prozess von Val Duchesse“ 

bekannt geworden ist.

Von entscheidender Bedeutung für die Wei-

terentwicklung des sozialen Dialogs und der So-

zialpartnerschaft in der Arbeitswelt zunächst der 

grenzüberschreitend operierenden Unterneh-

men, aber später auch aller anderen Betriebe 

und Verwaltungen in der Europäischen Union 

wurden die folgenden drei Direktiven der Kom-

mission:

l Direktive zur Bildung Europäischer Betriebs-

räte in transnationalen Unternehmen vom 

22.9.1994

l Direktive zur Bildung der Europäischen Ak-

tiengesellschaft (Societas Europea/SI) vom 

8.10.2001

l Direktive zur Information und Konsultation 

der Beschäftigten vom 11.3.2002

Mit der EU-Erweiterung vom 1. Mai 2004 traten 

acht mitteleuropäische Länder der Europäischen 

Union bei, deren Erfahrungen mit sozialem Dia-

log, Mitbestimmung sowie Kollektiv- und Tarif-

verträgen vor und nach 1989 durchaus unter-
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schiedlich waren. In Slowenien war das jugosla-

wische System der „Arbeiterselbstverwaltung“ 

am stärksten ausgeprägt, in Ungarn gab es Er-

innerungen an die „Arbeiterräte“ aus der kurzen 

Zeit des Volksaufstandes vom Oktober 1956 gegen 

die sowjetische Bevormundung. Nach 1989 wur-

de in beiden Ländern das duale System der In-

teressenvertretung durch Gewerkschaften und 

Betriebsräte nach deutschem bzw. österreichi-

schem Vorbild eingeführt, allerdings mit  erheblich 

beschränkteren Rechten. Zwischen Bratislava 

und Tallin gab es dagegen bis zum Beitritt zur 

EU keine Mitbestimmungserfahrungen innerhalb 

des sowjetisch inspirierten Wirtschaftsmodells. 

Der Kampf der Gewerkschaft Solidarnosc in Polen 

seit August 1980 war gegen dies System gerichtet. 

Das Kriegsrecht seit 1981 und die politischen 

Herausforderungen nach 1989 ließen weder Raum 

noch Zeit zur Entwicklung eines ausgeprägten 

ei genen polnischen Modells des sozialen Dia-

logs.

Die Frage, die sich nun in einer Zeit der ra-

santen Neuindustrialisierung der Länder Ostmit-

teleuropas, der Standortkonkurrenzen und der 

Betriebsverlagerungen stellt, lautet: Wie wirkt 

sich die EU-Erweiterung auf den sozialen Dialog 

in der EU-25 und damit auf die Lohnpolitik und 

die soziale Sicherung aus?

2. Begriffsklärung: „Sozialer Dialog“ 
 in der „Sozialpartnerschaft“

„Sozialer Dialog“ und „Sozialpartnerschaft“ sind 

spätestens seit Gründung der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) im Jahr 1919 Kernbe-

griffe bei der Regelung moderner betrieblicher 

Arbeitsbeziehungen und überbetrieblicher Kon-

fl iktlösungen in der Arbeitswelt. Die Sozialpart-

nerschaft ist die Zusammenarbeit zwischen den 

Organisationen der Arbeitgeber und der Ar beit-

nehmer. Sie dient der  außerparlamentarischen 

Konsensbildung zwischen den unterschiedlichen 

Interessen in Bezug auf Wirtschafts- und Sozial-

themen. Die beteiligten Parteien sind die Sozial-

partner. Sie legen in Kollektiv- und Tarifverträgen 

vor allem die Arbeitsbedingungen, die Arbeits-

zeiten und das Arbeitsentgelt fest.

Die vielfältigen Ebenen und Formen des 

sozialen Dialogs beruhen auf historischen Erfah-

rungen und häufi g sehr alten gesetzlichen Rege-

lungen. Die Komponenten des Sozialdialogs in 

der Sozialpartnerschaft sind in Deutschland die 

folgenden:

l Tripartismus: Geregelte Beziehungen zwischen 

Arbeitgebern, Gewerkschaften und Staat na-

tional und international seit der Gründung 

der ersten Fachorganisation des UN-Systems, 

der ILO, im Jahre 1919 in Genf.

l Tarifwesen: Regelung von Rahmenbedingun-

gen und Vergütung in Betrieben, Branchen 

und in der Fläche; gesetzliche Basis ist in 

Deutschland das Tarifgesetz von 1949.

l Betriebliche Mitbestimmung: Rechte der In-

formation, Beratung, Mitwirkung, Mitbestim-

mung in den Betrieben. Erste Vorläufer seit 

1860, erstes Betriebsrätegesetz vom 11.2. 

1920, neue Grundlage in der Zeit nach dem 

2. Weltkriegs durch das Betriebsverfassungs-

gesetz vom 11.10.1952 mit Novellierungen 

1972 und 2001 (Basis im Öffentlichen Dienst: 

Bundespersonalvertretungsgesetz von 1955).

l Mitbestimmung in Aufsichtsräten: seit dem 

Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 in 

Kohle und Stahl, allgemein durch das Betriebs-

verfassungsgesetz von 1952 und Novellie-

rungen von 1972 und 2001.

3.  Mitbestimmung als weitverbreitete  
 Komponente des 
 europäischen Sozialmodells

Die deutsche Mitbestimmung und die Vielschich-

tigkeit des deutschen Tarifwesens in Betrieben, 

Branchen und in der Fläche ist kein „negativer 

Sonderweg in Europa“. In Schweden beispiels-

weise greift die Arbeitnehmerbeteiligung in 

Aufsichtsräten für Betriebe ab 50 Beschäftigte, 

und sie wird im Gegensatz zur Bundesrepublik 

fl ächendeckend wahrgenommen. In Slowenien 

bestehen nicht nur Betriebsräte, Arbeitnehmer-

aufsichtsratsmandate und eine hundertprozen-

tige Abdeckung aller Beschäftigten mit Tarifver-

trägen, sondern zusätzlich der korporatistische 

Sozialdialog mit Arbeiter- und Wirtschaftskam-
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mern nach österreichischem Modell. Beide Staa-

ten gehören in ihren Regionen zu den erfolgreichs-

ten Volkswirtschaften. Unter den Neumitgliedern 

der erweiterten EU entstehen rechtlich gesehen 

nur wenige mitbestimmungsarme Regionen.

Starke betriebliche Arbeitnehmerbeteiligung 

durch Gewerkschaften und/oder Betriebsräte 

gibt es in staatlichen und privaten Unternehmen 

in 12 Ländern, darunter Dänemark, Deutsch-

land, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Öster-

reich und Schweden der „alten“ Union. Unter 

den acht kontinentaleuropäischen Beitrittslän-

dern haben die Slowakei, Slowenien, die Tsche-

chische Republik und Ungarn Regeln für eine 

formale Sozialpartnerschaft.

Eine eingeschränkte Arbeitnehmerbeteili-

gung am betrieblichen Sozialdialog weisen sie-

ben Länder, nämlich Frankreich, Griechenland, 

Irland Portugal, Spanien von den EU-15 sowie 

die Neumitglieder Malta und Polen auf. Im letzt-

genannten Land bestehen „Werksräte“ weiter 

auf der Basis aus der Vorwendezeit fortwirken-

der Gesetzgebung in staatlichen Unternehmen, 

besonders im Bergbau und in Hüttenwerken.

Keine oder nur stark eingeschränkte  Rechte 

auf Arbeitnehmerbeteiligung an einem Sozial-

Grafik 1: Mitbestimmung und betriebliche Arbeitnehmerrechte
in der erweiterten EU
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dialog bestehen in Belgien, Großbritannien, Ita-

lien, Zypern sowie in den drei baltischen Staaten 

Estland, Lettland und Litauen. In Estland prak-

tizieren allerdings insbesondere skandinavische 

Investoren den betrieblichen Sozialdialog aus 

eigenem Antrieb und ohne gesetzliche Grundla-

ge. In Litauen werden gegenwärtig sozialpartner-

schaftlich orientierte Reformen nach den slo wa-

kischen und tschechischen Modellen angestrebt.

Sozialpartnerschaft, Sozialdialog und Mit-

bestimmung sind die Hauptkomponenten des 

Europäischen Sozialmodells. Sie stellen den wich-

tigen defi nitorischen Teil des Konzepts der sozia-

len Marktwirtschaft und den Kern der industriel-

len Demokratie dar. Allerdings muss auch klar-

gestellt werden, das sowohl in West- wie in Mit-

teleuropa die gegebenen Rechte zum sozialen 

Dialog besonders auf betrieblicher Ebene häufi g 

nicht in Anspruch genommen werden bzw. die 

Inanspruchnahme und Durchsetzung dieser Rech-

te in vielen Unternehmen auf unterschiedlichen 

Leitungsebenen massiv behindert werden. In die-

sem Bereich ist auch die Beschreitung der Rechts-

wege bis hin zum Europäischen Gerichtshof in 

Luxemburg noch zu selten.

Die Europäische Union teilt sich in Bezug 

auf die Allgemeingültigkeit von Tarifabschlüssen 

in drei Gruppen auf (vgl. Grafi k 2). Eine Deckungs-

rate  zwischen  80  und  100 Prozent  weisen 

Spanien, Dänemark, Portugal, die Niederlande, 

Schwe den, Italien, Belgien, Frankreich, Öster-

reich und Slowenien auf. Diese für die Arbeit-

nehmer positiv berechenbare Situation ist in 

vielen Fällen Klauseln im Arbeitsrecht geschul-

det, die einmal erreichte Tarifabschlüsse für 

allgemein und landesweit verbindlich erklären. 

Eine mittlere Ländergruppe hat verbindliche 

Tarifverträge für zwischen 60 und 70% der Ar-

beitnehmer. Dort befi ndet sich neben Deutsch-

land auch Finnland, Irland, Zypern, Malta und 

Luxemburg. In der Gruppe mit unter 40 bis 10% 

allgemeiner Tarifverbindlichkeit befi nden sich 

mit der Slowakei, Polen, Ungarn, Estland, der 

Tschechischen Republik, Lett land und Litauen 

sieben der acht kontinentalen Beitrittsländer. Dort 

fi nden sich aber auch die Altmitglieder Großbri-

tannien und Griechenland.

4. Struktur und Probleme des Sozialen  
Dialogs in den neuen Mitgliedsstaaten

Der soziale Dialog ist in den neuen Mitgliedsstaa-

ten mit der bemerkenswerten Ausnahme von 

Slowenien de facto eher unterentwickelt. Es feh-

len in der Praxis häufi g die wesentlichen kons-

titutiven Voraussetzungen für eine ergebnisori-

entierte und damit erfolgreiche Sozialpartner-

schaft. Dies zeigt sich an folgenden Faktoren:

a) Die Gewerkschaften sind mitglieder- und fi -

nanzschwach, häufi g nach ideologischen Rich-

tungen organisiert und damit auch zerstritten. 

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad liegt 

im östlichen Mitteleuropa zwischen 12 und 25 

Prozent mit abnehmender Tendenz. Die ge-

setzliche Basis der Organisationen liegt nicht 

in Branchen und Unternehmen, sondern in 

„Betriebsstättensozialvereinen“. Streikfonds 

sind praktisch nicht existent. In Ungarn gibt 

es sechs nationale Gewerkschaftsbünde, in 

Polen existieren über 23.000 gerichtlich regis-

trierte Gewerkschaften, 3 nationale Bünde mit 

jeweils unter 700.000 Mitgliedern und über 

300 nationale Dachverbände bzw. Branchen-

organisationen. Die Gewerkschaftsmitglied-

schaft ist in den öffentlichen Diensten und 

Staatsbetrieben eher noch hoch, in der priva-

ten Wirtschaft und insbesondere bei Neugrün-

dungen auf der grünen Wiese oft deprimie-

rend gering.

b) Die Arbeitgeberorganisationen sind ebenfalls 

wenig repräsentativ und stark zersplittert. 

Staatliche und private, große und kleine, in- 

und ausländische Unternehmen organisieren 

sich separat. Die so entstehenden Verbände 

haben regelmäßig kein eindeutiges Verhand-

lungsmandat seitens ihrer Mitglieder. Auslän-

dische Investoren, die in vielen neuen Beitritts-

ländern volkswirtschaftlich von erheblicher 

Bedeutung sind, haben oft eine besonders 

geringe Beteiligung an Sozialdialog und Tarif-

wesen.

c) Ein stark formalisierter Sozialdialog fi ndet 

überwiegend in den Hauptstädten statt mit 

Hoffnung auf den Staat als Schiedsrichter, der 

häufi g in vielen Bereichen selbst noch größter 



63

Arbeitgeber ist. Für Branchen und Regionen 

gibt es regelmäßig keine Traditionen des so-

zialen Dialogs. In Ungarn gab es bis vor kur-

zem nur drei überbetriebliche Tarifverträge: 

für Bäcker, die Elektrizitätswirtschaft und den 

Tourismus. Die Abdeckung der Arbeitnehmer 

durch Tarifverträge liegt bei den Neumitglie-

dern, wieder mit der Ausnahme Slowenien, 

am unteren Ende im EU-Vergleich. Sie beträgt 

heute unter 40% der Arbeitnehmer in Polen, 

unter 10% in Litauen.

Es sind nicht die unzureichenden gesetzlichen 

Grundlagen oder die fehlenden Mandate von 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die 

für die faktische Schwäche des sozialen Dialogs 

im östlichen Mitteleuropa verantwortlich sind, 

sondern das mangelnde Vertrauen der Bevölke-

rung in die eigenen politischen Einfl ussmöglich-

keiten sowie in Parteien, Verbände und Gewerk-

schaften. Daraus resultiert eine entsprechend 

schwache Wahrnehmung des Rechts auf Koali-

tionsfreiheit.

Viele Untersuchungen und Befragungen wei-

sen dies nach (so etwa Eurobarometer 63, Juni 

2005). Das Vertrauen in politische In sti tutionen 

und in die eigenen Einfl ussmöglichkei ten ist in 

Polen als dem Land mit mehr als der Hälfte der 

Bevölkerung  der  neuen  Mitgliedsländer  am 

schwächsten in der EU ausgeprägt, in Dänemark 

hingegen am stärksten. Während im EU-Durch-

schnitt 52% der Bevölkerungen meinen, ihren 

politischen Belangen Gehör verschaffen zu kön-

nen, liegt dieser Wert zwischen Ungarn und 

Estland bei unter einem Drittel und gar nur bei 

17% in Polen.

Damit einher gehen in vielen der neuen kon-

tinentalen Beitrittsländer bei großen Teilen der 

Bevölkerung Gefühle der existentiellen Bedrü-

ckung. Daten aus Polen (siehe Grafi k 4) zeigen, 

dass mit dem Regimewechsel im Jahr 1989 zu-

nächst  das  Gefühl  der  Entspannung  und  des 

Optimismus  einen  Höchstsstand  bei  22%  der 

Be fragten erreichte. Dieser absolut immer noch 

geringe Wert sank aber im Verlauf der politischen 

und ökonomischen Transformationsprozesse 

erneut auf 6% im Jahre 1999 und auf 5% in 2001 

ab.

Verzagtheit, Angst und mangelndes Vertrau-

en in die Zukunft sind keine gute Vorausset-

zungen für den Aufbau einer aktiven Zivilgesell-

schaft und das Engagement in Interessenvertre-

tungen im östlichen Mitteleuropa. Dazu kommt 

Grafik 2: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad und übertriebliche Geltung
von Tarifverträgen in der EU

Quelle: Europäisches Gewerkschaftsinstitut/EGI, Brüssel 2004
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Grafik 4: Fehlendes Vertrauen in dei Zukunft, weitverbreitete Befürchtungen,
Apathie und Unzufriedenheit in Polen zwischen 1998 und 2001

Quelle: Meinungsforschungsinstitut CBOS, Warschau 2002
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auch dort mangelndes Vertrauen in Großorga-

nisationen, einschließlich Gewerkschaften. Dies 

ist aber bekanntlich kein alleiniges Phänomen 

Mitteleuropas, sondern betrifft politische Par-

teien, Kirchen und Gewerkschaften in Westeur-

opa ganz genau so.

Wie die folgende Grafi k nach Befragungen 

des angesehenen polnischen Meinungsfor-

schungsinstituts CBOS zeigt, nahm auch die 

Proportion derer, die Vertrauen in die Effektivität 

der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen 

durch Gewerkschaften hatten, über die Jahre 

hinweg ab. Während 1999 etwa 23% der Be-

fragten den polnischen Gewerkschaften in dieser 

Hinsicht Kompetenz zutrauten, vertrauten 63% 

ihnen eher nicht. 2001 war der Grad des Ver-

trauens auf 13 Prozent gesunken, während be-

reits 74% der Meinung waren, daß die Gewerk-

schaften die Interessenvertretung nicht effektiv 

wahrnahmen. Der Anteil derjenigen, die den 

Gewerkschaften voll vertrauten, blieb über die 

erfassten Jahre 1999 bis 2001 nur bei jeweils 

einem Prozent.

An weiteren Problemen kommt beim Ver-

such des Ausbaus des sozialen Dialogs hinzu, 

dass in den wirtschaftlich schwächeren, meist 

an den Ostgrenzen liegenden Landesteilen der 

mitteleuropäischen Beitrittsländer, aber auch in 

fast ganz Polen, eine Arbeitslosenquote von 19 

und mehr Prozent besteht, was nicht nur zu 

negativem Druck auf Löhne und Gehälter in den 

entsprechenden Gebieten führt. Vielmehr bedro-

hen Arbeitgeber organisationswillige Arbeitneh-

mer im ganzen Land regelmäßig mit Entlassung 

und argumentieren mit der Leichtigkeit der Neu-

besetzung von Stellen aus dem umfangreichen 

Kreis der Arbeitslosen. So ist die Neugründung 

von betrieblichen Gewerkschaften als dem ge-

setzlich vorgesehenen Regelfall ein risikoreiches 

Unterfangen für den einzelnen Arbeitnehmer.
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Eine weitere Tendenz in der Regelung der 

Arbeitsbeziehungen schwächt die Rolle von Ge-

werkschaften im östlichen Mitteleuropa. Dort 

wird regelmäßig angestrebt, alle denkbaren 

Sachverhalte in Bezug auf Arbeitsbedingungen, 

Arbeitszeitregime, Überstunden, Urlaub oder  

Zeitausgleich abschließend gesetzlich zu regeln, 

während dies im westlichen Mitteleuropa im 

Detail weitgehend Sache der Sozialpartner als 

Tarifpartner ist. Wenn Arbeitnehmerrechte von 

Parlamenten festgeschrieben werden und ihre 

Durchsetzung theoretisch in den Händen von 

Arbeitsinspektionen und Gerichten liegt, vermin-

dert sich in den Augen der Arbeitnehmer die 

alltägliche Bedeutung der Gewerkschaften. Aller-

dings geht diese Verlagerung des Systems von 

„Checks and Balances“ in der Arbeitswelt von 

einem erprobten und funktionierenden Rechtst-

staat aus. Dies ist leider weder bei staatlichen 

Kontrollbehörden noch bei mit Arbeitsrecht 

befassten Gerichten in Mittel- und Osteuropa 

durchgehend der Fall.

Wegen des schwach ausgeprägten Sozialdia-

logs gibt es aber nicht nur Probleme bei der 

Ent wicklung des Tarifwesens in Branchen und 

der Fläche, sondern auch in folgenden wichtigen 

sozialpolitischen Fragen:

l der Reform bestehender Gesundheits- und 

Rentensysteme sowie ihrer Finanzierung;

l der Reform der Absicherung von Arbeitslosen 

und ihrer aktivierenden Betreuung;

l der Stärkung von Arbeitsvermittlungen und 

sozialen Sicherungssystemen im östlichen 

Mit teleuropa.

Alle erwähnten Systeme sind in der Regel auch 

in Mitteleuropa beitrags- oder umlagefi nanziert 

und haben wegen der nicht angepackten Refor-

men erhebliche strukturelle Defi zite, die unspe-

zifi sch aus dem allgemeinen Steueraufkommen 

gedeckt werden.

Grafik 4: Vertrauen in die Wirksamkeit gewerkschaftlicher Interessenvertretung
in Polen 

                       Was glauben Sie: Verteidigen die Gewerkschaften die Interessen der
Arbeitnehmer effektiv oder glauben Sie das eher nicht?

Quelle: Meinungsforschungsinstitut CBOS, Warschau 2002
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6. Schlussfolgerungen für die Förderung  
 des Sozialen Dialogs 
 durch die Europäische Union

Seit den Römischen Verträgen von 1957 gehört 

ein aus Arbeitnehmersicht höchst attraktiver 

Katalog von Tatbeständen zum Bestand der von 

der EU innerhalb des Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialmodells zu fördernden Ziele. Auszugs-

weise seien einige der als förderungswürdig 

aufgeführten Zielbegriffe aus den bereits er-

wähnten Artikeln 137 bis 145 des Titels XI des 

Vertrages von Rom zitiert:

l Unterrichtung und Anhörung der Arbeitneh-

mer, 

l Vertretung und kollektive Wahrnehmung der 

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, 

einschließlich der Mitbestimmung,

l Chancengleichheit von Männern und Frauen 

auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung 

am Arbeitsplatz, 

l Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, 

l Modernisierung  der  Systeme  des  sozialen 

Schut zes,

l Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Ge-

meinschaftsebene zur Herstellung vertragli-

cher  Beziehungen,  einschließlich  des  Ab-

schlus ses von Vereinbarungen,

l Verhütung von Berufsunfällen und Berufs-

krankheiten, 

l Koalitionsrecht und Recht auf Kollektivver-

handlungen zwischen Arbeitgebern und Ar-

beitnehmern.

Jedes der EU beigetretende Land hat diese Arti-

kel des Titels XI mit unterschrieben und damit 

die Um setzung in nationales Recht und die gän-

gige  Praxis  zugesichert.  Sie  entsprechen  im 

 Übri gen auch den von allen EU-Staaten ratifi -

zerten Kernarbeitsnormen der ILO. In der Reali-

tät sind diese Arbeitnehmer- und Gruppenrechte 

aber auch in der neuen EU beileibe nicht umfas-

send durchgesetzt. In den Gesetzestexten ist die 

Übernahme sicher korrekt erfolgt. In der sozial- 

und tarifpolitischen Praxis der meisten Beitritts-

länder hält die institutionelle Versteppung in den 

Arbeitsbeziehungen und dem sozialen Dialog 

trotz dem weiter an.

Wenn diese Artikel und die auf ihnen basie-

renden Initiativen und Direktiven der EU aber 

gesicherter angewandter Bestand des Europäi-

schen Wirtschafts- und Sozialmodells sein sollen, 

müsste die Konsequenz folglich sein, dass die EU 

und ihre Mitgliedsstaaten sich stärker aktiver 

engagieren bei 

l der Förderung von Gewerkschaften und zivil-

gesellschaftlichen Vereinigungen der Arbeit-

nehmer in der EU und insbesondere der ak-

ti ven Bekämpfung von Diskriminierung und 

Behinderungen dieser Organisationen;

l der Unterstützung der Bildung von Arbeit-

nehmernetzwerken und Europäischen Be-

triebsräten;

l der Entwicklung des Tarifwesens in Branchen 

und der Fläche;

l der Reform bestehender Gesundheits- und 

Rentensysteme sowie ihrer Finanzierung;

l der Reform der Absicherung von Arbeitslosen 

und ihrer aktivierenden Betreuung;

l generell: bei der Stärkung von Arbeitsvermitt-

lungen und sozialen Sicherungssystemen im 

östlichen Mitteleuropa, deren Schwächen im 

Ergebnis bislang als Sozialdumping gewertet 

werden müssen.

Tatsächlich hat die EU seit längerem und regel-

mäßig Projekte zu den obigen Themenbereichen 

unterstützt, allerdings im kleinen Rahmen, etwa 

in Slowenien und Lettland, oder in internationa-

len Großunternehmen, etwa bei General Motors. 

Zudem waren die beantragenden Projektpartner 

und Zuwendungsempfänger sich der sozialpoli-

tischen Probleme bereits bewusst. Entscheidend 

für die Entwicklung der sozialen Komponente 

im Europäischen Wirtschaftsmodell sind aber 

nicht Leuchtturmprojekte aufgeklärter Projekt-

träger und kleiner fortschrittlicher Länder, son-

dern die Lösung der massenhaften Probleme in 

der Arbeitswelt aller Beitrittsländer, insbesonde-

re der Größeren.
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